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Die Landwirtscha  lichen Bundesversuchswirtscha  en 
GmbH (BVW) beau  ragte das BIM-Pilotprojekt Bio-Ins-
 tut Raumberg-Gumpenstein, um die aktuellen Möglich-

keiten der Arbeitsmethodik BIM in technologischer, nor-
ma  ver und rechtlicher Hinsicht zu analysieren. Ebenso 
soll die genaue Dokumenta  on als Vorlage für zukün  ige 
Projekte dienen. Dieses Mo  v ist auf ein langfris  ges Ziel 
des Bundesministeriums für Landwirtscha  , Regionen 
und Tourismus (BMLRT) zurückzuführen, das darum be-
müht ist, die Datenstrukturen ihrer Gebäude durch den 
Einsatz von openBIM zu vereinheitlichen. Zukün  ig sol-
len dadurch die Informa  onen zu all ihren Objekten ein-
facher abgerufen werden können (vgl Fischer, 2021).

Zur bestmöglichen Analyse des Poten  als von openBIM 
gab die BVW Anwendungsfälle der Gebäudemodelle in 
allen Lebenszyklusphasen des Gebäudes vor. Das be-
gann bereits in der Entwurfsphase mit der Erstellung ein-
facher Entwurfsmodelle im Detaillierungsgrad LOD050, 
mithilfe welcher Visualisierungen und Simula  onen zur 
Energieeffi  zienz von drei Entwurfsvarianten erstellt wer-
den konnten. Damit lagen in dieser sehr frühen Projekt-
phase verlässliche Daten als Entscheidungsgrundlage 
vor. Weiter ging es mit der modellbasierten Koordina  on 
zwischen den einzelnen Disziplinen und dem modellba-
sierten Qualitätsmanagement. Diese Anwendungsfälle 
wurden von der Vorentwurfsphase bis zum Abschluss der 
Bauphase durchgeführt. Ebenfalls über die ganze Projekt-
laufzeit dienten die Fachmodelle als Basis für die Ablei-
tung von phasenbezogenen 2D-Plänen, wie im Falle der 
Einreichung. Als Zusatz wurden die Modelle in der Ent-
wurfsphase für weitere Simula  onen zur Energieeffi  zienz 
verwendet. In der Ausschreibungsphase konnten aus den 
digitalen Modellen die benö  gten Bauteilmassen einfach 
abgeleitet werden. Auch in der Ausführungsphase gab 
es wich  ge Anwendungsfälle der BIM-Modelle. Neben 
der kon  nuierlichen Integrierung von Produk  nforma-
 onen kamen die Modelle für den Soll-Ist-Vergleich mit 

dem tatsächlich gebauten Zustand zum Einsatz. Einen 
modellbasierten Abgleich ermöglichte die Überlagerung 
der Fachmodelle mit gescannten Punktwolken. Das Ziel 
des genauen Soll-Ist-Vergleichs war die Herstellung eines 
asBuilt-Modells, welches nach Abschluss der Bauarbeiten 
als Grundlage für das Facility Management dienen soll.

Diese demonstra  ve Aufzählung der Anwendungsfäl-
le zeigt den vielfäl  gen Einsatz der Gebäudemodelle im 
Projekt. Im Grunde ist das Projekt daher als Big openBIM-
Projekt zu bezeichnen. Dabei handelt es sich um die voll-
ständige Umsetzung des BIM-Gedankens. Die digitalen 
Modelle werden über den gesamten Lebenszyklus eines 
Bauwerks als Informa  onsgrundlage herangezogen und 
über off ene Datenformate auf einer gemeinsamen Pro-
jektpla   orm ausgetauscht (vgl Borrmann et al., 2015). 
Entsprechend dieses hohen vorgegebenen Umsetzungs-
grads von BIM im Projekt ist es nachvollziehbar, dass nicht 
alle Anwendungsfälle vollständig nach den Vorgaben 
durchgeführt werden konnten. Dafür verlangt der Einsatz 
von BIG openBIM eine zu große Umstellung zu den her-
kömmlichen Arbeitsweisen. Als Beispiel ist die fl ächen-
deckende Kommunika  on über die vorgegebene Pro-
jektpla   orm zu nennen, wodurch sich der Au  raggeber 
eine lückenlose Dokumenta  on erho   . Eine Umstellung 
vom herkömmlichen E-Mail-Verkehr und Telefonaten zu 
einer vollständigen Kommunika  on bzw Dokumenta  on 
der Kommunika  on auf einer Projektpla   orm kann nicht 
durch ein einzelnes Projekt erfolgen. Es ist allerdings an-
zunehmen, dass sich die Umsetzung bei zunehmender 
Durchführung von openBIM-Projekten in die gewünschte 
Richtung entwickelt.

Den Mehrwert des openBIM-Einsatzes konnte das Pilot-
projekt Bio-Ins  tut Raumberg-Gumpenstein bereits zei-
gen. Als wich  gster Vorteil wird in der Literatur die fl e-
xible Wahl der verwendeten So  warepakete durch den 
Einsatz von off enen Datenformaten genannt, wodurch 
allen Unternehmen der Zugang zu BIM ermöglicht wird 
(vgl Egger et al., 2013; Pla   orm 4.0, 2018b). Insbeson-
dere für kleine und mi  lere Betriebe (KMU) ist dies wich-
 g, um vor kostspieligen So  wareanschaff ungen und 

Effi  zienzverlusten durch die Vorgabe einer bes  mmten 
So  ware geschützt zu sein. In diesem Pilotprojekt war 
dieser Vorteil von openBIM essen  ell. Die drei modell-
erstellenden Planungsbüros gehören nach der Anzahl 
ihrer Beschä  igten laut Empfehlungen der Europäischen 
Kommission (vgl Borne  , 2016) den kleinen und mi  leren 
Betrieben an. Die drei Unternehmen griff en sowohl für 
die Modellerstellung als auch das modellbasierte Quali-
tätsmanagement auf Anwendungen unterschiedlicher 
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Hersteller zurück. Eine interdisziplinäre, modellbasierte 
Zusammenarbeit in dieser Konstella  on konnte nur durch 
den Einsatz von off enen Datenformaten ermöglicht wer-
den. Die hohe Kompa  bilität ha  e darüber hinaus auch 
Auswirkungen auf die Arbeit ergänzender Projek  eilneh-
mer/innen. Die IFC-Modelle lieferten wich  ge Eingangs-
daten für die Gebäudesimula  onen und die bauphysikali-
schen Berechnungen (vgl Fischer, 2021).

Dieses Pilotprojekt zeigte ohne Zweifel die Sinnha  ig-
keit und das Poten  al von openBIM. Das bedeutet je-
doch nicht, dass damit die fl ächendeckende Einführung 
im Bauwesen ein Leichtes wird. Der Rechnungshof nimmt 
für die zunehmende Digitalisierung des Bauwesens ins-
besondere öff entliche Au  raggeber in die Pfl icht (vgl 
Rechnungshof Österreich, 2018). Deshalb ist es vor allem 
für das BMLRT wich  g, Strategien für zukün  ige Projekte 
zu entwickeln. Aus diesem Grund schlagen die Heraus-
geber folgende Handlungsempfehlungen vor:

• Vermehrte Durchführung von Pilotprojekten
Der Bausektor an sich (sowie jedes durchgeführ-
te Bauprojekt) ist gekennzeichnet durch die Viel-
zahl an unterschiedlichen beteiligten Expert/inn/
en. Demzufolge exis  eren im Bauwesen sehr viele 
verschiedene Unternehmen unterschiedlichster 
Größe. Dieser Umstand wird auch in der Literatur 
als Ursache für die schwierige Einführung neuer 
Methoden in die Baubranche gesehen (vgl Borr-
mann et al., 2015). Die Einführung einer neuen 
Methode im eigenen Unternehmen ist stets mit 
Unsicherheiten und Risiken verbunden, weshalb 
viele Betriebe ihre altbewährten Prozesse beibe-
halten, solange sie können. Hier kann das BMLRT 
(als öff entlicher Au  raggeber) zur schnelleren Eta-
blierung von BIM im Bauwesen beitragen. Durch 
die Beau  ragung von BIM- und openBIM-Projek-
ten werden Unternehmen dazu mo  viert, sich mit 
der neuen Methode auseinanderzusetzen. Ist das 
System einmal im Unternehmen integriert, könn-
te das einen Schneeballeff ekt auslösen, indem ein 
Unternehmen von sich aus in anderen Projekten 
auf BIM setzt und weitere Firmen zur Umsetzung 
mo  viert.

• Förderung der openBIM-Methode
Aufgrund des oben genannten Vorteils von open-
BIM (Zugang zu BIM ist für alle Unternehmen 
gleichermaßen gegeben) liegt die Empfehlung 
zur Förderung von openBIM nahe. Dies bekräf-
 gt auch der österreichische Rechnungshof (vgl 

Rechnungshof Österreich, 2018). openBIM bietet 
jedoch noch weitere Vorteile, wie klare Verant-
wortlichkeiten durch disziplinspezifi sches Arbei-
ten an Fachmodellen (vgl Egger et al., 2013) und 
die größere Stabilität der verwendeten off enen 
Standards (vgl Hausknecht und Liebich, 2015). 
Das Datenformat IFC ist iso-zer  fi ziert. Dies ga-
ran  ert seine langjährige Verwendbarkeit.

• Stufenweises Testen neuer Erkenntnisse
Im Pilotprojekt wurden neben bereits gängigen 
BIM-Anwendungsfällen (wie der modellbasierten 
Qualitätskontrolle) auch neue, bisher weitgehend 
ungenutzte Poten  ale von BIM untersucht. Dazu 
zählen die digitale Baueinreichung, die »klimaak-
 v«-Zer  fi zierung auf Modellbasis sowie die Ein-

bindung von Abfalldaten in die Gebäudemodelle. 
Diese Anwendungsfälle konnten im Projekt Bio-
Ins  tut Raumberg-Gumpenstein noch nicht um-
gesetzt werden, da hier im Rahmen des Projekts 
Grundlagenarbeit zu leisten war. Die dabei ge-
wonnenen Erkenntnisse gilt es nun aus Sicht der 
Autorinnen und Autoren sowie der Herausgeber 
in weiteren Projekten Schri   für Schri   zu testen.

Diese Handlungsempfehlungen führen in weiterer Fol-
ge dazu, dass öff entliche Au  raggeber (wie das BMLRT) 
sowohl von den eigenen gewonnen Erfahrungen und Er-
kenntnissen als auch jenen der Au  ragnehmer profi  e-
ren. Die Au  raggeber wissen dann besser, welche Daten 
sie wofür im Zuge der Planung, des Bauens und des Be-
triebs der Gebäude wann in welcher Qualität benö  -
gen. Die Au  ragnehmer können diese Daten mit hoher 
Qualität konsistent in das zu übergebende Datenmodell 
einspielen. Die Au  raggeber haben schlussendlich das 
Datenmodell, dass für ihre Zwecke op  miert ist und so-
mit den Betrieb ihrer Gebäude massiv vereinfachen und 
verbessern kann.
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Methodik BIM

Status  quo

Building Informa  on Modeling (BIM) ist eine Methode 
im Bauwesen, die auf Basis digitaler Daten eine Zusam-
menarbeit über den gesamten Lebenszyklus eines Ge-
bäudes ohne Informa  onsbrüche bei der Datenübergabe 
ermöglicht. Die genannten digitalen Daten sind in geo-
metrischer und alphanumerischer Form in sogenannten 
Gebäudemodellen enthalten. Diese digitalen Gebäude-
modelle dienen in der BIM-Methodik als Datengrund-
lage für den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

Eine spezielle Umsetzung von BIM ist die openBIM-Me-
thode. Sie verkörpert einen universellen Ansatz von BIM 
mit Einsatz von off enen Formaten für den Datenaus-
tausch, wodurch die Verwendung von BIM so  ware- 
und herstellerunabhängig ermöglicht wird. Damit scha    
openBIM die Möglichkeit, individuelle So  warelösungen 
im Projekt einzusetzen, unabhängig davon, welche Pro-
dukte andere Beteiligte verwenden.  

Learning Outcomes

Im Pilotprojekt war der Einsatz von openBIM in allen 
Projektphasen zu spüren. Am stärksten wurde dabei die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit verändert. Die Gebäu-
demodelle konnten über den gesamten Projektverlauf 
als zuverlässige Datengrundlage für die Koordina  on 
und das Qualitätsmanagement zwischen den einzelnen 
Gewerken dienen. Darüber hinaus lieferten die Modelle 
auch Informa  onen für weiterführende Auswertungen 
wie thermische Simula  onen in der Entwurfsphase, die 
Mengenermi  lung in der Ausschreibungsphase und die 
Überprüfung der Bauzustände. 

Besonders hervorzuheben ist der Einfl uss von openBIM 
zu Beginn des Projekts, wo üblicherweise wenige Daten 
vorliegen. Mithilfe digitaler Gebäudemodelle können zB 
durch thermische Simula  onen bereits in frühen Projekt-
phasen wich  ge Erkenntnisse in Hinblick auf die Ener-
gieeffi  zienz gewonnen werden. Im Pilotprojekt dienten 
solche Simula  onen als Kriterium bei der Entwurfsent-
scheidung in der Vorentwurfsphase.

Das Bio-Ins  tut Raumberg-Gumpenstein demonstriert die Vor-
teile der openBIM-Methodik über alle Projektphasen hinweg.
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Nutzung der BIM-Methodik aus hoheitlicher Sicht

Status quo

BIM verändert viele Prozesse im Bauwesen, jedoch blei-
ben auch herkömmliche Eigenscha  en und Funk  onen 
eines Bauprojekts in ihrer Wich  gkeit bestehen. Eine 
davon ist die Au  raggeberfunk  on. Ihre Wahrnehmung 
ist in Hinblick auf die Projektabwicklung enorm wich  g, 
um die Rahmenbedingungen bei Umsetzung dieser neuen 

Methode klar zu defi nieren, da bei allen Beteiligten noch 
wenig Erfahrung besteht. Wie ein Au  raggeber die Um-
setzung von BIM bestmöglich fördert und welche Vortei-
le sich schließlich daraus ergeben, konnte im Pilotprojekt 
wie folgt iden  fi ziert werden:

Learning Outcomes

Die Defi ni  on der Anforderungen des Au  raggebers er-
folgt im Rahmen von BIM in den Richtliniendokumenten 
Au  raggeber-Informa  ons-Anforderungen (AIA) und 
BIM-Projektabwicklungsplan (BAP) bereits vor dem Pro-
jektstart für alle Projektphasen. Deshalb muss sich der 
Au  raggeber bereits sehr früh Gedanken über seine Be-
dürfnisse und seine gewünschten BIM-Anwendungsfälle 
für das gesamte Projekt machen. Durch diese frühe ex-
akte Ausarbeitung und gesamtheitliche Abs  mmung aller 
Ziele zueinander können kostenintensive Änderungen in 
späten Projektphasen verringert werden. Es gilt dabei die 
Faustregel: 

In der Planung kostet eine Änderung 1 €,
in der Errichtung 10 € und
in der Betriebsphase sogar 100 €.

Die Au  raggeberfunk  on wird in BIM-Projekten durch 
die neuen Rollen der BIM-Projektleitung und BIM-Pro-
jektsteuerung unterstützt. Aufgrund der Wich  gkeit der 
Au  raggeberfunk  on für die Projektabwicklung ist es 
für BIM-unerfahrene Au  raggeber sinnvoll, sich für diese 
Rollen Expert/inn/en ins Projek  eam zu holen.

Bei gewissenha  er Wahrnehmung der Au  raggeberrolle, 
werden diverse Vorteile für den Au  raggeber realisiert:

• openBIM sieht vor, dass alle Daten in geprü  er 
Form an einem Ort abru  ar sind: der gemein-
samen Kollabora  onspla   orm. Dass erleichtert 
den Zugriff  auf die Daten sowohl für das Projekt-
team als auch für den Au  raggeber.

• Die zugehörige Prüfung bzw das Qualitätsma-
nagement der Modelle erfolgt durch automa  -
sierte Prüfrou  nen. Dadurch wird die Qualitäts-
kontrolle harmonisiert und liefert zuverlässigere 
Ergebnisse. Die Qualität der Planung wird insge-
samt erhöht.

• Dieses automa  sierte, modellbasierte Qualitäts-
management ist auch in der Ausführungsphase 
gut umsetzbar. Während in der Planung digitale 
Modelle untereinander verglichen werden, wird 
in der Ausführungsphase das gebaute Objekt mit 
den Modellen verglichen. Das kann mithilfe eines 
Punktwolkenabgleichs realisiert werden. Dabei 
wird mi  els Laserscans der Bauzustand erfasst 
und mit den digitalen Modellen überlagert. Bei 
Abweichungen wird entweder das Modell oder 
das reale Gebäude angepasst, um schließlich 
eine genaue Übereins  mmung und damit eine 
zuverlässige Datenbasis zu schaff en.
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Rechtliche Aspekte einer openBIM-Umsetzung

Status quo

Die derzei  gen rechtlichen Aspekte sind nicht auf BIM 
ausgelegt. Es gibt weder bewährte Vergabearten noch 
etablierte standardisierte Leistungsmodelle (Ausnahme: 
von buildingSMART Austria). 

Im Rahmen des Pilotprojekts wurde untersucht, welche 
Möglichkeiten die aktuelle rechtliche Situa  on zur Um-
setzung von BIM bietet und was die wich  gsten Festle-
gungen im Vergabeprozess sind.

Learning Outcomes

Die Vergabe- und Vertragsstrategie bei BIM-Projekten ist 
maßgeblich vom BIM-Abwicklungsmodell, welches die 
Modellverantwortung regelt, abhängig. Die im Pilotpro-
jekt angestrebte Verantwortungsübergabe der General-
planung (GP) an den Generalunternehmer (GU+) wurde 
umgesetzt, der GU+ hat aber bei der Weiterführung des 
BIM-Modells auf die Erfahrung der GP zurückgegriff en. 
Grund dafür könnte sein, dass sich BIM vorwiegend in der 
Planung etabliert hat und Bauunternehmen noch weniger 
Erfahrung damit haben. 

Aus rechtlicher Sicht ist es jedenfalls sinnvoll, die Modell-
verantwortung während der Planungsphase an die Gene-
ralplanung zu vergeben, um klare Verantwortlichkeiten 
für die interdisziplinäre Modellqualität zu schaff en. Die 
GP kann die Modellerstellung an Subunternehmen über-
geben, jedoch bleibt die Verantwortung für die Qualität 
bei ihr. Damit erweitern sich die Generalplanungsleistun-
gen um die BIM-Gesamtkoordina  on.

BIM beeinfl usst neben den Verträgen auch die Vergabe-
strategie. Im Vergabeverfahren hat der Au  raggeber vier 
Möglichkeiten, um BIM verpfl ichtend vorzuschreiben:

• Vorgabe von BIM als technische Spezifi ka  on in 
der Leistungsbeschreibung

• Vorgabe einer bes  mmten BIM-So  ware oder 
eines »Leitprodukts«

• Erstellung einer BIM-Datei als Teil des Leistungs-
umfangs

• Verbindliche Zurverfügungstellung der BIM-
So  ware durch den Au  raggeber

Die universell einsetzbarste Methode ist die Vorgabe 
von BIM als technische Spezifi ka  on. Bei dieser Variante 
kann der Au  raggeber die Verwendung einer neutralen 
So  ware vorschreiben, die für BIM typische technische 
Spezifi ka  onen erfüllt. Dadurch können We  bewerbs-
vorteile für bes  mmte Bietende weitgehend vermieden 
werden.

Die Verwendung von Eignungskriterien zur bisherigen 
BIM-Erfahrung (wie beispielsweise  Referenzprojekte) ist 
bei innova  ven Methoden wie BIM nicht empfehlens-
wert, da dadurch viele Bietende ausgeschlossen werden.

Die Verfahrensarten müssen an BIM angepasst werden. 
Sinnvoll sind Verfahrensarten mit möglichst viel Spiel-
raum für Gespräche und Verhandlungen, da noch keine 
standardisierten Leistungsbilder exis  eren (Ausnahme: 
von buildingSMART Austria). Möglich sind: 

• Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekannt-
machung

• we  bewerblicher Dialog
• (neue) Innova  onspartnerscha  

Da alle drei in Frage kommenden Verfahrensarten Aus-
nahmeverfahren darstellen, ist bei jedem konkreten Pro-
jekt eine Prüfung der Zulässigkeit für die BIM-Vergabe 
notwendig. Im Pilotprojekt diente die Ausführung als 
auch die Planung von Bauleistungen durch den GU+ als 
Rech  er  gungsgrund für das Ausnahmeverfahren. 

Zahlreiche projektspezifi sche Anforderungen sind ver-
traglich zu klären (zB Verantwortungsmatrix).
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Digitale Transforma  on der Baubehörde

Status quo

In Österreich ist das Baubewilligungsverfahren dem je-
weiligen Bundesland zugeordnet und aktuell sind solche 
Ansuchen an die Papierform gebunden. Baugesuche wer-
den von den betroff enen Gemeinden anhand kommu-
naler Gesetze beurteilt. Verallgemeinert dargestellt lässt 
sich der Prozess in fünf Schri  e gliedern:

• Vorprüfung
• Publika  on und Veröff entlichung
• Materielle Beurteilung des Gesuchs auf planungs-

sei  ge, bautechnische und umweltrechtliche  
Aspekte

• Erteilung der Baubewilligung
• Einspruchsfrist

Learning Outcomes

Die Vorteile der Digitalisierung sind im Bewilligungs-
verfahren o   noch ungenutzt. In einigen Kommunen 
verschiedener Länder kommen digitale Baueinrei-
chungspla   ormen zum Einsatz. Bis zu einem BIM-Bewil-
ligungsverfahren reichen diese Versuche selten (Ausnah-
men: zB Singapur und Großbritannien).

Die Stadt Wien möchte dies ändern. Im europäischen 
Forschungsprojekt BRISE-Vienna bindet sie das Geneh-
migungsverfahren in den BIM-Projektzyklus ein. Ziel ist: 
In Zukun   sollen openBIM-Modelle eingereicht werden 
und diese dann 

modellbasiert teilautoma  sch geprü  ,
modellbasiert kontrolliert,
modellbasiert kommuniziert,
modellbasiert Einsicht genommen und schlussendlich
modellbasiert genehmigt werden.

Ein solches vollständiges openBIM-Bewilligungsverfah-
ren ist kurz- oder mi  elfris  g nicht für alle Gemeinden 
umsetzbar. Gerade kleine und mi  lere Gemeinden wer-
den die Unterstützung der Bauabteilungen der Landes-
regierungen benö  gen.

Das Reifegradmodell für digitale Bewilligungsverfahren 
ermöglicht die Einstufung, auf welchem Level sich eine 
Gemeinde befi ndet und wohin sie möchte. Es besteht aus 
4 Level.

Damit ist ein schri  weiser Übergang von der Analogen 
2D-Planeinreichung (Level 0) über eine digitale Baueinrei-
chung (Level 1) und ein openBIM-Bewilligungsverfahren 
(Level 2) bis zum openBIM-Behördenverfahren (Level 3) 
möglich. Dies ermöglicht auch kleinen Gemeinden zuerst 
eine digitale Baueinreichung und dann ein openBIM-Be-
willigungsverfahren anzustreben.

openBIM-Bewilligungsverfahren bringen viele Vorteile für 
alle Beteiligte im Projekt. Zei  ntensive Rou  neprüfungen 
übernimmt die teilautoma  sche modellbasierte Kontrolle. 
Kapazitäten werden frei für die Kontrolle der rechtlich auf-
wendigeren Prüfungspunkte. Dies bringt eine Beschleu-
nigung des Verfahrens und eine Erhöhung der Qualität.
openBIM-Bewilligungsverfahren schaff en einen projekt-
unabhängigen allgemeinen Standard – einen Art Quali-
tätssiegel –, da das bewilligte BIM-Modell klare Anforde-
rungen an den Detailgrad erfüllen muss. 

Ab dem openBIM-Bewilligungsverfahren wird es eine 
technologische Zusammenarbeit zwischen den Gemein-
den und den Bauabteilungen der Landesregierungen ge-
ben. Bei einzelnen Aufgaben unterstützen die digitalen 
Pla   ormen der Landesregierungen (zB die modellbasier-
ten Prüfungen der Rechtsmaterie etc), während andere 
Aufgaben weiterhin bei den Gemeinden verbleiben.
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BIM und »klimaak  v«-Zer  fi zierung

Status quo

Der »klimaak  v«-Gebäudestandard ist österreichweit 
das bekannteste Bewertungssystem für die Nachhal  g-
keit von Gebäuden mit besonderem Fokus auf Energie-
effi  zienz, Klimaschutz und Ressourceneffi  zienz. Gebäude 
in »klimaak  v«-Qualität garan  eren die Einhaltung hoch-

wer  ger Standards. Das Erreichen der »klimaak  v«-Zer-
 fi zierung erfordert ein hohes Maß an Dokumenta  on. 

Die Daten müssen aus verschiedensten Unterlagen zu-
sammengesucht und in eine Tabelle eingetragen werden.

Learning Outcomes

BIM-Modelle bieten einen wertvollen Beitrag bei der Er-
stellung der Zer  fi zierung. In einem BIM-Modell sind bei 
den Bauteilen neben den Abmessungen auch zusätzliche 
Informa  onen hinterlegt. Die Daten und Informa  onen 
liegen bereits in digitaler Form vor und können für den 
Nachweis verwendet werden. Insbesondere Varianten-
vergleiche und Änderungen in der Planung sind einfacher 
möglich.

Für eine »klimaak  v«-Zer  fi zierung muss der Au  ragge-
ber defi nieren, welche Daten geliefert werden müssen, 

• um belastbare Daten im Modell zu haben,

• die Daten für das Ausfüllen der »klimaak  v«-
Steckbriefe zu nutzen und

• im Betrieb Ökobilanzen zu erstellen. Somit sind
diese Daten auch langfris  g nachhal  g nutzbar.

Im Pilotprojekt wurden für die »klimaak  v«-Zer  fi -
zierung jene Daten/Informa  onen ermi  elt, die in 
einem BIM-Modell „standardmäßig“ vorhandenen 
sind, und jene, die zusätzlich für die automa  sche 
Berechnung dieser Zer  fi zierung erforderlich sind.
Damit können bei zukün  igen Projekten diese Daten ent-
sprechend in die AIA aufgenommen werden.

Auszeichnung für Engagement im Klimaschutz

Neubau Bio-Institut der HBLFA Raumberg-Gumpenstein
Theresianumgasse 7, 1040 Wien
geplant von BME Architektur
errichtet von BVW Landwirtschaftliche Bundesversuchswirtschaften

Die Planung dieses Gebäudes erfolgte gemäß den Kriterien des klimaaktiv Gebäudestandards. 
Mit 953 von 1.000 möglichen Punkten entspricht es dem österreichischen Qualitätszeichen 
für nachhaltige Wohn- und Dienstleistungsgebäude

klimaaktiv Gold (Planung).

Programm-Management klimaaktiv Bauen und Sanieren
Wien, am 3. April 2020

Das Pilotprojekt Bio-Ins  tut Raumberg-Gumpenstein erreicht 
die höchste Auszeichnung nach der »klimaak  v«-Zer  fi zierung 
für die Nachhatligkeit von Gebäuden.
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Gebäude- und Anlagensimula  on im BIM-Planungsprozess

Status quo

Das Instrument der Gebäude- und Anlagensimula  on 
ist geprägt durch einen sehr interdisziplinaren Charak-
ter. Der aktuell hohe Aufwand im Simula  onsbereich ist 
vor allem durch zwei Aspekte geprägt. Einerseits sind 
Informa  onen aus verschiedenen Disziplinen (zB Archi-
tektur, Sta  k, Haustechnik etc) im Simula  onsmodell zu-
sammenzuführen. Aufgrund der bisher vernachlässigten 
Interoperabilität na  ver So  wareprodukte mussten 3D-
Gebäudemodelle o  mals extra für die Gebäudesimula-

 on in der entsprechenden So  ware manuell modelliert 
werden. Andererseits bedingt der frühe Einsatz von Si-
mula  onsergebnissen als Prognosewerkzeug Annahmen 
zu kün  igen Prozessen und Verhalten zu treff en. Auf-
grund möglicher Änderungen dieser Annahmen ist eine 
kon  nuierliche Adap  on und Verfeinerung des Simula-
 onsmodells zweckmäßig. Die Kombina  on mit der BIM-

Methodik bietet für das Instrument der Gebäude- und 
Anlagensimula  on erhebliche Vorteile.

Learning Outcomes

Grundlage der BIM-Methodik ist das Arbeiten am drei-
dimensionalen Gebäudemodell. Der Einsatz von BIM-
Modellen in der openBIM-Methodik erlaubt die Zusam-
menarbeit auf Basis digitaler Fachmodelle. Entsprechend 
der jeweils disziplin-spezifi schen Anforderungen (zB für 
Gebäudesimula  onen) sind darin nur noch geringfügige 
Adap  onen vorzunehmen und keine eigenen Modelle zu 
erstellen.

Durch das Arbeiten an den BIM-Modellen aller Planungs-
beteiligten in einer Common Data Environment (CDE) 
können die notwendigen Informa  onen für Simula  ons-
modelle mit deutlich geringerem Aufwand zusammenge-
führt und eingearbeitet werden.

Die planungsbegleitende Simula  on wird durch die große 
Dynamik des Planungsprozesses deutlich erschwert. Die 
Anwendung der BIM-Methodik mit digitalen Modellen 
und einer nachvollziehbaren Dokumenta  on von Ände-
rungen erleichtert die nachgeführte Anpassung für die 
Gebäude- und Anlagensimula  on erheblich.

Ein Grundgedanke der BIM-Methodik ist, die Planungs-
phase möglichst vor Beginn der Ausführungsphase ab-
zuschließen. Dieses Konzept limi  ert baubegleitende 
Planungsentscheidungen und konzentriert Änderungs-
wünsche auf die Planungsphase. Durch validere Daten für
Simula  onsmodelle wird damit die Qualität der Simula-
 onen von Beginn an gesteigert und der Aufwand für das 

Nachführen von Planungsänderungen reduziert.

Ausschni   des digitalen TGA-Modells.
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BIM im Facility Management

Status quo

Mit rund 70 % en  ällt der überwiegende Teil der Lebens-
zykluskosten einer Immobilie auf die Nutzungsphase. In 
dieser Phase werden jedoch nur 5 % der Daten genutzt. 
Diese geringe Verfügbarkeit von Daten in der Nutzungs-
phase hat ihren Ursprung in Informa  onsbrüchen bei 
der Datenübergabe entlang der Wertschöpfungske  e. 
Unterschiedliche So  wareanwendungen, Datenformate, 
Interessen, Anforderungen und Projektbeteiligte haben 
bisweilen eine geordnete Datenübergabe verhindert. 

Bisher erfolgte die Leistungsplanung nicht bedarfsgerecht 
(zB im Bereich des Reinigungsmanagements und des In-
standhaltungsmanagements). Leistungen wurden unab-
hängig vom tatsächlichen Bedarf, der Nutzungsintensität, 
des Abnutzungsvorrats oder des Instandhaltungsstatus 
nach starren Intervallen und Leistungsbeschreibungen 
erbracht. Dies war und ist in vielen Fällen technisch und 
wirtscha  lich nicht effi  zient.

Learning Outcomes

Der Einsatz der openBIM-Methodik kann diese Hemm-
nisse überwinden und für eine zuverlässige Datenbasis 
für das Facility Management (FM) sorgen:

• Daten sind abru  ar: Informa  onen aus den Ge-
bäudemodellen sind immer, von überall und auf-
grund der off enen Formate über eine beliebige 
So  ware zugänglich. Die Abhängigkeit von Plä-
nen, Funk  onalbeschreibungen, Detailzeichnun-
gen etc wird somit erheblich reduziert.

• Daten sind belastbar: die Informa  onen in den 
freigegebenen Gebäudemodellen geben immer 
den aktuellen geprü  en Projektstand wieder, 
weshalb die weitere Planung darauf aufgebaut 
werden kann.

• Daten sind erweiterbar: in einem digitalen Ge-
bäudemodell können unendlich viele Informa  o-
nen enthalten sein. O  mals reicht auch nur der 
Verweis auf Informa  onen in externen Daten-
banken.

• Daten sind teilbar: das digitale Gebäudemodell 
kann allen Beteiligten im Projekt Informa  onen 
zur Verfügung stellen, wodurch die aufwendige 
manuelle Verteilung en  allen kann.

Ein op  maler Nutzen von BIM im FM erfordert:

• Immobilien- und FM-Strategie kennen: Welche 
Ziele sollen bei der Objektbewirtscha  ung er-
reicht werden?

• Anwendungsfälle defi nieren: Welche Prozesse 
können sinnvoll digitalisiert werden?

• Rechtzei  g Anforderungen defi nieren: Diese De-
fi ni  on muss zu Projektbeginn erfolgen, um die 
Anforderungen an die Daten für das FM bereits 
in der Planung zu berücksich  gen.

• Laufende Kontrolle: zur Sicherstellung der erfor-
derlichen Qualität der Daten.

• Übernahme in ein CAFM-Tool: Bei bausynchro-
ner Datenpfl ege werden Prozesse insbesondere 
im Bereich des technischen Gebäudemanage-
ments (Inspek  on, Wartung, Störung, behördli-
che Prüfpfl ichten) unterstützt. Die Datenpfl ege 
erfolgt direkt im webbasierenden Tool, Dienst-
leistende und Liefernde werden eingebunden.

• BIM2FIM: Übergang vom BIM-Modell zum Faci-
lity Informa  on Model (FIM).

• BIM2QR: Verbindung zwischen BIM-Modell und 
CAFM-System über QR-Codes.
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Produk  nforma  onen zu kreislauff ähigen Baustoff en und BIM

Status quo

Die Steigerung der Energieeffi  zienz von Gebäuden bildet 
einen wesentlichen Faktor im Bereich des Klimaschutzes.  
Eine schlechte Datenverwaltung führte zu konterkarie-
renden Entscheidungen (zB erhöhte Dämmmaßnahmen 
zur Energieverbrauchsreduk  on durch mit Störstoff en 
belastete Dämmstoff e, die Recyclingverboten unterlie-
gen).

Der Bruch in der Datenweitergabe erschwert aktuell die 
Produktwahl in der Planungsphase sowie Instandhal-
tungsarbeiten während des Betriebs und bedingt Schad- 
und Störstoff erkundungen für die Planung des Rückbaus.

Die noch nicht ausreichende Harmonisierung der Anfor-
derungen an kreislauff ähige Baustoff e behindert aktu-
ell die Vergleichbarkeit und damit den Weg in Richtung 
Kreislaufwirtscha  .

Learning Outcomes

Die BIM-Methode kann eine wertvolle Unterstützung bei 
der Planung kreislauff ähiger Gebäude bieten. Über einen 
effi  zienten Datenaustausch kann sie bei der Produktwahl 
in der Planungs- und Ausführungsphase unterstützen. Für 
den verwertungsorien  erten Rückbau am Lebensende 
des Gebäudes („Urban Mining“) ist eine Dokumenta  on 
der verbauten Materialien essenziell. Die Dokumenta  on 
unterstützt außerdem bei der Instandhaltung und In-
standsetzung von Gebäudeteilen.

Für einen zuverlässigen off enen Austausch von ökolo-
gischen Produk  nforma  onen mit BIM-Applika  onen 
werden standardisierte Datenformate- und -vorlagen be-
nö  gt. Im Rahmen des Forschungsprojekts „6D-BIM-Ter-
minal“ wurde ein Abgleich der baubook-Kategorien und 
-Merkmale für Materialien und Bauelemente mit dem 
IFC4-Standard und dem ASI-Merkmalserver gemacht. 

Dabei wurde festgestellt, dass Merkmale für ökologi-
sche Produk  nforma  onen fehlen bzw fehlerha   defi -
niert sind. Der neue Normentwurf ISO 22057 wird mit 
standardisierten Datenvorlagen zukün  ig Abhilfe für die 
Deklara  on von Ökobilanzindikatoren schaff en. An der 
Umsetzung eines standardisierten Austauschs von Öko-
bilanzdaten zwischen baubook und BIM-Applika  onen 
gemäß dieser Norm wird aktuell gearbeitet (Umsetzungs-
ziel: 2022).

Andere umweltrelevante Produk  nforma  onen (wie An-
gaben zu Inhaltsstoff en, Schadstoff freiheit oder Kreis-
lauff ähigkeit) wurden bisher noch nicht systema  sch und 
in standardisierter Weise in die BIM-Umgebung einbezo-
gen. Mit der interna  onalen Normen ISO 23387 wurde 
ein Standard geschaff en, mit dem auch diese Informa  o-
nen standardisiert dargestellt werden können.
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BIM in der Abfallwirtscha  

Status quo

Sehr ungenaue oder fehlende Aufzeichnungen über ver-
baute Produkte (im speziellen von gesundheits- oder 
umweltgefährdenden Stoff en), deren mengenmäßigen 
Einsatz und den genauen Ort des Einbaus erforderten 
die Defi ni  on strenger Regeln im Umgang mit Stoff en 
aus dem Bauwesen zum Schutz von Mensch und Um-
welt. Unmi  elbare Folgen davon sind die Erfordernis von 

Schad- und Störstoff erkundungen beim Rückbau von Ge-
bäuden sowie Beprobungen von Baurestmassen vor dem 
Deponieeinbau. Das Fehlen einer fortschreibenden Do-
kumenta  on entlang des Lebenszyklus eines Gebäudes 
führte o  mals zu Doppelarbeiten. Der Einsatz von BIM 
als intelligente Datenbank bietet im Bereich der Abfall-
wirtscha   großes Potenzial.

Learning Outcomes

Die BIM-basierte Dokumenta  on von Stammdaten zu 
Produkten, Ort und verbauter Masse kann die Schad- und 
Störstoff analyse deutlich erleichtern. Die Verfügbarkeit 
relevanter Informa  onen ermöglicht eine zielgerechte 
En  ernung gesundheits- oder umweltgefährdender Stof-
fe. Dies gewährleistet eine hohe Sortenreinheit bereits 
beim Abbruch. Damit wird die Verwertbarkeit der Ab-
bruchabfälle deutlich erhöht, die Kosten der Au  ereitung 
reduziert und damit das Recycling deutlich a  rak  ver ge-
staltet.

Die genaue Dokumenta  on im BIM-Modell beginnend 
mit den Daten der Produktzer  fi zierung eröff net die 
Möglichkeit von der Verpfl ichtung zur Schad- und Stör-
stoff erkundung bei BIM-Projekten abzusehen. Dieser 
Vorschlag würde auch unionsrechtlichen Vorgaben nicht 
widersprechen und könnte daher unmi  elbar umgesetzt 
werden.

Die Kenntnis über Art, Ort und Menge verbauter Produk-
te erlaubt es Rückbaukonzepte bereits vorab mi  els di-
gitaler Analysen zu erstellen. Darüber hinaus können die 
benö  gten Kapazitäten für die Abfallbehandlung exakt 
ermi  elt werden.

Durch eine BIM-gestützte Dokumenta  on sind Infor-
ma  onen über verfügbares Material für die Wiederver-
wendung von Baustoff en bekannt. Der Einsatz der BIM-
Methode leistet somit einen wich  gen Beitrag für hohe 
Recyclingquoten im Bauwesen. 

Zur Förderung dieser Methodik könnte eine Ausnahme 
von der Beitragspfl icht nach dem ALSAG für die Ablage-
rung nicht verwertbarer Abbruchabfälle eines BIM-Ge-
bäudes eingeführt werden.

Durch die Hinterlegung von Gutachten und Analysen zu 
Aushubmaterial im BIM-Modell könnte durch eine Anpas-
sung der DVO eine erneute Beprobung für spätere Erwei-
terungen des Gebäudes en  allen.

Abfälle, die vom Abbruch eines BIM-Gebäudes stammen, 
sollten vor dem Einbau in den Deponiekörper nicht mehr 
gesondert untersucht werden müssen, da ausreichende 
Informa  onen zu den verwendeten Produkten im BIM-
Modell vorhanden sind. Damit könnten die Entsorgungs-
kosten derar  ger Materialien deutlich reduziert werden.

Die Verfügbarkeit produktbezogener Daten im BIM-Mo-
dell erleichtert die Berechnung des Entsorgungsindika-
tors bzw des Ökoindex OI3 für die Zer  fi zierung des Ge-
bäudes.

Durch die digitale und einheitliche Au  ereitung relevan-
ter Informa  onen steht erstmals eine Vielzahl digital er-
fasster Vergleichswerte zur Verfügung, die zu einer Ver-
kürzung von Zer  fi zierungsverfahren führen kann.

Die Dokumenta  on im BIM-Modell ermöglicht über die 
Projektgrenzen hinaus eine skalierbare Ressourcenpla-
nung als Basis für eine Kreislaufwirtscha  .
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BIM (Building Informa  on Modeling) steht für eine Me-
thodik der Bauwirtscha  , bei der alle Projektbeteiligten 
ihre Leistungen mit oder aufgrund digitaler Daten erbrin-
gen. Digitale Daten sind hierbei in der Regel elementba-
sierte 3D-Modelle (BIM-Modelle) mit einer standardisier-
ten Seman  k, die mit weiteren Informa  onen (etwa zu 
Qualitätsvorgaben, Material, Beschaff enheit) und mit Do-
kumenten oder Terminen und Kostenkennungen (für den 
späteren Betrieb) verknüp   werden. Projekte sollen von 
der Grundlagenermi  lung bis zur Fer  gstellung und dem 

anschließenden Betrieb ganzheitlich mit BIM geplant und 
ausgeführt werden. Für eine ideale Umsetzung von BIM 
in Bauprojekten verpfl ichten sich Projektbeteiligte des 
gesamten Lebenszyklus dazu, Leistungsergebnisse in di-
gitaler Form ohne Informa  onsbrüche zu übergeben und 
an Koopera  onsprozessen unter Verwendung digitaler 
Informa  onen mitzuwirken. Die Vorteile der Anwendung 
der BIM-Methodik sind vielfäl  g und dabei unterschied-
lich für die einzelnen Stakeholder, abhängig von deren 
Zielen und Aufgaben.

2.1 openBIM

openBIM ist ein universeller Ansatz für die kollabora  ve 
Gestaltung, Realisierung und den Betrieb von Gebäuden 
auf der Grundlage off ener Standards (zB IFC) und Work-
fl ows. Die Mitglieder eines Projek  eams können an der 
Erstellung von Modellen teilnehmen, unabhängig der 
von ihnen verwendeten So  waretools. Der Einsatz von 
openBIM fördert einen transparenten und kollabora  ven 

off enen Workfl ow, scha    eine gemeinsame Sprache für 
Prozesse und stellt dauerha  e Projektdaten zur Verfü-
gung, die über den gesamten Asset-Lebenszyklus hinweg 
verwendet werden können. IFC ist mi  els der interna  o-
nalen Norm ISO 16739 ein gesicherter, langfris  ger und 
interna  onal etablierter Standard, der die dauerha  e Ver-
fügbarkeit von Bauwerksinforma  onen gewährleistet.

2.2 BIM-Festlegungen für das Bio-Ins  tut Raumberg-Gumpenstein

Der Au  raggeber (BVW GmbH) entschied sich, das Pro-
jekt Bio-Ins  tut Raumberg-Gumpenstein unter Verwen-
dung der openBIM-Methodik (Datenaustausch mi  els 
IFC) zu planen und zu bauen. Dabei sollten die aktuellen 
technologischen, norma  ven und rechtlichen Möglich-
keiten ausgeschöp   und ihr Zusammenspiel beispielha   
dokumen  ert werden. Letzteres dient der Analyse für 
die reproduzierbare und op  mierte Anwendung in wei-
teren Projekten. Der Au  raggeber legte schon während 
der Ausschreibung der Generalplanung fest, dass alle 
Daten in einem virtuellen Projektraum (Projektpla   orm) 
gespeichert werden müssen. Diese Daten umfassen so-
wohl graphische und alphanumerische Daten als auch alle 
Dokumente, die in der Planungs- und Errichtungsphase 
entstehen. Die Berech  gungen für die verpfl ichtende 
Nutzung der Projektpla   orm wurden vom Au  raggeber 

vergeben. Dieser verfügt nach der Abnahme des Bau-
werks über alle Daten der Pla   orm. Als Standard für das 
Informa  onsmanagement wird die ISO 19650 herange-
zogen.

Der Au  raggeber traf dabei eine sehr wesentliche Festle-
gung: Zu verschiedenen Planungszeitpunkten würden die 
Daten auch für Simula  onen verwendet. Dieses digitale 
Modell konnte wich  ge Ergebnisse zeigen, bevor real ge-
baut wurde. Dies war vor allem in Hinblick auf die »kli-
maak  v«-Zer  fi zierung bzw die Ökobilanzierung wich  g. 
Zusätzlich konnten damit entsprechende Fachleute Simu-
la  onen zB für die Energieop  mierung Primärenergie-
bedarf, ...), die Innenraumeffi  zienz (Lichteinfall, ...), dem 
Lu  wechsel und dem Einsatz nachhal  ger Bauprodukte 
durchführen.
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2.3 Projektablauf des Bio-Ins  tuts Raumberg-Gumpenstein

Am Beginn des Projekts legten die Projektbeteiligten die 
Schlüsselposi  onen fest und gestalteten die Regelwerke 
für den Projektverlauf.

Schlüsselposi  onen im Projekt
Die zwei wich  gsten Schlüsselposi  onen auf Seiten des 
Au  raggebers (AG) sind:

BIM-Projektleitung (BPL)
Die BPL ist die verantwortliche Stelle beim AG für die 
generelle Spezifi zierung der Rahmenbedingungen eines 
Projekts, der Defi ni  on der verwendeten Leistungsbilder 
der jeweiligen Akteure sowie der Durchsetzung seiner 
Anforderungen an die verwendete Datenstruktur im Pro-
jekt.

BIM-Projektsteuerung (BPS)
Die BPS vertri   die Interessen des AG bei der konkreten 
Spezifi zierung und der opera  ven Durchführung eines 
BIM-Projekts im Rahmen der Vorgaben der BPL.

Eine Schlüsselposi  on auf Planungsseite nimmt die Ge-
neralplanung ein:

Generalplanung (GP)
Neben den üblichen Agenden übernimmt die GP auch die 
BIM-Gesamtkoordina  on (BGK) und die BIM-Fachkoor-
dina  on (BFK) in den jeweiligen Fachdisziplinen. Die BGK 
trägt die Verantwortung für das Koordina  onsmodell. 
Sie überwacht die Durchführung der vorgegebenen Auf-
gaben der Fachkoordina  on und ist primärer Ansprech-
partner der digitalen Planung gegenüber der BPS. Die 
BFK verifi ziert fachspezifi sche BIM-Inhalte der jeweiligen 
Fachdisziplin Architektur, Tragwerksplanung und Gebäu-
detechnik.

Rolle von buildingSMART Austria (bSAT) im 
Projekt
buildingSMART Austria war auf der Seite des AG für die 
BPL und BPS verantwortlich. buildingSMART Austria 
agiert mit Standards, die mit der interna  onalen buil-
dingSMART-Community im Kontext der Methodik open-
BIM entstanden sind und die als fundamentale Grundlage 
ins Projekt eingebracht werden. Als Datenaustauschfor-

3D-Modelle und 
deren Detaillierungstiefe 

für alle Stakeholder nutzen

= bessere Daten

Hauptziele des BIM-Projekts

Eine effiziente Arbeitsmethode im 
Projekt etablieren

= bessere Zusammenarbeit = bessere Entscheidungen

Verfügbarkeit von Daten 
im Lebenszyklus sicherstellen



22 Endbericht Bio-Ins  tut Raumberg-Gumpenstein - Methodik BIM

mate dienten der off ene Standard IFC (für Fachmodelle) 
sowie BCF (für modellbasierte Kommentare). 

Regelwerke im Projekt
Die zwei wich  gsten Regelwerke im Projekt sind hier kurz 
angeführt:

Au  raggeber Informa  onsanforderung (AIA)
Die AIA ist die konkrete Beschreibung der Informa  ons-
bedürfnisse des AG, die als Anforderung für den Au  rag-
nehmer (AN) beschrieben werden. Sie dienen als Grund-
lage für den BIM-Projektabwicklungsplan im jeweiligen 
Projekt. Die AIA beinhaltet insbesondere die BIM-Anfor-
derungen sowie Prozesse und Anwendungen, um die Zie-
le des AG zu erreichen.

BIM-Projektabwicklungsplan (BAP)
Der BAP ist ein Richtlinien-Dokument, das die Grundlage 
einer BIM-basierten Zusammenarbeit defi niert. Er legt die 
organisatorischen Strukturen und die Verantwortlichkei-
ten fest, stellt den Rahmen für die BIM-Leistungen dar 
und defi niert die Prozesse und die Anforderungen an die 
Kollabora  on der einzelnen Beteiligten. Die Modelle und 
Prozesse werden hierbei in Bezug auf Strukturen, Ele-
mente und Informa  onen vereinheitlicht. Der BAP legt 
zusätzlich die projektbezogenen Ausprägungen fest und 
defi niert das Maß der Informa  ons- und Detailierungs  e-
fe und deren Qualitäten.

Ausschreibung Generalplanung
buildingSMART Austria brachte mit der erfahrenen Kanz-
lei Heid und Partner Rechtsanwälte GmbH die BIM-As-
pekte (BGK und BFK) in die Vertragsverhandlungen ein. 
Diese wurden im ausgefer  gten Vertrag auch vollinhalt-
lich berücksich  gt.

Vermessung
Die Vermessung umfasste zwei Bereiche: Vermessung 
Land und Vermessung Geologie. buildingSMART Aus-
tria defi nierte als BPL und BPS die Spezifi ka  onen für 
die Bestandsaufnahme, auf deren Grundlage die Ver-
messung und Modellierung der Umgebung durchgeführt 
werden musste. Den Au  rag dazu erhielten zwei Firmen, 
die bereits ein umfangreiches Wissen mit der Arbeit mit 
IFC-Dateien ha  en. Diese erstellten das Modell entspre-
chend den Vorgaben von buildingSMART Austria. Nach 
der Qualitätskontrolle wurde das Umgebungsmodell für 
die Weiterbearbeitung beim GP durch buildingSMART 
frei gegeben.

Entwurfsentscheidung
Aus drei Entwürfen bes  mmte eine Kommission das wei-
ter zu bearbeitende Modell. Eine erste Simula  on der 
Energieeffi  zienz unterstützte diese Kommissionssitzung. 
Basis dieser Simula  on war ein sogenanntes Anforde-
rungsmodell, das in Folge des Raum- und Funk  onspro-
gramms entstand.

Kollabora  onspla   orm
Noch während des Vergabeverfahrens an den GP wurde in 
enger Abs  mmung mit dem AG die deutsche Firma think-
project ausgewählt, eine Projektpla   orm (Common Data 
Environment, CDE) für das Bio-Ins  tut Raumberg-Gum-
penstein aufzusetzen. In der Vorentwurfsphase erfolgte 
die Konfi gura  on und Aufsetzung der Projektpla   orm 
entsprechend den AG-Anforderungen. Ab der Entwurfs-
phase bis zum Projektende stand dann diese Pla   orm zur 
Verfügung und diente der Speicherung projektrelevanter 
Modelle und Dokumente. Der AG bes  mmt und kontrol-
liert die Bewegungen auf der Pla   orm als Systemadmi-
nistrator.

Visualisierung des Bio-Ins  tuts Raumberg-Gumpenstein.
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Planungsphase
Die Planungsphase begann anschließend an die Ent-
wurfsentscheidung und umfasste die Vorentwurfs-, Ent-
wurfs- und Einreichplanung. Am Beginn der Planungs-
phase entwickelten die BPL und BPS die AIA und den 
BAP. Die Generalplanung arbeitete entsprechend dieser 
Dokumente und zeigte Veränderungen speziell beim BAP 
beim AG an. 

Die Kernfestlegung von openBIM im Projekt war die mo-
dellbasierte Zusammenarbeit auf Basis der disziplinspezi-
fi schen Fachmodelle von Architektur, Tragwerksplanung 
und Technischer Gebäudeausrüstung. Die Generalpla-
nung vergab die Verantwortung für die Fachmodelle der 
Tragwerksplanung und TGA an Subunternehmen und 
übernahm selbst die Architekturplanung und Koordina-
 on. In der gesamten Planungsphase arbeiteten diese 

Disziplinen parallel an der Erstellung ihrer Fachmodelle. 
Sowohl das Architekturteam, als auch die Zuständigen 
der Tragwerksplanung setzten als Autorenso  ware Gra-
phiso   Archicad ein. Die TGA arbeitete hingegen in der 
So  ware Trimble Nova. Die begleitende modellbasierte 
Qualitätskontrolle mi  els vom Au  raggeber vorgegebe-
ner Prüfrou  nen wurde in den verschiedenen Planungs-
büros ebenfalls unterschiedlich umgesetzt. Während die 
Architekturplanung auf eine vollständige Kontrolle in der 
Prüfso  ware Solibri Model Checker setzte, führten Trag-
werksplanung und TGA Teile der Prüfungen in der Auto-
renso  ware durch.

Die ersten Einsätze von Prüfrou  nen erfolgten in der 
zweiten Jahreshäl  e 2019. Zur gleichen Zeit fanden 
thermische Gebäudesimula  onen zur Energieeffi  zienz 
des Gebäudes sta  , die Niederschlag in der architektoni-
schen Op  mierung, zB in der Fensteranordnung oder der 
Nachtlü  ung, fanden.

Ausschreibung Generalunternehmer
Heid und Partner Rechtsanwälte GmbH führte die Vorse-
lek  on der Kandidat/inn/en durch. buildingSMART Aus-
tria unterstützte die Ausschreibung mit der Entwicklung 
eines Nachhal  gkeitsmodells, dass der Generalunterneh-
mer mit A  ributen bestücken muss, die zB für die Gene-
rierung von Entsorgungsindikatoren benö  gt werden. 

Dazu überprü  e buildingSMART Austria die Vorgaben 
der »klimaak  v«-Zer  fi zierung auf A  ribute, die meist in 
BIM-Modellen fehlen. Kapitel 6 stellt dies genauer dar.

Ausführungsphase
In der Ausführungsphase beau  ragte der Generalunter-
nehmer erneut die Verantwortlichen der Planungsphase 
für die Weiterführung der Fachmodelle. In der Ausfüh-
rungsplanung lag der Fokus auf der Einbindung der Werk- 
und Montageplanung der ausführenden Firmen. Diese 
erarbeiteten auf Basis der Fachmodelle ihre Details und 
Montagekonzepte, die wiederum von den Planenden auf 
Konformität mit den Fachmodellen geprü   und in diese 
eingepfl egt wurden. Während der baubegleitenden Pla-
nung verlagerte sich die modellbasierte Arbeit auf den 
Soll-Ist-Vergleich. Hierfür konnte mi  els gescannten 
Punktwolken der Abgleich zwischen dem gebauten Zu-
stand und den Fachmodellen realisiert werden. Dieser 
Anwendungsfall ist in Abschni   3.6 genau beschrieben.

Lu  bild des Bio-Ins  tuts Raumberg-Gumpenstein am Ende der 
Ausführungsphase eingerahmt von der steirischen Bergland-
scha  . 
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3.1 Organisa  on von Bauprojekten

Die einzelnen Phasen einer modellorien  erten Abwick-
lung eines Bauprojekts sind ähnlich in der Abfolge der 
Teilprozesse, wie sie der Rechnungshof im Baulei  aden 
2018 darstellt. Folgende Abbildung bildet die Gliederung 
eines BIM-Projekts entsprechend der Projektphasen ab.

Genauso wie bei herkömmlichen Projektabwicklungen 
ist einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren die Wahrneh-
mung der Au  raggeberfunk  on. Eine Ausprägung der 
Au  raggeberfunk  on wird durch die Erstellung eines An-
forderungskataloges sichtbar. Die beiden Schlüsselposi-
 onen auf Au  raggeberseite, BIM-Projektleitung (BPL) 

und BIM-Projektsteuerung (BPS), erstellen die beiden 
wich  gsten Regelwerke des Bauprojektes, die Au  rag-
geber-Informa  ons-Anforderungen (AIA) und den BIM-
Projektabwicklungsplan (BAP). Die Qualifi ka  on dieser 
beiden Rollen ist für den Projekterfolg maßgebend.

AIA und BAP enthalten Vorgaben für die Anwendung der 
BIM-Methodik. Sie ergänzen die vertraglichen Bes  m-
mungen für die Ausführung von Planungsleistungen mit 
der BIM-Methodik und insbesondere auch Leistungsbil-
der von Planungsverträgen. Eine solche Konkre  sierung 
ist deshalb erforderlich, weil Leistungsbeschreibungen 
der Planer-Verträge vornehmlich Grundleistungen der 
Planung enthalten, welche die zu erbringenden Leistun-
gen zuvorderst ergebnisorien  ert bzw funk  onal be-
schreiben. In der BIM-Methodik werden primär digitale 
Liefergegenstände dargestellt. Vorgaben an den Au  rag-
nehmer zum »Was?« sind eher im AIA und zum »Wie?« 
eher im BAP verankert.

In den AIA und im BAP werden Leistungen und Verant-
wortlichkeiten möglichst eindeu  g und verständlich be-
schrieben. Daraus ergeben sich Anforderungen an die 

TGA-Ausführungsmodell

Anforderungsmodell

1.0
INITIIERUNG

3.0
VERGABE

4.0
ERRICHTUNG

5.1
BETRIEB

2.0
PLANUNG

6.0
ENDVERWENDUNG

Architekturmodell

TWP-Modell

FEM-Modell

BPH-Modell

TGA-Modell

AVA AR-Ausführungsmodell

ÖBA

REALES GEBÄUDE

Bestandsmodell

Koordinationsmodell

FIM

Konzeptionelles Modell

Bieter

BIM in den Projektphasen
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vom Au  ragnehmer zu erstellenden digitalen Liefer-
gegenstände. Die Abnahme der digitalen Liefergegen-
stände ist eine wesentliche Au  raggeberfunk  on. Die 
vollinhaltliche Transforma  on des Anforderungskatalogs 
des Au  raggebers in AIA und BAP stellt die digitalen Lie-
fergegenstände transparent dar und verringert dadurch 
Nachforderungen. Das Dokument »Au  raggeberinfor-
ma  onsanforderungen (AIA) für Neubau Bio-Ins  tut 
der HBLFA Raumberg-Gumpenstein« (buildingSMART, 
2019a) beschreibt die Anforderung für den Au  ragneh-
mer (AN) und diente als Grundlage für die Durchführung 
im Projekt.

Der RH-Bericht »Management von öff entlichen Baupro-
jekten« (vgl Rechnungshof Österreich, 2018) hält fest, 
dass es immer wieder Mängel gibt – vor allem hinsichtlich 

Knowhow, Projektorganisa  on, Entscheidungsfi ndung 
und Wissensmanagement auf der Au  raggeberseite. Die 
BIM-Methodik ist zwar nicht neu, aber die Realisierungs-
prozesse mit dem Einsatz von BIM sind in Österreich in 
einer Frühphase. Die exakte Ausarbeitung der AIA und 
des BAP erfolgt in einem sehr frühen Projektstadium. Es 
gilt folgende Faustregel:

• in der Planung kostet eine Änderung 1 €
• in der Errichtung kostet die gleiche Änderung 10 €
• im Betrieb kostet die gleiche Änderung 100 €.

Hier liegt der unschlagbare Vorteil des digitalen Modells, 
wenn dieses professionell und vollständig aufgesetzt 
wird.

3.2 Partnerscha  liche Projektabwicklung, Projektkultur

Die openBIM-Methodik stellt jedem Projektbeteiligten 
idente Informa  onen zur Verfügung – in Form von Gra-
fi k, Alphanumerik und Dokumenten. Dies geschieht auf 
einer Kollabora  onspla   orm. Damit ist jede Stakeholder 
in/jeder Stakeholder einem gemeinsamen Projekt, bei 

dem die Kommunika  on modell- bzw datenorien  ert ist, 
eingebunden. Aktuelle Projekte unter Einsatz der open-
BIM-Methodik zeigen deutlich posi  ve Unterschiede im 
Gegensatz zur herkömmlichen Projektabwicklung.

3.3 Ganzheitliches Qualitätsmanagement

Der BIM-Gesamtkoordina  on (BGK) kommt bei der digi-
talen Leistungserbringung im Rahmen von openBIM eine 
ganz besondere Rolle zu. Das Konzept von openBIM sieht 
vor, dass unterschiedliche Disziplinen auch an unter-
schiedlichen Fachmodellen arbeiten, die zur Abs  mmung 
in ein Koordina  onsmodell überlagert werden. In der Pla-
nung sind es vor allem die Datenübergabepunkte (im BAP 
festgelegt), bei denen die BGK die Leistungserbringung 
sicherstellt (QualityGates). Die Modellqualität und -kon-
formität wird dabei durch disziplinspezifi sche und diszi-
plinübergreifende Prüfrou  nen verifi ziert.

Während der Errichtung überprü   die BGK die Diff erenz 
zwischen den Modelldaten (Bau-Soll) und dem gebauten 
Stand (Bau-Ist). Bei der openBIM-Methodik ist der Auf-
traggeber auch als Eigentümer der Daten festgelegt. Die-
ser Punkt ist nicht nur für den Betrieb (Umbauten) wich  g, 
sondern auch für ein Total Quality System der Daten (diese 
stellen einen Wert dar). Gebäudedaten kann man nicht 
kaufen. Sie werden als Stammdaten oder Bewegungsda-
ten permanent und strukturiert erfasst und mi  els Abfra-
gesystemen zu Informa  onen gebündelt, aus denen dann 
Handlungsmaxime für Energieverbrauch, Instandhaltung, 
gesetzliche Prü  ermine etc abgeleitet werden.
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3.4 Wirtscha  lichkeitsanalysen: Kosten, Termine

Die openBIM-Methodik gibt der Kostenverfolgung so-
wohl in der Planungs- als auch in der Betriebsphase viele 
Möglichkeiten. Vor allem ist durch Simula  onen am di-
gitalen Modell der Nutzen verschiedener Inves   onen 
prü  ar, ohne die Inves   onen real zu tä  gen.

Diese Varianten (BIM 4D und BIM 5D) sind in Österreich 
norma  v noch ungenügend verankert. Allerdings legt die 
ÖNORM A 2063-2 die Basis für einen Wechsel. Beson-
ders effi  zient und schnell wirkend sind die Modellinhalte, 
die Auskun   über die Gewährleistungszeiträume geben.

3.5 CityGML

Eine der wesentlichsten hoheitlichen Herausforderungen 
wird in Zukun   die verursachergerechte Zuordnung des 
CO2- bzw Feinstaubausstoßes, des Energieverbrauches 
bzw die Energiegewinnung, der graue Energieverbrauch, 
der ökologische Fußabdruck über größere Gebiete (zB 
Quar  ere oder Bezirke oder Gemeinden) sein. Dazu ist 
die fl ächendeckende (Quar  er, Bezirk, Gemeinde, ...) Hal-
tung von 3D-Gebäudemodellen notwendig. Die A  ribute 
der ökologischen Qualität, wie zB

• Treibhauspotenzial (GWP),
• Ozonschichtabbaupotenzial (ODP),

• Ozonbildungspotenzial (POCP),
• Primärenergiebedarf nicht erneuerbar (PENRT),
• Gesamtprimärenergiebedarf und Anteil erneuer-

bare Primärenergie (PERT) sowie
• Trinkwasserbedarf und Abwasserau  ommen (auf 

höherem LoD)

sind zu modellieren.

Diese Entwicklung betri    nicht nur den Hochbau, son-
dern auch den Tunnelbau (50 % der Energiekosten der 
ASFiNAG en  allen auf Tunnellü  ungen).

3.6 asBuilt-Dokumenta  on

Grundlagen der asBuilt-Dokumenta  on
Der Abgleich der digitalen Planung (Bau-Soll) und dem 
Bau-Ist (Baustelle) erfolgt in BIM-Projekten in der Regel 
durch die Rollen BGK und BIM-ÖBA (BIM Örtliche Bau-
aufsicht). Die Anforderungen für den Abgleich und die 
Übernahme in die Fachmodelle werden im Anwendungs-
fall asBuilt-Dokumenta  on defi niert.

Das Dokument »BIM Leistungsbilder für Hoch- und Tief-
bau« (buildingSMART, 2019b) enthält die Leistungsbe-
schreibung für die Rollen BGK und BIM-ÖBA. Folgende 
Defi ni  onen sind bezüglich der asBuilt-Dokumenta  on 
enthalten:

BIM-Leistungsbild BGK:
Koordinierung der Informa  onen der Rückkopplung Bau-
stelle zu Planung nach Vorgabe BAP-Prüfplan.

BIM-Leistungsbild BIM-ÖBA:
Prüfen der Abweichung von Produktangaben der Werk- 
und Montageplanung von ausführenden Firmen zu Pla-
nung bzw zu Angebot.

Entscheidungsführung zum Umgang mit Abweichung der 
Werk- und Montageplanung (Abänderung der Planungs-
modelle durch Planung oder Abänderung der Werk- und 
Montageplanung durch BauAN).
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Baudurchführung:
Prüfen der Ausführenden auf Einhaltung der Vorgaben 
gem. BAP/Prüfplan

• Prüfung auf Änderungen des gebauten Standes zu 
vertraglich vereinbarten Vorgaben gem. Planung. 
Bspw.:

 ▪ Rechtzei  ge Beau  ragung der Vermessung

 ▪ Rechtzei  ges Herstellen geeigneter Bedin-
gungen für die Vermessung auf der Baustelle

 ▪ Auff orderung der Planung zur Prüfung der 
Vermessungsdaten auf Konformität zum 
jeweiligen Fachmodell

• S  chprobenar  ge Prüfung von verbauten Produk-
ten entsprechend des Angebots.

 ▪ Entscheidungsfi ndung im Falle von Ab-
weichungen (Änderung gebauter Stand vs. 
Planstand)

Im Dokument »BIM Projektabwicklungsplan (BAP) für 
Neubau Bio-Ins  tut der HBLFA Raumberg-Gumpen-
stein« (buildingSMART, 2020) fi nden sich unter den An-
wendungsfällen die Angaben zu den Anforderungen und 
zur Durchführung.

Anforderungen:
Die modellbasierte asBuilt-Dokumenta  on wird auf 
Grundlage folgender Regeln durchgeführt:

• Als Datengrundlage (Bau-Soll) dienen gem. dem 
Einordnungsschemata der Qualitätsprüfung als 
»bestanden« geprü  e Modelldaten.

• Eine Plausibilitätskontrolle ist vor sowie nach der 
asBuilt-Dokumenta  on durch die durchführende 
BIM-Organisa  onseinheit sowie der BGK vorzu-
nehmen.

Die Aufnahme des Bauzustands (Ist-Zustand) ist gem. 
nachfolgender Beschreibung durch qualifi ziertes Personal 
mi  els Laserscanner durchzuführen.

Als Ergebnis der Aufnahme des Bauzustands ist an die 
BGK für jede Phase der Baudurchführung folgende Infor-
ma  on zu übergeben:

• eine farbige Gesamtpunktwolke als vollständiges 
Abbild des geplanten und gebauten Standes sowie 
dem unmi  elbaren Umfeld im Format .e57 mit ei-
nem maximalen Punktabstand von 5 mm.

• eine farbige Gesamtpunktwolke als vollständiges 
Abbild des geplanten und gebauten Standes sowie 
dem unmi  elbaren Umfeld im Format .e57 mit ei-
nem variablen Punktabstand, dabei gilt:

 ▪ Ecken/Kanten/Freiformfl ächen mit 5 mm 
Punktabstand

 ▪ Bereiche innerhalb von Ebenen mit 40 mm 
Punktabstand

• Farbige Panoramabilder für jeden Raum im Ob-
jekt (Sichtbereich 360°/340°, Mindestaufl ösung 
12 MP)

• Farbige Panoramabilder für Außenanlagen und 
alle freistehenden Fassadenfl ächen (Sichtbereich 
360°/340°, Mindestaufl ösung 12 MP)

Die Vorgaben und Anforderungen der ÖNORM A 7010-
6 sind vollinhaltlich einzuhalten. Mit den asBuilt-Modell 
ist auch das daraus abgeleitete FM-Modell zu übergeben.

Durchführung:
Für die Durchführung der asBuilt-Dokumenta  on durch 
die verantwortliche BIM-Organisa  onseinheit gelten fol-
gende Vorgaben:

• Die Aufnahme des Bauzustands (Ist-Zustand) er-
folgt zu folgenden grundsätzlichen Phasen der 
Baudurchführung, die genauen Zeitpunkte der 
Durchführung sind durch die ÖBA festzulegen:

 ▪ Fer  gstellung Rohbau (geschossweise)

 ▪ Fer  gstellung G-/Sammeltrassen (Unterge-
schoss)

 ▪ Fer  gstellung Ausbau/Trockenbau (geschoss-
weise, einsei  g beplankte Wände)
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▪ Fer  gstellung GL (geschossweise, Haupt-
stränge/Zentralen/Verteiler)

▪ Fer  gstellung Gebäude und Außenraum 
(gesamtheitlich)

• Als Datengrundlage (Bau-Soll) dienen die Fachmo-
delle (IFC-Datei) der PlanerAN.

• Als Datengrundlage (Ist-Zustand) dienen die 
Punktwolken für die jeweilige Phase der Bau-
durchführung (e57-Datei).

• Die Iden  fi ka  on von Abweichungen zwischen 
Bau-Soll und Ist-Zustand ist aufgrund von Abwei-
chungen von Posi  on und Dimension außerhalb 
der vertraglich festgelegten Bautoleranz von der 
BGK durchzuführen.

• Bei Abweichung Benachrich  gung an ÖBA

• ÖBA entscheidet in Abs  mmung mit AG:

▪ Anpassung der Abweichung durch BauAN

▪ Anpassung der Modelldaten durch PlanerAN - 
Die Nachführung von iden  fi zierten Abwei-
chungen zwischen Bau-Soll- und -Ist-Zustand 
in den jeweiligen Fachmodellen (IFC-Datei) 
erfolgt durch die jeweils dafür verantwortliche 
Stelle (siehe Abschni   6.3).

Folgende Grafi k fasst die grundlegenden Abläufe und die 
Verantwortlichkeiten zusammen.
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Erstellung der Punkt-
wolke e57: 

Inhalt der Punktwolke 
e57:

Vergleich von: 

Ergebnis: 

09/2020

Gelände

Fachmodell Architektur 
gegen Punktwolke .e57

keine Änderungen   
notwendig

Erstellung der Punkt-
wolke e57: 

Inhalt der Punktwolke 
e57:

Vergleich von: 

Ergebnis: 

09/2020

Rohbau

Fachmodell Architektur 
gegen Punktwolke .e57

keine Änderungen   
notwendig

3.7 Durchführung im Projekt

Im Zuge der Ausführung wurde der Stand des Bau-Ist 
mehrere Male durch den beau  ragten Vermesser erfasst. 
Die Beau  ragung erfolgte durch die Generalplanung, 
das Büro BME. Die Durchführung des Vergleichs Bau-Ist 
(Punktwolken e57) gegen die Fachmodelle erfolgte durch 
das Büro BME. Beispielha   sind drei Aufnahmen ange-
führt.

1. Erfassung des Bau-Ist:

Stahlbetonteile wurden lagerich  g hergestellt. 
Wanddurchbrüche und Türdurchbrüche sind lagerich  g 
vorhanden.

(für weitere Darstellung siehe BME: »Bericht Vergleich 
Punktwolke mit Modell 1-September-Oktober 2020.
pdf«) (BME, 2020a)

2. Erfassung des Bau-Ist:

Die Verwendung digitaler Gebäudemodelle ermöglicht einen  
begleitenden Abgleich des Soll- mit dem Bau-Ist-Zustand.

Schni   Probenlogis  k - Probenraum.

Darstellung des virtuellen Modells referenziert im Gelände  
(aus den Daten der aufgenommenen Punktwolke). 
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Geplantes und vorhandenes Gelände s  mmen weitest-
gehend überein.

Anforderung: zur Fer  gstellung muss der en  ernte Teil 
des öff entlichen Geländes wiederhergestellt worden sein.

(für weitere Darstellung siehe BME: »Bericht Vergleich 
Punktwolke mit Modell 2 inkl. Schni  e-Oktober 2020.
pdf«) (BME, 2020b)

3. Erfassung des Bau-Ist:

Abweichung:

• Holzs  ege um 5 cm versetzt -> Änderung auf der
Baustelle

Begründung: die Durchgangslichte zwischen S  ege und 
Probenraum muss mindestens 1,20 m betragen.

(für weitere Darstellung siehe BME: »Bericht Vergleich 
Punktwolke mit Modell 3-Oktober 2020.pdf«) (BME, 
2020c)

Erstellung der Punkt-
wolke e57:

Inhalt der Punktwolke
e57:

Vergleich von:

Ergebnis: 

10/2020

Pfosten-Riegelkonstruk-
 on (Holzbau)

Fachmodell Tragwerks-
planung gegen Punktwolke 
.e57

Änderungen notwendig

Schni   durch das Foyer inklusive Holzs  ege.
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Neben gesetzlichen Vorgaben stellen Normen wich  ge 
rechtliche Grundlagen dar. Die angeführten Normen sind 
für alle Planungsleistungen gül  g, und wurden deshalb 
beim gegenständlichen Projekt unter dem Ausschrei-
bungspunkt »Ausgangslage« angeführt.

• ÖNORM A 6241-2 Digitale Bauwerksdokumenta-
 on – Teil 2: Building Informa  on Modeling (BIM) – 

Level 3-iBIM
Diese Norm ist in Österreich für die Erstellung di-
gitaler Gebäudemodelle gül  g und regelt:

 ▪ die technische Umsetzung eines einheitlichen, 
strukturierten mehrdimensionalen Datenmo-
dells für Bauwerke basierend auf der Metho-
dik Building Informa  on Modeling und scha   

 ▪ Grundlagen für einen umfassenden, einheit-
lichen, produktneutralen, systema  sierten 
Datenaustausch auf Basis von IFC.

• ÖNORM A 7010-6 Objektbewirtscha  ung – Daten-
strukturen – Teil 6: Anforderung an Daten aus Buil-
ding Informa  on Modeling (BIM)-Modellen über den 
Lebenszyklus  
Sie stellt bereits zu Beginn der Konzep  ons- und 
Planungsphase Festlegungen und Vorgaben zur 
Datenübergabe und Datenweiterführung für den 
nachfolgenden auf dem Building Informa  on Mo-
deling (BIM) basierenden Planungsprozess für den 
Objektbetrieb sicher. Diese ÖNORM legt Vorga-
ben für den Datenaustausch über den gesamten 
Lebenszyklus aus BIM basierenden Planungspro-
zessen gemäß ÖNORM A 6241-2 fest.

• ÖNORM EN 16310 Ingenieurdienstleistungen –   
Terminologie zur Beschreibung von Ingenieurdienst-
leistungen für Gebäude, Infrastruktur und Industrie-
anlagen 
Die Terminologie in dieser Europäischen Norm 
soll im Bereich der Dienstleistungen im Ingenieur-
wesen die Zusammenarbeit zwischen Sektoren 
und zwischen Ländern unterstützen. Sie ist auf 
der Grundlage von „aufeinanderfolgenden Bau-
abschni  en“ bei einer Bauausführung strukturiert 
und harmonisiert die Gliederung von Projektpha-
sen in Europa.

• ÖNORM EN ISO 16739-1 Industry Founda  on Clas-
ses (IFC) für den Datenaustausch in der Bauwirt-
scha   und im Anlagenmanagement – Teil 1: Daten-
schema (ISO 16739-1:2018) 
Industry Founda  on Classes (IFC) für den Daten-
austausch in der Bauindustrie und im Anlagen-
management. Die einheitliche Datenstruktur und 
das Datenformat zum Austausch von Bauwerks-
modellen.

• ÖNORM EN ISO 19650-1 Organisa  on von Daten 
zu Bauwerken – Informa  onsmanagement mit BIM 
– Teil 1: Konzepte und Grundsätze (ISO 19650-
1:2018) 

• ÖNORM EN ISO 19650-2 Organisa  on von Daten 
zu Bauwerken – Informa  onsmanagement mit BIM 
– Teil 2: Lieferphase der Assets (ISO 19650-2:2018)

4.1 BIM-Komponenten bei Ausschreibung d. Generalplanungsleistungen

Allgemeine Bes  mmungen für die Generalplanung
Die Verwendung der openBIM-Methodik erfordert zu-
sätzliche Festlegungen für die Generalplanungsleistun-
gen. Zur Verhinderung von Diskon  nuitäten muss die 
Generalplanung die Modellverantwortung für das Ge-

samtmodell überbunden werden. Die Fachmodelle (TWP 
– Tragwerksplanung, FEM – Finite Elemente, TGA – tech-
nische Gebäudeaussta  ung, ARC – Architekturplanung) 
werden regelmäßig, nach Durchlaufen der Prüfrou  nen, 
ins Koordina  onsmodell übernommen. Diese Vorgehens-
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weise ist zwingend notwendig, um das Ziel zu erreichen, 
dass das reale Projekt dem digitalen Zwilling entspricht 
(um Modelle nicht zu überfrachten, werden zB Silikon-
fugen, Kunststoff folien, Klebstoff e etc nicht modelliert. 
Diese Thema  k ist bei Betrachtung der Modelle aus öko-
logischer Sicht zu beachten).

Generalplanungsleistungen
In den üblichen Leistungs- und Vergütungsmodellen für 
Planungsleistungen (LM. VM.2014; LPH 1 bis LPH 6) sind 
Grund- und Zusatzleistungen angeführt. Die Methodik 
BIM verlangt noch weitere Leistungen:

• Festlegung des Detailierungsgrades des Vorent-
wurfes – LOD 100

• BIM Gesamtkoordina  on ist von der GP als Teil 
ihrer planerischen Grundleistung zu erbringen. 
Details werden im BAP dargestellt.

Grundlagen für Generalplanungsleistungen
Im gegenständlichen Projekt wurden der Generalplanung 
die Modelle der Landvermessung und der Geologie mit 
den zugrunde liegenden Standards (Standards von  
buildingSMART Austria entwickelt) übergeben.

Allgemeine Pfl ichten der Generalplanung
Für die Generalplanung bzw den Subunternehmen gel-
ten zwingend die Vorgaben der AIA und des BAP. Diese 
Vorgaben sind nur in Absprache mit dem Au  raggeber 
veränderbar. Die Generalplanung hat auch bei der Do-
kumenta  on der Projektdurchführung mitzuwirken. Bei 
Uns  mmigkeiten bei den digitalen Modelldaten muss 
die Generalplanung ihrer Warnpfl icht nachkommen. Sie 
hat dem Au  raggeber nicht nur Dokumente des Schri  -
verkehrs, Protokolle etc auf der Pla   orm zu übergeben, 
sondern auch na  ve Fach-/Koordina  onsmodelle. Die 
Teilnahme an den BIM-Koordina  onsmee  ngs ist ver-
pfl ichtend, genauso wie die Bereitstellung der digitalen 
Modelle in den Mee  ngs und auf der Baustelle.

Leistungen der Au  raggeberbegleitung
Aus der Sicht von buildingSMART sind die Funk  onen der 
Projektsteuerung PS und örtliche Bauaufsicht ÖBA als 
Au  raggeberbegleitung beim gegenständlichen Projekt 
(rela  v klein) gut umsetzbar. Die Funk  on gewährleistet 
die qualita  ve Baudurchführung im Rahmen der planeri-
schen Vorgabe sowie deren vollständige Dokumenta  on 
als Grundlage für den nachfolgenden Betrieb.

4.2 Festlegung des BIM-Abwicklungsmodells

Bereits zu Projektbeginn ist eines der zentralen Themen 
die Festlegung des BIM-Abwicklungsmodells, da abhän-
gig vom gewählten BIM-Abwicklungsmodell die konkrete 
Vergabe- und Vertragsstrategie für das Projekt geregelt 
und festgelegt wird. Das für das jeweilige Projekt gewähl-
te BIM-Abwicklungsmodell legt somit die konkrete Ver-
gabe- und Vertragsstrategie fest und stellt klar, in welcher 
Phase die Modellverantwortung bei welchem Projektbe-
teiligten liegt. Abhängig vom festgelegten Abwicklungs-
modell liegt die Modellverantwortung in den einzelnen 
Abwicklungsphasen bei unterschiedlichen Beteiligten, 
wobei sich in der Praxis nachfolgende Modelle als gängig 
herausgestellt haben:

• Variante 1: Die Verantwortung für das BIM-Mo-
dell bleibt über den gesamten Projektverlauf bei 
der GP.

• Variante 2: Die Verantwortung für das BIM-Mo-
dell geht in der Ausführungsphase von der Ger-
nerlplanung den Generalunternehmer »plus« (in 
der Folge »GU+«) über.

• Variante 3: Die Planung der Generalplanung er-
folgt »klassisch« im 3D-Modell und die Erstellung 
des BIM-Modells erfolgt ab Beau  ragung (erst) 
durch den GU+. Die Verantwortung für das BIM-
Modell bleibt beim GU+.



36 Endbericht Bio-Ins  tut Raumberg-Gumpenstein - Rechtliche Aspekte einer openBIM-Umsetzung

Verantwortungsmatrix Variante 1
Verantwortung für das BIM-Modell bleibt bei der Generalplanung

Vergabeverfahren (Gesamt-)planung in BIM

Durchführung eines 
Vergabeverfahrens zur 

Findung einer GP

Durchführung eines 
Vergabeverfahrens zur 
Findung eines GU oder

Einzelvergabe
Zuschlag

(an den GU oder die 
einzelnen Gewerke)

Kein Übergang der 
Modellverantwortung an das 
ausführende Unternehmen

Modellverantwortung bleibt 
bei der GP

Modellverantwortung
GP

Zuschlag
(an die GP)

Vergabeverfahren
GU / Gewerke liefern

Daten an GP

Variante 1 – Verantwortung für das BIM-Modell 
bleibt bei der Generalplanung
Bei dieser Variante bleibt die Verantwortung für das BIM-
Modell von der Beau  ragung (Zuschlagserteilung im Ver-
gabeverfahren) bis zum Projektabschluss (Übergabe des 
BIM-Modells an den Au  raggeber) bei der Generlplanung 
und es kommt zu keinem Zeitpunkt zu einem Übergang 
der Modellverantwortung an das ausführende Unter-
nehmen. Das beau  ragte Generalunternehmen bzw die 
sonst beteiligten ausführenden Unternehmen (insbeson-
dere bei der Vergabe von Einzelgewerken), liefern die für 
das BIM-Modell erforderlichen Daten (Ausführungsinfor-
ma  onen) während der gesamten Ausführungsphase an 
die Generalplanung (siehe folgende Abbildung).

Der Vorteil des BIM-Abwicklungsmodells in dieser Va-
riante 1 ist, dass für die Phase der Planung und Aus-
führung keine Übergabe des BIM-Modells mit allfälligen 
technischen Herausforderungen/Hürden sta  fi ndet. Da 
das ausführende Unternehmen die für das BIM-Modell 
erforderlichen Daten (Ausführungsinforma  onen) wäh-

rend der gesamten Ausführungsphase an die Generalpla-
nung  liefert, liegt die Verantwortung der Fortschreibung 
des BIM-Modells zur Gänze bei der Generalplanung. Dies 
führt zu einem Mehraufwand der Generalplanungsleis-
tungen während der Ausführungsphase.

Bio-Ins  tut Raumberg-Gumpenstein: 
Verantwortung geht von der Generalplanung auf 
Generalunternehmer »plus« über (Variante 2)
Im gegenständlichen Pilotprojekt wurde als BIM-Abwick-
lungsmodell die »Variante 2« umgesetzt. Bei dieser Varian-
te (siehe folgende Abbildung) liegt die Verantwortung für 
das BIM-Modell zunächst bei der Generalplanung (GP). 
Mit Beau  ragung des GU+ ha  e dieser – in Abs  mmung 
mit der GP – den op  malen Übergangszeitpunkt des 
BIM-Modells von der GP auf den GU+ zu bes  mmen und 
verantwortete damit die op  male Planungsfortschrei-
bung (wie zB bei Planungs- und Nutzungsänderungen). 
Auch die Verteilung der einzelnen Rollen (zB BPL und 
BPS) wurde vom GU+ (intern) selbstständig und in Eigen-
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verantwortung vorgenommen. Die Modellverantwortung 
verblieb bis zur Übernahme des Bauwerks durch den Auf-
traggeber und Übergabe des BIM-Modells beim GU+. Für 
dieses Pilotprojekt wurde festgelegt, dass über die Aus-
führungsphase weiterhin eine Qualitätssicherung durch 
die Generalplanung erfolgt, wobei der Generalplanung in 
dieser Projektphase keine Bearbeitungsrechte im BIM-
Modell des GU+ mehr eingeräumt sind (dh eine direkte 
Bearbeitung des BIM-Modells ist daher ab Übergabe an 
den GU+ nicht mehr möglich). Den anderen Projektbetei-
ligten wurden ebenso (bloße) Zugriff srechte auf das BIM-
Modell eingeräumt, welche keine direkte Bearbeitung des 
BIM-Modells ermöglichen.

Diese Festlegungen zu Beginn des Pilotprojekts wurden 
durch den beau  ragten GU+ maßgeblich verändert. Die-
ser beau  ragte erneut das Planungsteam rund um die 
Generalplanung mit der Weiterführung der Modelle. Da-
mit ha  en sie nicht mehr nur bloße Zugriff srechte, son-
dern waren erneut für der Bearbeitung zuständig. Das ge-
samtheitliche modellbasierte Qualitätsmanagement ging 

ebenfalls wieder an die Generalplanung. Damit wurde in-
direkt Variante 1 umgesetzt, bei der über den gesamten 
Projektverlauf die Modellverantwortung bei der General-
planung bleibt.

Für die Übergabe des BIM-Modells an den Au  raggeber 
wurde in der Leistungsbeschreibung die Fer  gstellungs-
grade LOI 100 bis 500 festgelegt (Level of Informa  on 
LOI, Level of Geometry LOG). Der Fer  gstellungsgrad 
betri    den Grad der Genauigkeit der Abbildung der 
einzelnen Bestandteile des BIM-Modells. Hierfür haben 
sich im Englischen die Begriff e »Level of Detail« und »Le-
vel of Development« etabliert (LOD beinhaltet LOI und 
LOG). Unterschieden wird interna  onal zwischen Fer  g-
stellungsgraden nach LOD 100 (konzep  onelle Darstel-
lung) bis LOD 500 (Dokumenta  on des ausgeführten 
Elements), die in etwa parallel zu den aus der HOAI be-
kannten Leistungsphasen verlaufen (vgl Elixmann, 2016, 
S. 100 f). Bei BIM-Abwicklungsmodellen in der Variante 
2 über das off ene Datenformat der IFC-Schni  stelle kam 
es in der Vergangenheit zuweilen zu einem Datenverlust. 

Verantwortungsmatrix Variante 2
Verantwortung geht von der Generalplanung auf Generalunternehmer »plus«über

Vergabeverfahren Planung in BIM Ausführungsplanung in BIM

Durchführung eines 
Vergabeverfahrens zur 

Findung einer GP

Durchführung eines 
Vergabeverfahrens zur 

Findung eines GU+

Zuschlag
(an den GU+)

Übergabe
Planungsfortschritt &
Modellverantwortung

GP → GU+

Modellverantwortung
GU+

(weiterhin Qualitäts-
sicherung durch GP)

Modellverantwortung
GP

Zuschlag
(an die GP)

Vergabeverfahren
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Dieser mehrheitlich auf Bedienungsfehler bei der (alten) 
IFC-Versionen 2x3 zurückzuführende Verlust der geome-
trischen Funk  onen bei einzelnen Planungen ist bei rich-
 ger Nutzung von IFC 4 und höheren Versionen jedoch 

nicht mehr gegeben. 

Variante 3 – Planung der Generalplanung im 
3D-Modell und Erstellung des BIM-Modells durch 
den Generalunternehmer »Plus«
Bei dieser Variante erfolgt die »klassische« Planung des 
Projekts durch die Generalplanung im 3D-Modell (ohne 
BIM). Ab Beau  ragung des GU+ erfolgt die Planungsfort-
schreitung durch den GU+, welcher auf Basis des von der 
Generalplanung übergebenen 3D-Modells sodann das 
BIM-Modell erstellt. Die Verantwortung für das BIM-Mo-
dell trägt somit von Beginn an der GU+. Gegebenenfalls 
erfolgt allerdings weiterhin eine Qualitätssicherung durch 
die Generalplanung (siehe folgende Abbildung). Auch in 
dieser Variante fi nden in der Phase der Planung und Aus-
führung keine Übergaben des BIM-Modells mit allfälli-
gen technischen Herausforderungen/Hürden sta  . Da 
das gesamte BIM-Modell durch den GU+ zu erstellen ist, 
kommt es aber in der Ausführungsphase zu Mehraufwen-
dungen beim ausführenden Unternehmen.

Verantwortungsmatrix Variante 3
Planung der Generalplanung im 3D-Modell und Erstellung des BIM-Modells durch den Generalunternehmer »plus«

Vergabeverfahren Planung 3D-Modell Ausführungsplanung in BIM

Durchführung eines 
Vergabeverfahrens zur 

Findung einer GP

Durchführung eines 
Vergabeverfahrens zur 

Findung eines GU+

Zuschlag
(an den GU+)

Übergabe
Planungsfortschritt &
Modellverantwortung

GP → GU+

Erstellung BIM-Modell
durch GU+

Modellverantwortung
GU+

(weiterhin Qualitäts-
sicherung durch GP)

„klassische“ Planung
GP

Zuschlag
(an die GP)

Vergabeverfahren
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4.3 BIM im Vergabeverfahren

Möglichkeiten für den BIM-Einsatz im 
Vergabeverfahren
Gemäß Art 22 Abs 4 der Richtlinie 2014/24/EU über die 
öff entliche Au  ragsvergabe (in der Folge »VergabeRL«) 
ist vorgesehen, dass die Mitgliedstaaten für öff entliche 
Bauau  räge und We  bewerbe die »Nutzung spezifi scher 
elektronischer Instrumente, wie zB elektronischer Instru-
mente für die Gebäudedatenmodellierung oder dergleichen, 
verlangen« können. Darüber hinaus werden jedoch keine 
weiteren besonderen Zulässigkeitsvoraussetzungen für 
den BIM-Einsatz in der VergabeRL vorgegeben. Demnach 
kann ein öff entlicher Au  raggeber die Nutzung von BIM 
in einem konkreten Projekt wohl verpfl ichtend vorschrei-
ben. Auch im Bundesvergabegesetz 2018, BGBl I Nr 
65/2018 idgF (in der Folge »BVergG 2018«) selbst fi nden 
sich zwar keine spezifi schen Regelungen zum Einsatz von 
BIM, nach den Gesetzesmaterialien zum BVergG 2018 ist 
aber vorgesehen, dass es – im Einklang mit der Festle-
gung in der VergabeRL – dem öff entlichen Au  raggeber 
»natürlich« freisteht, »die Nutzung von BIM vorzuschreiben 
[…]« (EBRV 69 BlgNR XXVI. GP 81). Im Vergabeverfahren 
hat der Au  raggeber folgende Möglichkeiten, den Einsatz 
von BIM verpfl ichtend vorzuschreiben (näheres dazu sie-
he auch Heid und Deutschmann, 2017, S. 49 ff ):

Vorgabe von BIM als technische Spezifi ka  on in der 
Leistungsbeschreibung
Im Hinblick auf die Vorgabe als technische Spezifi ka  on 
kann der Au  raggeber in der Leistungsbeschreibung die 
Verwendung einer neutralen So  ware (ohne Produktbe-
zeichnung) festlegen, welche die für BIM typischen tech-
nischen Spezifi ka  onen erfüllt (zB Erstellung von mehrdi-
mensionalen Planungsergebnissen, digitale Abbildung der 
wesentlichen funk  onalen Eigenscha  en in einem zent-
ralen Datenmodell etc). Dabei ist es wesentlich, dass die 
ausgeschriebenen Leistungen eindeu  g, vollständig und 
neutral beschrieben sind bzw nicht so umschrieben sind, 
dass bes  mmte Bieter von vornherein We  bewerbs-
vorteile genießen. Diese Voraussetzung ist nur dann er-

füllt, wenn keine – für BIM-Projekte – unsachliche und 
unübliche Festlegungen getroff en werden (vgl zB VwGH 
28.5.2008, 2007/04/0232; 17.6.2014, 2012/04/0032; 
17.6.2014, 2012/04/0034; 26.2.2014, 2011/04/0168, 
mwN). Eine allfällige Einschränkung des Bieterkreises da-
durch, dass unter Umständen nicht alle interessierten Bie-
tende über eine den festgelegten technischen Spezifi ka-
 onen entsprechende BIM-So  ware verfügen, ist dabei 

jedoch grundsätzlich unerheblich (vglEuGH 17.9.2002,  
Rs C-513/99, Concordia Bus Finnland).

Vorgabe einer bes  mmten BIM-So  ware oder eines 
»Leitprodukts«
Daneben besteht die grundsätzliche Möglichkeit, eine 
bes  mmte BIM-So  ware oder ein »Leitprodukt« vorzu-
geben. In diesem Zusammenhang ist zu berücksich  gen, 
dass in den technischen Spezifi ka  onen gemäß § 98 Abs 
7 BVergG 2018 »nicht [...] auf Marken, Patente, Typen, […] 
verwiesen werden, wenn dadurch bes  mmte Unternehmer 
oder bes  mmte Produkte begüns  gt oder ausgeschlossen 
werden« darf. Nachdem es für die Umsetzung von BIM-
Projekten verschiedene So  warelösungen gibt, ist die 
Vorgabe einer konkreten BIM-So  ware in den techni-
schen Spezifi ka  onen vergaberechtlich daher wohl un-
zulässig. Ausnahmsweise sind produktspezifi sche Vorga-
ben (ohne Gleichwer  gkeitszusatz) zulässig, wenn dies 
»durch den Au  ragsgegenstand gerech  er  gt ist« (§ 98 Abs 
7 BVergG 2018). In diesem Zusammenhang wurden von 
der deutschen Rechtsprechung bereits Kriterien entwi-
ckelt, unter denen die Vorgabe eines bes  mmten Pro-
dukts durch den Au  ragsgegenstand gerech  er  gt ist, 
die in Anlehnung an diese Rechtsprechung auch in Öster-
reich bei der Prüfung der Zulässigkeit einer bes  mmten 
BIM-So  ware herangezogen werden können (vgl OLG 
Düsseldorf 1.8.2012,  VII-Verg 10/12;  27.6.2012,  VII-
Verg 7/12):
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• Die Vorgabe muss sachlich gerech  er  gt sein;

• es müssen nachvollziehbare, objek  ve und auf-
tragsbezogene Gründe angegeben worden sein, 
sodass die Bes  mmung willkürfrei getroff en wur-
de;

• diese Gründe müssen auch tatsächlich vorhanden, 
festzustellen und no  alls erwiesen sein und

• die Vorgabe darf andere Wirtscha  steilnehmende 
nicht diskriminieren.

Zusammengefasst sind die Voraussetzungen für die Vor-
gabe einer spezifi schen BIM-So  ware sehr eng auszule-
gen und werden daher nur in Ausnahmefällen vorliegen. 
Auch die Vorgabe einer konkreten BIM-So  ware als Leit-
produkt (indem dem Produkt der Zusatz »oder gleich-
wer  g« beigefügt wird) ist nur dann ausnahmsweise zu-
lässig, »wenn der Au  ragsgegenstand nicht hinreichend 
genau und allgemein verständlich beschrieben werden 
kann.« Diese Ausnahme wird bei der Vorgabe einer BIM-
So  ware in der Regel nicht vorliegen. Dennoch stellt die 
Vorgabe von Leitprodukten – entgegen der strengen ver-
gaberechtlichen Vorgaben – eine gängige Praxis dar und 
wird vom Bietermarkt weitgehend akzep  ert (zur Anfech-
tung eines vorgegebenen Leitprodukts siehe aber zB BVA 
24.5.2006, N/0025-BVA/04/2006-28).

Erstellung einer BIM-Datei als Teil des 
Leistungsumfangs
Bei dieser Variante erhält der Au  raggeber als Ergebnis 
eine BIM-Datei, deren konkrete Anforderungen in der 
Leistungsbeschreibung funk  onal beschrieben sind (zB 
Dateiformat, Beschreibung des Detailgrades). Der Auf-
tragnehmer schuldet hier allerdings nur das Endprodukt. 
Im Ergebnis führt dies dazu, dass der Au  ragnehmer im 
Projekt selbst nicht zwingend mit BIM arbeiten muss, so-
lange der Au  raggeber am Ende die gewünschte Datei 
mit den ausgeschriebenen Eigenscha  en erhält. Aus ver-
gaberechtlicher Sicht ist auch diese Variante unter Einhal-
tung der Voraussetzungen für die Vorgabe von BIM als 
technische Spezifi ka  on in der Leistungsbeschreibung 
zulässig.

Verbindliche Zurverfügungstellung der BIM-So  ware 
durch den Au  raggeber
Als weitere Variante kann der Au  raggeber selbst eine 
BIM-So  ware beschaff en und allen Beteiligten zu den 
gleichen Kondi  onen zur Verfügung stellen (vgl Marboe 
und Anderl, 2015). Aus vergaberechtlicher Sicht wird die-
se Vorgehensweise – durch Einräumung eines Zugangs für 
die beteiligten Unternehmen – in der Regel zulässig sein, 
sofern die Grundsätze des Vergabeverfahrens gemäß § 20 
BVergG 2018 eingehalten werden. Weiters sprechen die 
Ausführungen in den Gesetzesmaterialien für diese An-
sicht, wonach die Nutzung von BIM »unter Einräumung 
eines alterna  ven Zuganges für den Unternehmer« vor-
geschrieben werden kann (EBRV 69 BlgNR XXVI. GP 81). 
Zu hinterfragen ist allerdings die Praxistauglichkeit dieser 
Variante. Gibt der Au  raggeber eine bes  mmte BIM-
So  ware vor, mit der ein Unternehmen keine Erfahrung 
hat, kann sich dies – durch die erforderliche Einarbeitung 
des Personals in das neue Programm – kostenerhöhend 
auswirken bzw würden sich möglicherweise nur Unter-
nehmen bewerben, welche die vorgeschriebene BIM-
So  ware bereits nutzen.

Im gegenständlichen Pilotprojekt wurde folgende Va-
riante gewählt: In der Leistungsbeschreibung wird die 
Verwendung einer neutralen So  ware (ohne Produkt-
bezeichnung) festgelegt, welche die für BIM typischen 
technischen Spezifi ka  onen erfüllt (zB Erstellung von 
mehrdimensionalen Planungsergebnissen, digitale Ab-
bildung der wesentlichen funk  onalen Eigenscha  en in 
einem zentralen Datenmodell etc). Generell könnte ein 
BIM-Projekt in der openBIM- oder der closedBIM-Me-
thodik abgewickelt werden. Bei »openBIM« stellen die 
Beteiligten eigene Fachmodelle her, welche sodann mit-
tels einer einheitlichen Schni  stelle – in der Regel mi  els 
IFC-Schni  stelle – zu einem gemeinsamen Modell zu-
sammengefügt werden. Dies ermöglicht den Beteiligten 
den Einsatz unterschiedlicher So  warelösungen, womit 
sie in der Wahl ihres Bearbeitungswerkzeuges frei sind. 
Bei der openBIM-Methodik ist jedenfalls sicherzustellen, 
dass eine ordnungsgemäße Verwendung der IFC-Schni  -
stelle gewährleistet ist und drohende Informa  onsverlus-
te im Zuge des Datenaustauschs während des Planungs-
prozesses zu 100 % ausgeschlossen werden können (dies 
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wird bei der »closedBIM«-Methodik vermieden, da hier 
die Beteiligten eine einheitliche, herstellerspezifi sche 
So  warelösung verwenden müssen). Dies ist in der Praxis 
und aufgrund der in diesem Zusammenhang au  retenden 
Ha  ungsfragen nicht unheikel.

Vermeidung von We  bewerbseinschränkung und 
Bietergleichbehandlung
Mit der Festlegung von Eignungskriterien bezweckt der 
Au  raggeber die Überprüfung bes  mmter (Mindest-)
Fähigkeiten bzw (Mindest-)Kenntnisse der Unterneh-
men. Grundsätzlich steht dem Au  raggeber zwar die 
Entscheidung frei, welche Eignungsanforderungen er an 
die Unternehmen stellt. Sein Ermessen wird allerdings 
insbesondere durch das Sachlichkeits- und Verhältnismä-
ßigkeitsgebot determiniert (vgl Marboe und König, 2018, 
S. 16). Insbesondere bei Anforderungen zu »innova  ven« 
Methodiken wie BIM kann die Forderung von BIM-bezo-
genen Referenzprojekten dazu führen, dass sich kein oder 
wenige Unternehmen am Vergabeverfahren beteiligen 
(können). Im gegenständlichen Pilotprojekt wurden daher 
keine BIM-Mindestanforderungen im Hinblick auf die Eig-
nungskriterien festgelegt. Bei der Unternehmensauswahl 
erhielten aber sehr wohl jene Unternehmen eine besse-
re Bewertung, die bereits Erfahrung mit BIM-Projekten 
im Rahmen ihrer Referenzprojekte nachweisen konnten. 
Darüber hinaus hat der Au  raggeber (insbesondere vor 
dem Hintergrund der Gewährleistung des freien We  be-
werbs gemäß § 20 BVergG 2018) mit der Verwendung 
von gängigen Datenschni  stellen bzw Standards die 
Kompa  bilität zwischen der vom Au  raggeber verwen-
deten BIM-So  ware und jener der Bieter sicherzustellen. 
Aus diesem Grund wurden im gegenständlichen BIM-Pro-
jekt in der Leistungsbeschreibung die Verwendung einer 
neutralen So  ware (ohne Produktbezeichnung) und die 
Anwendung der openBIM-Methodik festgelegt, um den 
We  bewerb nicht unnö  g einzuschränken.

Wahl des geeigneten Vergabeverfahrens
In Österreich sind aktuell (noch) keine umfassenden Stan-
dardisierungen von BIM-Leistungsbildern vorhanden 
(ausgenommen der Leistungsbilder von buildingSMART 

Austria). Daher sind derzeit noch bei jedem mi  els BIM 
zu realisierendem Projekt die sich daraus ergebenden 
projektspezifi schen Besonderheiten im Vorfeld vom Auf-
traggeber festzulegen. Dadurch unterscheidet sich der 
Leistungsumfang von Projekt zu Projekt. 

Das Leistungsmodell »Objektplanung-Architektur + BIM« 
(Lechner und Heck, 2017) [in der Folge »LM.OA.BIM«], 
welches im Rahmen der vom Ins  tut für Baubetrieb, Bau-
wirtscha  , Projektentwicklung und Projektmanagement 
der TU Graz herausgegebenen Leistungsmodelle und Ver-
gütungsmodelle [in der Folge »LM.VM«] am 01.12.2017 
veröff entlicht wurde, ist österreichweit der erste Schri   
in Richtung Standardisierung der Leistungsbilder. Das 
LM.OA.BIM enthält – ergänzend zum Standard-Leis-
tungsmodell »Objektplanung-Architektur« (Lechner und 
Heck, 2014) [in der Folge »LM.OA«] – BIM-Leistungsbil-
der für die Objektplanung, welche im Wesentlichen den 
op  onalen Leistungen zu den Leistungsphasen 1 bis 9 
zuzuordnen und damit individuell frei vereinbar sind (vgl 
Lechner und Heck, 2017, S. 4 ff ).

Aufgrund der aktuell noch nicht (umfassend) vorhande-
nen Standardisierung von BIM-Leistungsbildern und der 
damit einhergehenden Besonderheiten von BIM-Projek-
ten wurde im vorliegenden Pilotprojekt für die Vergabe 
der Ausführungsleistungen an den GU+ eine Verfahrens-
art gewählt, die einen möglichst großen Spielraum für Ge-
spräche und Verhandlungen zwischen dem Au  raggeber 
und den Bietern ermöglicht. Dadurch sollte es insbeson-
dere ermöglicht werden, den erforderlichen Leistungsum-
fang gemeinsam hinreichend genau festzulegen. Für die 
Umsetzung von BIM-Projekten im Oberschwellenbereich 
sind aufgrund des Verhandlungsverbots im off enen und 
nicht off enen Verfahren gemäß §§ 112 Abs 3 und 113 Abs 
2 BVergG 2018 nur das Verhandlungsverfahren mit vor-
heriger Bekanntmachung (§ 31 Abs 5 BVergG 2018), der 
we  bewerbliche Dialog (§ 31 Abs 9 BVergG 2018) sowie 
die (neue) Innova  onspartnerscha   (§ 31 Abs 10 BVergG 
2018) geeignet. Da es sich bei allen in Frage kommenden 
Verfahrensarten um Ausnahmeverfahren handelt, ist bei 
jedem konkreten Projekt zu prüfen, ob eine dieser Verfah-
rensarten für die BIM-Vergabe zulässig gewählt werden 
kann. Dabei ist zu beachten, dass die dafür vorgesehenen 



42 Endbericht Bio-Ins  tut Raumberg-Gumpenstein - Rechtliche Aspekte einer openBIM-Umsetzung

Rech  er  gungsgründe restrik  v auszulegen sind und das 
Vorliegen der Umstände, welche die Inanspruchnahme 
rech  er  gen, vom Au  raggeber dargelegt werden muss 
(vgl EuGH 10.3.1987, Rs C-199/85, Kommission gegen 
Italien, Rz 14; 18.5.1995, Rs C-57/94, Kommission gegen 
Italien, Rz 23; 14.9.2004, Rs C-385/02, Kommission ge-
gen Italien, Rz 19; 2.6.2005, Rs C-394/02, Kommission 
gegen Griechenland, Rz 33; 13.1.2005, Rs C-84/03, Kom-
mission gegen Spanien, Rz 48; 15.10.2009, Rs C-275/08, 
Kommission gegen Deutschland, Rz 55 f).

Der Anwendungsbereich des Verhandlungsverfahrens 
mit vorheriger Bekanntmachung wurde durch das BVergG 
2018 wesentlich erweitert, weshalb diese Verfahrensart 
für die Vergabe der Ausführungsleistungen an den GU+ 
aus nachfolgenden Gründen gewählt werden konnte:

Für Bauleistungen wird in zahlreichen Fällen der Ausnah-
metatbestand des § 34 Z 1 BVergG 2018 vorliegen, da 
die »Bedürfnisse des öff entlichen Au  raggebers nicht ohne 
Anpassung verfügbarer Lösungen erfüllt werden können«. § 
34 Z 1 BVergG 2018 erfasst jene Sachverhalte, in denen 
der Au  raggeber nicht in der Lage ist, die Mi  el zur Be-
friedigung seines Bedarfes zu defi nieren oder zu beurtei-
len, was der Markt an Lösungen zu bieten hat. Darüber 
hinaus sind aber auch all jene Fälle umfasst, bei denen 
der Au  raggeber die Lösungen des Marktes zwar kennt, 
diese aber für seinen Bedarf op  mieren möchte und die-
se Adap  onen nicht in einem off enen oder nicht off enen 
Verfahren herbeigeführt werden können (vgl EBRV 69 
BlgNR XXVI. GP 66).

Da bei den gegenständlichen Ausführungsleistungen 
des GU+ sowohl die Ausführung als auch die Planung 
von Bauleistungen au  ragsgegenständlich waren, ist der 
Rech  er  gungsgrund des § 34 Z 2 BVergG 2018 jeden-
falls erfüllt (vgl die englische Fassung von Art 26 Abs 4 lit 
a sublit ii VergabeRL »they include design or innova  ve so-
lu  ons«, welche in diesem Kontext bewusst den Wortlaut 
von Art 2 Abs 1 Z 6 lit a VergabeRL »design and execu  on 
of works« aufgrei  ).

Zusammengefasst ist der Ausnahmetatbestand des § 34 Z 
2 BVergG 2018 jedenfalls dann erfüllt, wenn es sich nicht 
um Normbauten handelt. Es können daher wohl alle nicht 

standardisierten Leistungen in einem Verhandlungs-
verfahren mit vorheriger Bekanntmachung oder einem 
we  bewerblichen Dialog bescha    werden (vgl EBRV 69 
BlgNR XXVI. GP 66; Art 26 Abs 4 VergabeRL; Berger und 
Zleptnig, 2015, Rz 37).

Zunächst wurde im gegenständlichen Pilotprojekt die 
Generalplanung mit der Erbringung der Planungsleis-
tungen beau  ragt, wobei sich der Leistungsumfang im 
Wesentlichen an den einschlägigen Leistungsmodellen 
des Ins  tuts für Baubetrieb, Bauwirtscha  , Projektent-
wicklung und Projektmanagement der TU Graz orien  er-
te (Bundeskammer der ZiviltechnikerInnen, 2014) und 
die Teilleistungen Vorentwurf (LPH 2), Entwurf (LPH 3) 
und Einreichplanung (LPH 4) sowie die Teilleistung Aus-
führungsplanung (LPH 5) umfasste, soweit diese für die 
Erstellung der funk  onalen Leistungsbeschreibung zur 
Findung des GU+ erforderlich war. Das Leistungsbild 
beinhaltete dabei für die Planungsleistungen »Objekt-
planung – Architektur«, »Tragwerksplanung« und der 
»Technischen Gebäudeausrüstung (TGA)«, die Gebäude-
modellbearbeitung mi  els BIM, somit die Erstellung eines 
»asPlanned-Models«.

Mit der Durchführung des »zweiten« Vergabeverfahrens 
erhielt ein GU+ den Zuschlag. Dieser wurde beau  ragt, 
das von der Generalplanung zur Verfügung gestellte BIM-
Modell für alle Fachbereiche weiterzuführen. Der GU+ 
ließ vom Planungsteam ein »asBuilt-Model« erstellen, 
womit eine vollständige Gebäude- und Bauteilerfassung 
im BIM-Modell erreicht werden konnte. Über die gesamte 
Planungs- und Errichtungsphase hinweg sollte das Gebäu-
demodell mit relevanten FM-Daten angereichert werden. 
Auch die Ausführungsplanung der TGA ha  e (op  onal) im 
BIM-Modell zu erfolgen, sodass das BIM-Modell in der 
Folge in ein Computer-Aided-Facility-Management-Sys-
tem (CAFM-System) übergeleitet werden konnte.
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4.4 BIM-Leistungsbilder

Zu Projektbeginn wurden in den Au  raggeber-Informa-
 ons-Anforderungen (AIA) die Ziele und Anwendungsfäl-

le des BIM-Projekts defi niert, aus denen sich in weiterer 
Folge die Anforderungen an die Modell- und Informa  -
onserzeugung ableiten und auch Grundlage für die Festle-
gungen in den gegenständlichen Ausschreibungen waren 
(vgl Pla   orm 4.0, 2018a, S. 2). Aufgrund der Komplexi-
tät des Projekts erhielten die Bieter die AIA im Rahmen 
verschiedener, thema  sch strukturierter Dokumente zur 
Verfügung gestellt. So wurden die technischen Anforde-
rungen (zB zum Projektraum, zu mögliche Dateiformate 
und erforderlichen Präzisionsgraden des BIM-Modells), 
die Abwicklung der Organisa  onsprozesse und die Ter-
minplanung (zB Liefer- und Übergabezeitpunkte) maß-
geblich im Rahmen der Leistungsbeschreibung festgelegt 
(zB der Projektbeschreibung, der Bau- und Aussta  ungs-
beschreibung, der Raumbücher, der Planungskoordina  -
on, den Zeitplänen). Der Einsatz von BIM stellt aber auch 
erhöhte Anforderungen an die Leistungsbeschreibung so-
wohl der Generalplanung als auch des GU+ dar.

BIM-Leistungsbilder der Generalplanung
Das im Wesentlichen »klassische« Leistungsbild der Ge-
neralplanung gemäß den LM.VM – insbesondere das 
Leistungsmodell LM.OA – wurde zum einen um die Er-
stellung eines BIM-Modells (»asPlanned-Modell«) er-
gänzt, also einem digitalen Modell des zu planenden 
Gebäudes, welches im Gegensatz zum »asBuilt-Modell« 
den Soll-Zustand des Bauwerks vor seiner Errichtung 
abbildet und dokumen  ert (vgl Borrmann et al., 2015, S. 
581). Das »asPlanned-Modell« ha  e im gegenständlichen 
Fall die Generalplanungsleistungen für die Objektpla-
nung-Architektur, Tragwerksplanung und die technische 
Gebäudeausrüstung zu enthalten. Weiters waren von der 
Generalplanung jene Leistungen der Ausführungsplanung 
zu erbringen, welche für die Erstellung der funk  onalen 
Leistungsbeschreibung des GU+ erforderlich waren so-
wie jene Qualitätssicherungsleistungen während der Aus-
führungsphase, die für die Abwicklung im Rahmen eines 
GU+-Modelles erforderlich waren.

BIM-Leistungsbild GU+
Das von der Generalplanung bei der Planung erstellte 
BIM-Modell (»asPlanned-Modell«) war vom GU+ ab der 
Ausführungsplanung für alle Fachbereiche weiterzufüh-
ren und das Gebäude und die Bauteile in einem »asBu-
ilt-Modell« vollständig zu erfassen. Das »asBuilt-Modell« 
bildete sodann den ist-Zustand des Bauwerks nach seiner 
Errichtung ab (vgl Borrmann et al., 2015, S. 581).

Sowohl die Generalplanung als auch der GU+ ha  en bei 
der Erstellung bzw Weiterführung des BIM-Modells zwin-
gend die BIM-Standards gemäß den Bes  mmungen der 
ÖNORM A 6241-2 einzuhalten. Die ÖNORM A 6241-2 
regelt in der Baupraxis relevante Fragen der Baudoku-
menta  on, basierend auf dem BIM Level 3. Dieser Level 
bezeichnet einen vollständig integralen, gemeinscha  li-
chen Prozess der Modellierung eines virtuellen Gebäude-
modells, in Übereins  mmung mit der Ausführung für die 
Datenpfl ege über den gesamten Lebenszyklus, in einem 
gemeinsamen zentralen Datenmodell unter Einarbeitung 
von Sachdaten für weiterführende Informa  onen, die als 
zusätzliche Dimensionen beschrieben werden (vgl EBRV 
69 Blg NR XXVI. GP 82).

Der GU+ ha  e darüber hinaus die Ausführungsplanung 
nach der ISO 19650-1 fortzuführen. In der Leistungsbe-
schreibung wurden weitere Anforderungen an das BIM-
Modell festgelegt, die beispielsweise den erforderlichen 
Informa  onsgehalt und Detaillierungsgrad des Modells 
beschreiben (sogenannter »Fer  gstellungsgrad«), wie zB 
Level of Informa  on (LOI), Level of Geometry (LOG) etc.

Von Beginn des Projekts an wurde weiters für sämtliche 
Projektbeteiligte die verpfl ichtende Kommunika  ons- 
und Informa  onsabwicklung über eine spezifi sche, vom 
Au  raggeber zur Verfügung gestellte – und unter der Ad-
ministra  on der Bauherrenbegleitung (BHB) betriebene – 
Kommunika  ons- und Dokumenta  onspla   orm festge-
legt (sogenannter »Projektraum«). Bei diesem Projektraum 
handelte es sich um eine internetbasierte Pla   orm, mit 
der die Planfreigabe, -prüfung und -verteilung organisiert 
und die Kommunika  on lückenlos nachvollzogen werden 
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kann. Auf dieser Pla   orm erfolgten unter anderem auch 
die Ablage bzw Versionierung und die Weiterführung des 
BIM-Modells. Für die erforderlichen BIM-Prozesse wurde 

im Projektraum ein eigenes BIM-Modul ergänzt, wodurch 
auf der Pla   orm mi  els des off enen IFC-Standards über 
IFC-Dateien kommuniziert werden konnte.

4.5 Zentrale vertragsrechtliche Punkte – BIM-BVB

Gerade für die Erstellung des gewerke- und phasenüber-
greifenden digitalen Gebäudemodells sind die unter-
schiedlichen Beteiligten zur umfassenden Zusammenar-
beit bzw Koopera  on angehalten. Daher ist es jedenfalls 
erforderlich, die einzelnen Schni  stellen und wesent-
lichen BIM-spezifi schen Anforderungen vertraglich aus-
drücklich zu klären und zu regeln, um diese erforderliche 
Vernetzung und Abs  mmung der einzelnen Projektbetei-
ligten abzusichern.

Dabei hat sich insbesondere die Erstellung von beson-
deren Vertragsbedingungen als zielführend erwiesen 
(sog. BIM-BVB). So können für die einzelnen Beteilig-
ten (insbes. für den Au  raggeber, die planenden und die 
ausführenden Unternehmen) eigene BIM-BVBs erstellt 
werden, welche die wesentlichsten vertraglichen Anfor-
derungen an alle mi  els BIM abgewickelten Leistungen 
einheitlich festlegen und konkre  sieren (insbes. BIM-Pla-
nungs-, BIM-Ausführungs- und BIM-Betriebsleistungen). 
Die BIM-BVBs sollen daher – neben den »klassischen« 
Vertragsbes  mmungen (Generalplanervertrag, Projekt-
vertrag, AVB, BVB etc) – insbes. die organisatorischen 
Rahmenbedingungen und Schni  stellen festlegen (zB 
Rollenverteilung) und die für die Umsetzung von BIM-
Projekten spezifi sch erforderlichen rechtlichen Themen-
bereiche holis  sch umfassen. Die BIM-BVBs sind somit 
als ein vertragliches Bindeglied zwischen den einzelnen 
Projektbeteiligten zu verstehen, welches die Rechte und 
Pfl ichten der jeweiligen Beteiligten (Planungs-, Ausfüh-
rungs- und Betriebsbeteiligte) defi niert und durch Termi-
nierung eines Begriff s-, Rollen- und Verantwortungsver-
ständnisses ein einheitliches BIM-Verständnis sicherstellt.

Im Hinblick auf diese Zielsetzung kam es im gegenständli-
chen Pilotprojekt daher zur einheitlichen Klärung nachfol-
gender Punkte. Dabei handelte es sich bloß um den Kern-

bereich einer Vielzahl an Fragestellungen (die konkrete 
Ausgestaltung wäre im Einzelfall anhand der jeweiligen 
projektspezifi schen Anforderungen und Besonderheiten 
festzulegen):

BIM-Modell:
Im ersten Schri   empfi ehlt es sich, das zur Umsetzung 
gelangende Datenmodell und die einzelnen Planungspro-
zesse (»openBIM« oder »closedBIM«) sowie allfällige an-
zuwendende technische Normen (zB ÖNORMEN) fest-
zulegen. Gegenständlich wurde die openBIM-Methodik 
gewählt.

Begriffl  ichkeiten (»BIM-Wörterbuch«): 
Zur Gewährleistung eines einheitlichen BIM-Verständnis-
ses ist es wich  g, wesentliche BIM-spezifi sche Begriff s-
defi ni  onen (zB BIM, Au  raggeber-Informa  ons-Anfor-
derungen [»AIA«], BPL, BPS, BIM-Projektabwicklungsplan 
[»BAP«], LOI etc) projektspezifi sch zu defi nieren.

Schni  stellen, Verantwortlichkeiten und 
Aufgabenbereiche (»Verantwortungsmatrix«):
Um die projektspezifi schen Verantwortlichkeiten zu re-
geln, erfolgte die einheitliche Festlegung einer BIM-Or-
ganisa  onsstruktur mit einer Rollen- und Aufgabenver-
teilung für die jeweiligen Projektbeteiligten. Eine eigene 
Schni  stellen- und Verantwortungsmatrix diente dabei 
der Au  eilung der einzelnen BIM-Leistungspfl ichten und 
Aufgaben auf die einzelnen Projektbeteiligten. In diesem 
Zusammenhang wurden auch der Informa  onsaustausch 
sowie die einzelnen Aufsichts- und Prüfpfl ichten bzw 
Qualitäts- und Konfl iktchecks zwischen den jeweiligen 
Projektbeteiligten geregelt.
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Eigentum am BIM-Modell und Urheberrecht:
Durch das gemeinscha  liche Zusammenwirken der Pro-
jektbeteiligten, welche allesamt zum Entstehen des BIM-
Gebäudemodells beitragen, waren auch spezifi sche ur-
heberrechtliche Fragestellungen mitzuberücksich  gen. 
Nach der herrschenden Ansicht zählen auch BIM-Model-
le (sowie entsprechende Pläne, Entwürfe und das danach 
errichtete Gebäude) zu »Werke der Baukunst« und sind als 
»eigentümliche geis  ge Schöpfungen auf den Gebieten der 
[…] bildenden Künste […]« (vgl § 1 Abs 1 Urheberrechts-
gesetz, BGBl 111/1936 idgF) urheberrechtlich geschützt 
(vgl Neuwerth, 2018, S. 54; Karasek, 2016, Rz 390). Dar-
über hinaus wird in den meisten Fällen eine »Miturheber-
scha  « sämtlicher Beteiligter (zB Architekten, Fachplaner) 
an dem – als untrennbare Einheit anzusehenden – BIM-
Modell begründet (vgl § 11 Abs 1 UrhG; Karasek, 2016, 
Rz 390; Hömme, 2016, S. 200 f). Im Hinblick auf die 
Nutzungsrechte am BIM-Modell wird in der österreichi-
schen Rechtsprechung zwar die sogenannte »Zwecküber-
tragungstheorie« vertreten, wonach »[d]er Urheber […] die 
Nutzung seines Werks nicht untersagen [kann], wenn er dem 
Nutzer – ausdrücklich oder schlüssig – ein Werknutzungs-
recht […] oder eine Werknutzungsbewilligung […] eingeräumt 
hat. […] Wird ein Werk im Au  rag eines anderen geschaff en, 
so wird damit jedenfalls schlüssig das Recht eingeräumt, das 
Werk zu dem Zweck zu verwenden, zu dem es in Au  rag ge-
geben wurde« (vgl OGH 19.11.2009, 4 Ob 163/09p mwN; 
§ 24 UrhG). Eine vertragliche Einräumung von Nutzungs-
rechten (in Form von Werknutzungsrechten bzw einer 
Werknutzungsbewilligung) zugunsten des Au  raggebers 
ist jedoch trotzdem empfehlenswert, damit der Au  rag-
geber Rechtssicherheit für die weitere Nutzung und Bear-
beitung des BIM-Modells hat. Aus diesem Grund wurden 
die Urheberrechte sowie der Umfang der Verwendungs- 
und Verwertungsrechte im Pilotprojekt auch klar geregelt. 
Das erforderte insbesondere auch die Festlegung und 
Unterscheidung von Zugriff s-, Bearbeitungs- und Eigen-
tumsrechten.

Datenverarbeitung und Datenschutz:
Da es sich bei dem BIM-Modell um ein digitales Daten-
modell handelt, mussten vertragliche Vorkehrungen zum 
Datenschutz und der Datensicherheit basierend auf den 
gesetzlichen Vorgaben getroff en werden (DSGVO, DSG 
etc). Dies betraf neben vertraglichen Festlegungen zur 
Sicherstellung der Datensicherheit auch Regelungen zur 
Datenverarbeitung und der Art der Datenspeicherung. 
In diesem Zusammenhang wurde auch im Vorfeld abge-
s  mmt, welche Projektbeteiligten in welchem Umfang 
Zugriff s- und/oder Bearbeitungsrechte auf die digitalen 
BIM-Fachmodelle erhalten sollen bzw müssen, wie die 
Nutzung der jeweiligen Projektpla   orm erfolgen soll und 
in welcher Form Daten bereitzustellen bzw zu übermit-
teln sind. Ebenso kam es zur Klärung der Frage, ob bzw 
in welchen Abständen Sicherungskopien zur Vorbeugung 
eines allfälligen Datenverlusts erstellt werden und welche 
Projektbeteiligten diese erstellen bzw verwahren dürfen.

Ha  ung, Gewährleistung und Schadenersatz:
Über die projektspezifi sch üblichen ha  ungsrechtlichen 
Bes  mmungen hinausgehend, ist bei der Umsetzung von 
BIM-Projekten insbes. die digitale Komponente zu be-
rücksich  gen. Die Ha  ung bei Fehlern im BIM-Modell 
ist – mangels gegenteiliger Vereinbarung – derart aus-
gestaltet, dass jeder Projektbeteiligte für seine eigenen 
Leistungen und die ihm nachgewiesenen Fehler ha  et. 
Eine gemeinsame Ha  ung der Beteiligten ist nicht vor-
gesehen. Es empfi ehlt sich daher eine sorgfäl  ge und klar 
defi nierte vertragliche Regelung, welche Beteiligten die 
Verantwortung für welche Leistungsbereiche überneh-
men (vgl Bodden, 2016, S. 172 ff  mwN). In diesem Zusam-
menhang ist zu beachten, dass die am BIM-Projekt be-
teiligten Planenden dem Au  raggeber – im Rahmen des 
sogenannten »Auswahlverschuldens« – für das Resultat 
ihrer Arbeit, unabhängig von der konkreten Fehlerursache 
(zB auch eines So  warefehlers) ha  en, wenn sie eine ei-
gene BIM-So  ware einsetzen. Aus diesem Grund wurde 
im Pilotprojekt eine Ha  ung für Hard- und So  warefeh-
ler, eine Ha  ung für verwendete Daten Dri  er sowie den 
Umgang im Fall von Datendiebstahl und Datenlöschung 
bei »Cloud-Lösungen« vertraglich festgelegt.
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Gesetzliche Prüf- und Warnpfl icht:
Aufgrund der den Planenden gemäß § 1168a Allgemei-
nes bürgerliches Gesetzbuch (Allgemeines bürgerliches 
Gesetzbuch [ABGB], JGS 946/1811 idgF) obliegenden 
gesetzliche Prüf- und Warnpfl icht sind bereits erbrachte 
Vorleistungen vor Leistungserbringung jedenfalls einer 
Prüfung zu unterziehen (vgl Karasek, 2016, Rz 801). 
Kommt die Planung diesen Pfl ichten nicht nach, kann 
dies den Verlust des Entgeltanspruchs oder Gewähr-
leistungs- bzw Schadenersatzpfl ichten nach sich ziehen 

(vgl Brauneis, 2018, S. 50; Karasek, 2016, Rz 799 ff ). 
Diese Verantwortung tri    beim – im gegenständlichen 
Pilotprojekt – festgelegten BIM-Abwicklungsmodell 
(»Variante 2«; siehe unter »Festlegung des BIM-Abwick-
lungsmodells«) in besonderem Umfang den GU+, der die 
Planungsleistungen der GP im BIM-Modell übernimmt 
und (au  auend auf diesen Planungen) das Modell fort-
führt. Dementsprechend wurden auch im Projektvertrag 
des GU+ Festlegungen zur umfassenden Prüf- und Warn-
pfl icht aufgenommen.

4.6 Empfehlungen des Rechnungshofs für öff entliche Bauprojekte

Im Herbst 2018 hat der Rechnungshof anhand der Prü-
fung von 55 Bauprojekten Empfehlungen für öff entliche 
Bauprojekte ausgesprochen. Damit gab er den öff entli-
chen Au  raggeber Instrumente in die Hand, um Kosten, 
Qualität und Termine bei Bauvorhaben bestmöglich steu-
ern zu können und interne Prozesse zu verbessern (vgl 
Rechnungshof Österreich, 2018).

Dabei hat der Rechnungshof vor allem die Projektorgani-
sa  on (dh die Au  au- und Ablauforganisa  on) als auch 
das Know-how der öff entlichen Au  raggeber geprü  , um 
zu beurteilen, ob die öff entliche Hand Bauprojekte wirt-
scha  lich, sparsam und zweckmäßig umsetzt. Im Hinblick 
auf die Nutzereinbindung wird es vom Rechnungshof für 
zielführend erachtet, dass Au  raggeberentscheidungen 
rasch zu Projektbeginn getroff en werden, was vor allem 
die rechtzei  ge Einbindung der (kün  igen) Nutzer be-
dingt. Darüber hinaus sollen sämtliche Anforderungen 
von Dri  en sowie allfällige Genehmigungen bei den zu-
ständigen Organen (wie zB Aufsichtsbehörden) rechtzei-
 g eingeholt werden. Zusätzlich ist es empfehlenswert, 

festzulegen, dass Anforderungen (insbesondere von Nut-
zern) nur bis zu einem bes  mmten Zeitpunkt – spätes-
tens in der Planungsphase – in das Projekt integriert und 
spätere Änderungen (insbesondere seitens Au  raggeber 
oder Nutzer/in) nicht mehr berücksich  gt werden können 
(vgl Rechnungshof Österreich, 2018, S. 11). Diese Emp-
fehlung lässt sich bei BIM-Projekten sehr gut umsetzen, 
da bereits zu Projektbeginn die Ziele und Anwendungs-

fälle des BIM-Projekts in den AIA defi niert wurden, aus 
denen sich in weiterer Folge die Anforderungen an die 
Modell- und Informa  onserzeugung ableiten. Die AIA 
dienten als Grundlage für die Festlegungen in den gegen-
ständlichen Ausschreibungen.

Betreff end der Kosten- und Terminplanung sollen die 
Leistungen dieser sowie der Kostenkontrolle, -verfolgung 
und -steuerung in den jeweiligen Leistungsbildern der 
externen Konsulenten für sämtliche Projektphasen ab-
ges  mmt und abgegrenzt werden, um Leistungen nicht 
doppelt oder gar nicht zu erfassen (vgl Rechnungshof Ös-
terreich, 2018, S. 39). Im gegenständlichen Pilotprojekt 
wurden bereits zu Beginn die jeweiligen Verantwortlich-
keiten klar festgelegt und defi niert (»Verantwortungsma-
trix«). Dabei oblag der Generalplanung die Hauptverant-
wortung für die Einhaltung der Kostenvorgaben und die 
einzelnen »Meilensteine« waren im Projekt für die jewei-
ligen Projektbeteiligten entsprechend pönalisiert, um all-
fällige Projektverzögerungen bestmöglich zu vermeiden.

Im Hinblick auf die Kostenplanung wird insbesondere 
empfohlen, dass für die Kostenkontrolle und -verfolgung 
einheitliche Begriffl  ichkeiten und eine geeignete Gliede-
rung der Kostenbestandteile mit Projektbeginn defi niert 
werden, um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten und 
Fehlinterpreta  onen zu vermeiden. Darüber hinaus ist es 
empfehlenswert, die Kostenermi  lung laufend dem Pro-
jek  ortschri   entsprechend zu aktualisieren (vgl Rech-
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nungshof Österreich, 2018, S. 42). Im gegenständlichen 
Projekt wurden im Leistungsbild der Generalplanung ent-
sprechend Vorkehrungen zur Kostenkontrolle und -ver-
folgung getroff en.

In Bezug auf die gewählte Vergabestrategie soll ebenso 
bereits vor Projektbeginn – au  auend auf der Einschät-
zung der Ressourcen und des vorhandenen Know-hows 
des Au  raggebers – eine Entscheidung über die Art der 
Projektrealisierung getroff en werden. Gerade diese Ent-
scheidung soll durch interne Vergaberichtlinien begleitet 
werden, damit eine einheitliche Vorgehensweise bei der 
Vergabe von Au  rägen sichergestellt werden kann. Da-
bei soll der Beschaff ungsprozess derart geregelt werden, 
dass daraus Ablauf, Zuständigkeit und Prüfi nhalte ersicht-
lich sind. Insbesondere soll speziell im weniger determi-
nierten Bereich der Direktvergabe die Verpfl ichtung der 
Einholung von Vergleichsangeboten eingeführt werden, 
um die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtscha  lich-
keit zu beachten (vgl Rechnungshof Österreich, 2018, S. 
48). Im Bereich der Umsetzung von BIM-Projekten ist es 
essen  ell, dass bereits vor Projektbeginn die Wahl der 
BIM-Methodik und die damit verbundene Vergabestrate-
gie verbindlich festgelegt werden.

Die Digitalisierung im Bauprozess betreff end hinkt aus 
Sicht des Rechnungshofs die Bauwirtscha   dem Trend 
der digitalen Dokumenta  on und Simula  on hinterher. 
Daher sind die öff entlichen Au  raggeber angehalten, die 
Entwicklung zur Industrie 4.0 proak  v mitzugestalten. 
Dabei spricht sich der Rechnungshof klar dafür aus, dass 
es die rechtzei  ge Befassung mit diesen technologischen 
Entwicklungen und die regelmäßige Evaluierung die Vor-
teile braucht (wie zB Zeitersparnis durch schnellen Zugriff  
auf aktuelle Daten, kurze Kommunika  onswege oder 
nachvollziehbare Entscheidungsfi ndung), um diese auf 
ihre Realisierbarkeit hin bewerten zu können (vgl Rech-
nungshof Österreich, 2018, S. 70). Das gegenständliche 
BIM-Pilotprojekt ha  e es sich unter anderem zum Ziel 
gesetzt, mögliche Einsparungspotenziale und Möglichkei-
ten zur Effi  zienzsteigerung zu erforschen und aufzuzei-
gen. Darüber hinaus ist die Umsetzung von Bauprojekten 
mi  els BIM-Methodik ein zentraler Schri   in Richtung 
Industrie 4.0.

Abschließend hält der Rechnungshof fest, dass der Auf-
traggeber nicht delegierbare Au  raggeberaufgaben 
selbst wahrzunehmen hat, weshalb auch der Au  ragge-
ber über das entsprechende Know-how zur Umsetzung 
von Bauprojekten verfügen muss. Planung, Fachplanung, 
Örtliche Bauaufsicht, Projektsteuerung, Begleitende Kon-
trolle und die ausführenden Unternehmen können den 
Au  raggeber bei der Erreichung seines Ziels nur unter-
stützen. Gerade im Hinblick auf die Plausibilisierung von 
technischen Ausführungsvarianten ist entsprechendes 
Know-how erforderlich, um rasch und nach den Kriterien 
der Wirtscha  lichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit 
die Au  raggeberentscheidungen treff en zu können (vgl 
Rechnungshof Österreich, 2018, S. 71). Der gegenständ-
liche Bericht folgt dieser Auff orderung und soll dazu bei-
tragen, auf Au  raggeberseite das Wissen zur effi  zienten 
Umsetzung von Bauprojekten mi  els BIM-Methodik zu 
stärken.
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Digitalisierung der Baubranche wird als die 4. Industriel-
le Revolu  on bezeichnet (analog zu Industrie 4.0). Kern-
element der Digitalisierung im Bauwesen ist das open-
BIM-Modell. Das openBIM-Modell als zentrale Stelle 
der Bauwerksdaten und -informa  onen weist vielfäl  ge 
Potenziale für den gesamten Lebenszyklus eines Bau-
werks auf. In zahlreichen Bauprojekten wird bereits mit 

der openBIM-Methodik gearbeitet. Die Baueinreichung 
spielt jedoch derzeit im BIM-Projektzyklus kaum eine Rol-
le. Vielmehr stellt die derzei  ge Einreichung für BIM-Pla-
ner einen Mehraufwand dar, da aus den Modellen wieder 
konven  onelle 2D-Pläne generiert und spezifi ziert ange-
reichert werden müssen. Dies ist ein massiver Medien-
bruch.

5.1 Stufen des derzei  gen Genehmigungsprozess

In Österreich ist das Baubewilligungsverfahren dem je-
weiligen Bundesland zugeordnet und aktuell sind solche 
Ansuchen an die Papierform gebunden. Baugesuche wer-
den von den betroff enen Gemeinden anhand kommu-
naler Gesetze beurteilt. Verallgemeinert dargestellt lässt 
sich der Prozess in fünf Schri  e gliedern.

1. Vorprüfung: 
Die Vorprüfung beginnt mit Einreichen des Bau-
ansuchens. Es wird geprü  , ob alle benö  gten Un-
terlagen vorliegen. Ist dies nicht der Fall, kommt es 
zu einer temporären Sis  erung des Gesuchs.

2. Publika  on und Veröff entlichung: 
Das eigentliche Baubewilligungsverfahren wird 
mit der Veröff entlichung des Bauvorhabens, der 
amtlichen Publika  on eingeleitet. Nun startet 
auch die öff entliche Aufl age und somit die Ein-
spruchsfrist von berech  gten Personen. Dazu 
zählen in erster Linie Nachbar/inne/n.

3. Materielle Beurteilung des Gesuchs:  
Bei der materiellen Prüfung des Gesuchs werden 
planungssei  ge, bautechnische und umweltrecht-
liche Aspekte sowie allfällige Einsprüche unter-
sucht. Wie lange dies dauert, hängt von der Nut-
zung, Größe und Komplexität des Projekts ab.

4. Erteilung der Baubewilligung:  
Entspricht das Baugesuch den lokalen Bauvor-
schri  en, wird die Baubewilligung erteilt. Dabei 
kann es zu Aufl agen kommen. Diese können je 
nach Projekt unterschiedlich sein.

5. Einspruchsfrist: 
Gegen diese Aufl agen kann der/die Antragsteller/
in Einspruch erheben. Erst wenn alle Einsprüche 
beigelegt sind, ist die Baubewilligung rechtskräf-
 g.

5.2 Status Quo zur digitalen Baubehörde

Noch weitgehend ungenutzt sind die Vorteile der Digi-
talisierung – der openBIM-Methodik im speziellen – im 
Baubewilligungsverfahren. Jedoch starten immer mehr 
Verwaltungen Digitalisierungsoff ensiven und setzen auf 
ein Digitales Amt (vgl Stadt Wien, 2020a; BMDW, 2019; 
Kruse und Hogrebe, 2020; Bundesregierung Deutsch-
land, 2019). Interna  onale Beispiele in unterschiedli-

cher Detail  efe hierfür sind unter anderem Singapur und 
Großbritannien. In ihrer Disserta  on „Modernisierungs-
szenarien des Baubewilligungsverfahrens unter Berück-
sich  gung neuer technologischer Hilfsmi  el“ (vgl Fiedler, 
2015) stellte Nina Fiedler fest, dass in Singapur (wo der 
Prozess der digitalen Einreichung und Genehmigung mit-
tels BIM seit mehr als 15 Jahren realisiert ist) vergleichba-
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re Baubewilligungsverfahren 26 Tage dauern, während in 
Deutschland 96 Tage benö  gt werden und in Österreich 
sogar 192 Tage. In Singapur gibt es seit 2004 die Pfl icht, 
Bauunterlagen für öff entliche Bauvorhaben über eine 
Web-Pla   orm elektronisch einzureichen. Dabei müssen 
digitale Bauwerksmodelle aktuell noch in Herstellerfor-
maten (bspw. Archicad oder Revit) übergeben werden. 
Sie werden anschließend automa  siert auf die Einhaltung 
bes  mmter Normen und Vorgaben, zB Brandschutz, ge-
prü  . In Singapur ist derzeit die Informa  onsübergabe 
auf Grundlage IFC ein Pilotprojekt.

Die baurechtliche Situa  on in Singapur und Großbri-
tannien weicht jedoch von jener des deutschsprachigen 
Raums ab. Da im baubehördlichen Verfahren in größeren 
Kommunen o   unterschiedliche Abteilungen involviert 
sind, ist die Digitalisierung des Bauverfahrens aufwändi-
ger. Dies tri    auch auf die Baubehörde beziehungswei-
se auf baubehördliche Genehmigungsverfahren zu (vgl 
Klein, 2019). In Österreich gibt es verschiedene Projekte, 
die Baubehörde bzw das Genehmigungsverfahren digital 
zu transformieren. Die Herausforderungen liegen einer-
seits bei der technischen Entwicklung der So  ware und 
andererseits bei den rechtlichen Rahmenbedingungen 
der einzelnen Kommunen. Die Stadt Wien entwickelte zB 
eine Pla   orm für die »Digitale Baueinreichung« (vgl Stadt 
Wien, 2020b). Auf diese Pla   orm können Bauwerber/
innen und Planende zugreifen, Verfahrensarten eingren-
zen und Einreichunterlagen hochladen. Aufgrund recht-
licher Rahmenbedingung muss jedoch derzeit noch eine 
Planparie in gedruckter Form der Behörde übermi  elt 
werden. Die Stadt Wien geht nun in dem europäischen 
Pilotprojekt »BRISE-Vienna« (vgl Stadt Wien 2020c; 
Krischmann et al., 2020) einen Schri   weiter und möchte 

das Genehmigungsverfahren in den gesamten BIM-Pro-
jektzyklus miteinbinden. Die EU fördert dieses Pilotpro-
jekt über deren Förderschiene UIA – Urban Innova  on 
Ac  ons. Im interdisziplinären Forschungsteam wirken alle 
betroff enen Magistratsabteilungen der Stadt Wien, das 
Zentrum Digitaler Bauprozess der TU Wien, das auf BIM 
spezialisierte Büro tbw-ODE und die Ziviltechnikerkam-
mer für Wien, Niederösterreich und Burgenland mit. Ziele 
des Pilotprojekts sind

• Analyse und Bes  mmung der Informa  onen, wel-
che im BIM-Modell für eine möglichst ganzheit-
liche baubehördliche Überprüfung vorhanden sein 
müssen,

• Entwicklung von Prüfrou  nen für die automa  -
sche Überprüfung von openBIM-Modellen,

• Anwendungsanalyse für den Einsatz von Augmen-
ted Reality im baubehördlichen Verfahren,

• Entwicklung von Einsatzszenarien von Künstlicher 
Intelligenz (KI) für die Analyse textlicher Baube-
s  mmungen sowie

• Analyse der Prozessschri  e des baubehördlichen 
Genehmigungsverfahrens.

In Zukun   sollen openBIM-Modelle eingereicht werden 
und diese dann

• modellbasiert teilautoma  sch geprü  ,

• modellbasiert kontrolliert,

• modellbasiert kommuniziert,

• modellbasiert Einsicht genommen und

• schlussendlich modellbasiert genehmigt werden.

5.3 Reifegradmodell für digitales Bewilligungsverfahren

Auf Basis der Forschungsprojekte »Digitale Baueinrei-
chung« und »BRISE-Vienna« entwickelten die Autorin und 
Autoren in Anlehnung an die ISO 19650 das im folgenden 
Bild dargestellte Reifegradmodell für Bewilligungsverfah-
ren. Der Reifegrad der Kommunen reicht dabei von Level 

0 bis Level 3. Die derzei  ge Ausgangslage bei vielen Kom-
munen ist Level 0. Einreichunterlagen werden in ausge-
druckter Form eingereicht und manuell von der/vom je-
weiligen Sachverständigen gesichtet, eingegeben (ELAK) 
und kontrolliert. Die Kommunika  on erfolgt über E-Mail-
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service oder per Brief. Das Erreichen von Level 1 setzt 
eine Ist-Prozessanalyse und anschließend eine Soll-Pro-
zessermi  lung voraus. Diese Soll-Ist-Prozessevaluierung 
defi niert notwendige technische (Kollabora  on-Web-
pla   orm) und gesetzliche Entwicklungen. Dieser Schri   
ist entscheidend, da es nicht sinnvoll ist, nur bestehen-
de Prozesse zu digitalisieren. Der Einsatz neuer digitaler 
Tools (BIM, Drohne, AI, AR, ...) im Behördenverfahren ver-
langt neu durchdachte Prozesse. Daher ist es erforderlich, 
die IST-Prozesse aufzunehmen, zu analysieren und an-

schließend digital entsprechend der Technologie neu zu 
denken und anzupassen. Level 2 wird durch modellbasier-
te Einreichung (Bauantragsmodell) und teilautoma  sche 
Prüfung erreicht. Die rechtlichen Grundlagen (Flächen-
widmungsplan und Bebauungsplan) liegen dabei noch als 
2D-Pläne vor. In Level 3 sind die erlaubte Bebaubarkeit 
ebenfalls dreidimensional dargestellt, wodurch wesent-
lich mehr nachbarscha  srechtliche Fragestellungen auto-
ma  siert geprü   werden können.

5.4 Vorteile eines openBIM-Bewilligungsverfahren

Die Entwicklung des openBIM-Bewilligungsverfahrens 
bringt viele Vorteile (vgl Krischmann et al., 2020) für alle 
Beteiligte im Projekt:

• Der Wegfall von zei  ntensiven Rou  neprüfungen 
der Baubehörde ermöglicht die freigewordenen 
Kapazitäten für die rechtlich aufwendigeren Prü-

fungspunkte zu konzentrieren. Dies beschleunigt 
und verbessert die Qualität des Bewilligungsver-
fahrens.

• Ein BIM-Bewilligungsverfahren kann ausschließ-
lich mi  els eines off enen Formats erfolgen, wo-
durch der Einsatz von openBIM stark gefördert 
wird. Dies stärkt wiederum kleinere und mi  lere 
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Planungsbüros, die auf die schon verwendete Mo-
dellierungsso  ware setzen können und nicht eine 
neue So  ware für ein neues Projekt anschaff en 
müssen.

• Die Planungsbüros erhalten durch die bautechni-
sche BIM-Prüfung (auch vor Bauantragsstellung) 
eine automa  sche, grundlegende Qualitätsprü-
fung, die jederzeit durchgeführt werden kann. 
Dies reduziert Behördenwege, verbessert die 
Bauantragsmodell-(BAM)-Qualität und beschleu-
nigt infolge das Bauantragsverfahren. In der Praxis 
könnten die Planungsbüros die Prüfung ebenfalls 
für Schulungszwecke ihres Personals einsetzen.

• Es ergibt sich eine erhöhte Transparenz des Be-
hördenverfahrens. 

Als größten Vorteil sehen die Autorin und die Autoren:

• Die Au  raggeber-Informa  ons-Anforderungen 
(AIA) von Projekten und den damit verbundenen 
Anforderungen an LOG und LOI sind sehr unter-

schiedlich. Ein openBIM-Bewilligungsverfahren 
scha    einen projektunabhängigen allgemeinen 
Standard – einen Art Qualitätssiegel –, da das be-
willigte BIM-Modell klare Anforderungen an LOG 
und LOI erfüllen muss. 

Bauwerbende und nachkommende Unternehmen (zB 
ausführende Unternehmen für die Kalkula  on) können 
daher das BIM-Modell besser in ihren BIM-Anwen-
dungen implemen  eren, da die Informa  onen bereits 
standardisiert abgelegt und geprü   sind. Ein openBIM-
Bewilligungsverfahren wird daher einen wesentlichen 
Beitrag leisten, die Vorteile von BIM noch besser und 
weitreichender zu nutzen sowie mehr Planungsbüros vor 
dem und im Bauantragsverfahren zu unterstützen. Bau-
behörden und -verwaltungen profi  eren ebenso von den 
an die openBIM-Einreichungen geforderten Standards. 
Damit erreicht die Planung in BIM ein neues Level und 
die Nutzung von BIM wird um einen gewich  gen Aspekt 
erweitert.

5.5 Konkrete Umsetzung für die Gemeinde Irdning

Aufgrund der unterschiedlichen Verwaltungsstruktu-
ren zwischen größeren und kleineren Gemeinden (und 
damit den zur Verfügung stehenden Mi  eln) ist die Di-
gitalisierung auch unterschiedlich stark in den einzelnen 
Baubehörden fortgeschri  en. Einige Digitalisierungs-
maßnahmen werden bereits von Pionierverwaltungen in 
Österreich in Pilotprojekten getestet bzw angewendet. 
Die Stadt Wien befi ndet sich in der opera  ven Umset-
zung im Reifegrad Level 1 und bei der Forschung mit dem 
Projekt »BRISE-Vienna« beim Reifegrad Level 2. Kleinere 
und mi  lere Gemeinden haben aufgrund ihrer Ressour-
cen nicht die Möglichkeit, digitale Lösungen einfach zu 
evaluieren. Aber gerade in kleinen und mi  leren Ge-
meinden wird ein erheblicher Anteil der Baueinreichun-
gen abgewickelt. Die generelle und direkte Übernahme 
der Erkenntnisse und Lösungen aus größeren Gemein-
den ist nicht zielführend, da größere Gemeinden andere 
rechtliche und organisatorische Grundlagen aufweisen 

als kleinere Gemeinden. Das BIM-Pilotprojekt Bio-Ins  -
tut Raumberg-Gumpenstein bietet nun die Möglichkeit, 
ein BIM-Pilotprojekt in kleinere Gemeinden wie Irdning 
durchzuführen. Irdning ist gemäß Reifegradmodell wahr-
scheinlich noch auf Level 0. Die erste Maßnahme ist da-
her die Evaluierung des Soll-Ist-Prozesses für kleinere Ge-
meinden am Beispiel von Irdning.

Level 1: Soll-Ist-Prozess
Ein Kernthema der Prozessanalyse ist der zukün  ige Ein-
satz von BIM im Behördenverfahren. Die Analyse muss 
aber alle wesentlichen digitalen Entwicklungen berück-
sich  gen (AI, Remotesystem, Digi.Lean etc). Die Erarbei-
tung der Soll-Ist-Prozesse erfolgt in 4 Stufen. Die Autorin 
und die Autoren empfehlen, weitere Gemeinden in den 
Entwicklungsprozess mit einzubinden.
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Stufe 1: Tä  gkeits- und Prozessaufnahme der 
Baubehörde 
In der ersten Stufe erfolgt die Erfassung der Ist-
Prozesse. Zur Erfassung der Prozesse (u.a. Planungs- 
und Bauprozesse) und Aufgaben der Baubehörden 
dienen v.a. Interviews und begleitende Aufnahmen 
an den ausgewählten Gemeinden. Es sollen 
sämtliche Prozesse erfasst werden: Planungs- und 
Bauprozesse, Genehmigungsverfahren, Bürgerservice-/
Beratungsleistungen, Straßenverwaltung etc. Die 
Darstellung der Prozesse und Arbeitsschri  e kann 
beispielsweise mi  els BPMN erfolgen.

Stufe 2: Prozessanalyse
Grundlage bilden die in der Stufe 1 erstellten Arbeitsab-
läufe (inkl. Formular, Hilfsmi  eln). Die IST-Prozesse und 
Arbeitsabläufe werden in Hinblick auf mögliche Digita-
lisierungsmaßnahmen untersucht. Ein Vergleich mit den 
Digitalisierungsmaßnahmen von Pionierverwaltungen in 
Österreich unterstützt diese Analyse. In diesem Schri   
erfolgt auch die Erhebung vorhandener und bereits zum 
Einsatz kommender Digitalisierungstools (So  ware etc). 
Folgende Punkte sollen herausgearbeitet werden:

• Bes  mmung der zu beachtenden gesetzlichen 
Rahmenbedingungen (zB Datenschutzgrundver-
ordnung, Digitale Signatur, Bundesvergabegesetz)

• Iden  fi ka  on relevanter Entscheidungs- und 
Fachstrukturen sowie (rechtsverbindlicher) Vor-
gänge bei baubehördlichen Verwaltungsaufgaben

• Schni  stellen zu anderen Behörden

• Beschreibung der bereits verwendeten digitalen 
Tools und deren Effi  zienzpotenzials

• Digitalisierungspotenzial der Prozesse (zB Digitale 
Dokumenta  on bei der Straßenverwaltung)

Stufe 3: Bewertung des Innova  ons- und 
Effi  zienzpotenzials
Die Prozessanalyse in Stufe 2 betrachtet die IST-Prozes-
se, listet bereits verwendete digitale Tools auf und bewer-
tet diese auf ihre Effi  zienzpotenziale. Stufe 3 untersucht 
neue Technologien (als Blick in die Zukun  ) im Bereich 
Bauwesen sowie IT auf ihre Anwendungsmöglichkeiten 
und ihr Effi  zienzpotenzial in einer »digitalen Baubehörde«. 
Es erfolgt dabei auch eine Iden  fi zierung von möglichen 
Innova  onshemmnissen. Die in Stufe 2 und Stufe 3 er-
fassten digitalen Technologien werden abschließend nach 
Anwendungsmöglichkeit, Relevanz (Innova  onsgehalt), 
Umsetzungsgrad und möglicher Innova  onshemmnisse 
geclustert (Matrix). Damit können mögliche Chancen und 
Herausforderungen dargestellt werden.

Stufe 4: Vision Baubehörde 4.0 (Soll-Prozess) und 
Handlungsempfehlungen
Diese Stufe erarbeitet au  auend auf der zuvor erstellten 
Clusterung eine ganzheitliche Vision. Die Visions-Prozes-
se werden in BPMN grafi sch dargestellt. Dies bedingt 
auch die Defi ni  on der Ebenen, Zuständigkeiten und 
Aufgabenbereiche der digitalen Baubehörde sowie der 
Iden  fi ka  on des Innova  onsgehalts und der struktu-
rellen Anforderungen, Chancen und Herausforderungen 
auf Ebene des konkreten Verwaltungshandelns. Auf Basis 
der Ist- (Stufe 1 und 2) und Soll-Prozesse (Stufe 3 und 
4) werden abschließend die Handlungsempfehlungen zu-
sammengefasst, um die Vision einer Baubehörde 4.0 zu 
erreichen. Die Handlungsempfehlungen inkludieren auch 
folgende Themen:

• Rechtliche Anforderung

• Anforderungen an die Organisa  onsstruktur

• Anforderungen an die Zusammenarbeit innerhalb 
der Gemeinde und zwischen den Gemeinden (ge-
meinsame Datenbank, Kommunika  onspla   orm)

• Anforderungen an die Schulung des Personals



55Endbericht Bio-Ins  tut Raumberg-Gumpenstein -  Digitale Transforma  on der Baubehörde

Level 2: Pilotprojekte – modellbasierte 
teilautoma  sche Prüfung
Irdning hat mit dem nun bestehenden BIM-Modell des 
Bio-Ins  tuts Raumberg-Gumpenstein die Möglichkeit, 
bes  mmte Elemente des openBIM-Bewilligungsverfah-
ren pilotmäßig zu testen. Der Aufwand für eine komple  e 
Entwicklung des Level 2 openBIM-Bewilligungsverfahren 
ist für kleine Gemeinden sehr hoch und sollte in Koope-
ra  on mit Expert/innen erfolgen, die bereits Erfahrung 
mit openBIM-Bewilligungsverfahren haben. Einzelne Ele-
mente, wie die teilautoma  sche Modellprüfung, können 
aber bereits anhand des BIM-Pilotprojektes getestet und 
evaluiert werden. Die Autorin und die Autoren sehen für 
die konkreten Fall der Gemeinde Irdning zwei Varianten, 
wobei Variante 1 präferiert wird:

Variante 1:
Koopera  on mit Expert/innen mit Erfahrung in openBIM-
Bewilligungsverfahren. Mit bes  mmten fer  gprogram-
mierten bautechnischen Prüfregelsätzen  (zB OIB-Richt-
linie) könnten erste Pilo  estläufe durchgeführt werden.

Variante 2:
Entwicklung eigener bautechnischer Regelsätze in Prüf-
so  waren und versuchsmäßige Durchführung.
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Der »klimaak  v«-Gebäudestandard ist österreichweit 
das bekannteste Bewertungssystem für die Nachhal  g-
keit von Gebäuden mit besonderem Fokus auf Energie-
effi  zienz, Klimaschutz und Ressourceneffi  zienz. Gebäude 
in »klimaak  v«-Qualität garan  eren die Einhaltung hoch-
wer  ger Standards. Da das Erreichen des »klimaak  v«-
Gebäudestandards ein hohes Maß an Dokumenta  on 
erfordert, können hier BIM-Modelle einen wertvollen 
Beitrag leisten, da in diesen Modellen zahlreiche Daten 
und Informa  onen bereits in digitaler Form vorliegen-
den, die direkt als Nachweis verwendet werden kön-
nen oder als Datengrundlage für weitere Berechnungen 
dienen können. Der Ansatz, erforderliche Daten (zB für 
Ökobilanz oder Lebenszykluskosten) direkt aus dem 
BIM-Modell zu extrahieren, bietet zahlreiche Vorteile, 
wie zB einen reduzierten Kosten- und Zeitaufwand. Ins-
besondere Variantenvergleiche und Änderungen in der 
Planung können so vereinfacht werden. Um das BIM-Mo-
dell zur Nachweisführung voll nutzen zu können, ist es 
notwendig, dass außer den Abmessungen eines Bauteils 
auch zusätzliche Informa  onen hinterlegt werden. Diese 
mehrschich  gen Informa  onen beinhalten beispielswei-
se Angaben zu Material, FCKW-Freiheit, Lösemi  elgehalt 
oder Materialkosten.

Die Festlegung des Au  raggebers auf eine Zer  fi zierung 
des Gebäudes nach »klimaak  v« führt zur Frage, welche 
Daten die Methodik BIM liefern kann – oder genauer ge-
sagt, welche Daten der Au  raggeber von den Errichter-
fi rmen einfordern muss, um

• belastbare Daten im Modell zu haben,

• die Daten für das Ausfüllen der Steckbriefe von 
»klimaak  v« zu nutzen und

• im Betrieb Ökobilanzen zu erstellen.

Dieser Anwendungsfall geht in die sechste Modelldi-
mension, denn es werden Informa  onen zu Nachhal  g-
keit und Effi  zienz abgefragt. Dies ermöglicht den Pro-
jektbeteiligten, neben der Zeit (vierte Dimension) und 
den Kosten (fün  e Dimension) auch die Ziele in Bezug 
auf Nachhal  gkeit und Effi  zienz (sechste Dimension) zu 
überwachen. Die ste  ge Zunahme von Treibhausgasen 
in der Atmosphäre führt dazu, dass die Ökobilanzdaten 
im Baubereich an Bedeutung gewinnen. Die rasante Ent-
wicklung von BIM und neuen Technologien unterstützt 
die Erstellung und den Zugriff  auf diese Daten. Auf weite 
Sicht steht die Frage im Zentrum, wie man Ökobilanzda-
ten und eventuell auch die graue Energie am einfachsten 
in die BIM-Methodik integrieren wird können. Einerseits 
sind aktuell viele Elemente, die für die Nachhal  gkeit all-
gemein von Interesse sind, nicht im BIM-Modell enthal-
ten (weder grafi sch noch alphanumerisch). Das gilt zB für 
Sesselleisten, Silikon, Malerfarbe, Ausgleichsmasse etc. 
Andererseits sind in den einschlägigen Produktdatenban-
ken in Österreich wenig Herstellerangaben vorhanden. 
Folgende Abbildungen zeigen am Beispiel Baubook Vor-
arlberg hinterlegte bauökologische Kennwerte für Hanf-
dämmstoff e.

Aus der Schweiz sind zB für Holz folgende Daten aktuell 
abzurufen (h  ps://ch.buildup.group/product/5911c347-
75a1-49d5-bcdc-104c0bc54aae/view)

Am Beispiel baubook Vorarlberg hinterlegte bauökologische 
Kennwerte für Hanfdämmstoff e.
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6.1 Grundlagenarbeit

buildingSMART Austria ha  e mit der Firma ATP sustain 
GmbH (Gebäudezer  fi zierer für DGNB, Bream, Leed und 
»klimaak  v«) eine Vereinbarung abgeschlossen, um für 
die GU-Ausschreibung an Materialbeispielen bauöko-
logische Daten vom GU für das BIM Nachhal  gkeits-
modell einzufordern. Aktuell beruhen solche EPD-Daten 
(environmental product declara  on) auf dem Prinzip der 
Freiwilligkeit. Die für die GU-Ausschreibung zuständige 
Kanzlei fand eine spezielle Formulierung für die Mate-
rialbeispiele, damit der Au  raggeber vom GU belastbare 
Daten im asBuilt-Modell erhält. 

buildingSMART Austria untersuchte, welche Informa  o-
nen bzw Parameter im BIM-Modell hinterlegt sein müs-
sen, um die Deklara  on von Bildungsbauten nach »klima-
ak  v« zu vereinfachen. Hierfür wurde eine Matrix erstellt 
(siehe Kapitelende) in der alle »klimaak  v«-Kriterien ge-
listet sind. Diese Kriterien wurden in drei verschiedene 
Gruppen unterteilt:

• Kriterien, bei denen die Nachweise nur über BIM-
Daten erbracht werden können (zB Anzahl der 
Fahrradabstellplätze).

• Kriterien, bei denen BIM-Daten als Grundlage für 
weitere Berechnungen verwendet werden kön-
nen, die zur Nachweisführung benö  gt werden 
(zB Energieausweis).

• Kriterien, bei denen BIM-Daten nicht zur Nach-
weisführung herangezogen werden können (zB 
Lu  dichtheitsmessung), jedoch können die Nach-
weise mit dem Modell zur Dokumenta  on ver-
knüp   werden.

In einem zweiten Schri   wurden den Kriterien die Art der 
benö  gten Daten sowie die Leistungsphase, in der diese 
benö  gt werden, zugeteilt. Dabei werden drei verschie-
dene Datentypen unterschieden:

• Alphanumerische Daten (zB Stellplatzanzahl)

• Grafi sche/geometrische Daten (zB Wandfl ächen)

• Dokumente (zB Produktdatenblä  er)

Auf Kriterien, bei denen die Nachweise nur über BIM-Da-
ten erbracht werden können, wird im Abschni   6.3 näher 
eingegangen. In diesem Abschni   werden die Anforde-
rungen der einzelnen Kriterien, Punktvergabe, benö  gte 
Nachweise und Dokumenta  on sowie die Anforderungen 
an das BIM-Modell im Detail erklärt.

Die vorliegende Ausarbeitung dient dazu, Parameter und 
Dokumente aufzuzeigen, die in den verschiedenen Pla-
nungsphasen benö  gt werden, sowie die benö  gten Da-
ten, die direkt aus dem BIM-Modell übertragen werden 
können, zu dokumen  eren. Damit kann der Nachweis-
prozess bei einer »klimaak  v«-Deklara  on vereinfacht 
werden. Es ist nicht Ziel dieses Abschni  s, eine Metho-
de zu entwickeln, Punkte oder erreichte Gebäudestan-
dards direkt zu berechnen. Wesentlich jedoch ist, dass die 
Kriterien, die mit Daten aus dem Modell belegt werden 
können, in der Qualitätsprüfung des Modells Berücksich-
 gung fi nden – zumindest mit der Prüfung vorhanden / 

nicht vorhanden. Zusätzlich sollten die Nachweisdoku-
mente mit den Kriteriennummern nach »klimaak  v« be-
zeichnet werden, um so die Suche von vorhandenen 
Nachweisen zu vereinfachen.

Die vorliegende Ausarbeitung basiert auf folgenden An-
nahmen:

• Es wird von einem BIM-3D-Modell ausgegangen.

• Den Ausarbeitungen liegt der »klimaak  v«-Krite-
rienkatalog Büro- und Bildungsbauten 2017 zu-
grunde.
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6.2 »klimaak  v«-Gebäudedeklara  on

Die Bewertung der Gebäude erfolgt in drei Qualitätsstu-
fen nach einem 1.000-Punktesystem:

• BRONZE: Gebäude erfüllen alle Muss-Kriterien

• SILBER: Gebäude erfüllen alle Muss-Kriterien und 
erreichen mindestens 750 Punkte

• GOLD: Gebäude erfüllen alle Muss-Kriterien und 
erreichen mindestens 900 Punkte

Das Bewertungssystem besteht aus 4 Kategorien (Kapitel 
A–D), in welchen jeweils eine bes  mmte Punkteanzahl 
erreichbar ist. Die Summe ergibt schlussendlich das Ge-
samtergebnis von maximal 1.000 möglichen Punkten.

Die Punkte und somit Gewichtung der Kapitel ist folgen-
dermaßen verteilt:

A Standort und Qualitätssicherung 175 Punkte

B Energie und Versorgung 500 Punkte

C Baustoff e und Konstruk  on 150 Punkte

D Gesundheit und Komfort 175 Punkten

Musskriterien
Als grundlegende Basis bestehen sogenannte Musskrite-
rien, deren Erfüllung für eine „klimaak  v«-Gebäudedekla-
ra  on zwingend erforderlich ist.

In der untenstehenden Übersicht sind sämtliche Kriterien 
des Kriterienkatalogs für Bürogebäude und Bildungsein-
richtungen 2017 mit der zugehörigen Kennzeichnung 
»M« für Musskriterium sowie die zugehörige erreichbare 
Punkteanzahl im Falle einer Bepunktung gelistet.

Anforderung an das BIM-Modell

• Abfrage für alle Musskriterien, ob erfüllt oder 
nicht erfüllt

Ausschluss von Öl- und Gasheizungen
Mit der Neuaufl age 2017 wurde eine neues Ausschluss-
kriterium in Bezug auf Öl- und Gasheizungen bei »klima-
ak  v«-Gebäuden eingeführt:

Wärmeversorgungssysteme auf Basis fossiler Energieträger 
(wie Öl und Gas) sind in der Katalogversion 2017 im Neubau 
und bei umfassenden Sanierungen nicht mehr zulässig. Aus-
nahmeregelung: Gaswärmeversorgungssysteme bei Neubau-
ten oder umfassenden Sanierungen (mit und ohne Tausch des 
Wärmeversorgungssystems) sind nur dann möglich, wenn der 
Einsatz von hocheffi  zienten alterna  ven Energiesystemen 
geprü   wurde (Alterna  ven-Prüfung) und die Anforderun-
gen an den erneuerbaren Anteil lt. Punkt 4.3. der OIB-RL 6 
(2015) erfüllt sind.

Bei Sanierungen, die nicht unter dem Begriff  »umfassend« fal-
len (u.a. bei denkmalgeschützten Objekten), sind Gasheizun-
gen nur dann zulässig, wenn der Wärmeerzeuger nicht aus-
getauscht wird (etwa, weil der Kessel erst 5 Jahre alt ist). Das 
Gebäude kann in diesem Fall »klimaak  v« deklariert werden, 
wenn es die Mindestanforderungen von »klimaak  v« erfüllt.

Ist eine Begründung des Ausschlusses alterna  ver Sys-
teme nicht belegbar, ist die Auswahl/Umplanung eines 
alterna  ven Wärmebereitstellungs-Systems erforderlich.

Anforderung an das BIM-Modell

• Abfrage des Parameters – Energieträger

• Abfrage Nachweisdokument vorhanden  
(Verknüpfung Heizzentrale)
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6.3 Kriterien mit Möglichkeit zur Erfüllung aus BIM-Daten

A  Standort und Qualitätssicherung

A.1  INFRASTRUKTUR UND UMWELT-  
 FREUNDLICHE MOBILITÄT

A.1.2a.1 Fahrradverkehr  max. 25 Pkt.

Anforderungen
• Für dieses Kriterium ist vor allem die Anzahl und 

die Qualität der Fahrradabstellplätze relevant 
(diebstahlsicheren, gebrauchsfreundlichen und 
leicht zugänglichen Fahrradabstellplätzen in aus-
reichender Anzahl)

Punkte
• Anzahl der Fahrradabstellplätze: 5 bis 15 Punk-

te (für Mindestanforderung und Bestbewertung, 
dazwischen wird linear interpoliert)

• Qualität der Fahrradabstellplätze: 1 bis 10 Punk-
te (für Mindestanzahl und alle Stellplätz, dazwi-
schen wird linear interpoliert)

Nachweise und Dokumenta  on
• Verortung der Fahrradabstellplätze im Gebäude-

plan (Grundriss; Erschließungsplan) mit Bema-
ßung als Nachweis der techn. Anforderungen.

• Mit Fer  gstellung des Objekts: Kurzbericht mit 
Nachweis der Anzahl an Fahrradabstellplätzen, 
Fotodokumenta  on der Ausführung.

Anforderung an das BIM-Modell
• Anzahl der Personen muss in den Parametern 

der Raumdefi ni  on abgebildet sein.

• Aus der Anzahl an Personen im Gesamtgebäude 
kann auf die Anzahl an Fahrradabstellplätzen ge-
schlossen werden.

• Modellierung der Parkplatzfl ächen ist im Modell 
möglich, und daraus auch der Abstand zum Ein-
gang ermi  elbar.

• Abfrage Nachweisdokument vorhanden (Ver-
knüpfung Stellplätze).

A.1.2a.3 Elektromobilität  max. 20 Pkt.

Anforderungen
• E-Fahrzeuge (E-Bikes, Elektroautos) sind wesent-

lich umwel  reundlicher als ein herkömmlich be-
triebenes Auto. »klimaak  v« berücksich  gt in 
der Gebäudebewertung die gezielte Bereitstel-
lung von gebäudebezogenen Ladeinfrastruktu-
ren, sowohl für E-Bikes als auch für E-Autos.

Punkte
• Elektroanschlüssen bei den Fahrradabstellplät-

zen, mind. 10 % (5 Punkte)

• Elektroanschlüssen/Stromtankstellen im Bereich 
der KFZ-Abstellplätze: 5 bis 15 Punkte (für 10 % 
und 25 %, dazwischen wird linear interpoliert)

Nachweise und Dokumenta  on
• Verortung der Ladesta  onen im Gebäudegrund-

riss.

• Kurzbericht zu Anzahl und Fotodokumenta  on 
der Ausführung nach Fer  gstellung.

Anforderung an das BIM-Modell
• Korrekt modellierte Anzahl an Elektroanschlüs-

sen für Ladesta  onen mit deren Anschlussleis-
tung.

• Abfrage Nachweisdokument vorhanden 
(Verknüpfung Stellplätze).
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A.2 QUALITÄTSNACHWEISE FÜR    
 PLANUNG UND AUSFÜHRUNG

A.2.4 Energieverbrauchsmonitoring max. 20 Pkt.
   Musskriterium (ab 1.000m²)

Anforderung
• Die energe  sche Performance realisierter Ge-

bäude kann durch Vergleich der tatsächlichen 
Verbräuche mit den vorausberechneten Be-
darfswerten beurteilt werden. Voraussetzung für 
diese Bewertung ist die separate Erfassung der 
relevanten Energieverbräuche nach Energieträ-
gern und Anwendungen sowie die Erhebung der 
entsprechenden Nutzungsbedingungen. Es müs-
sen mindestens 90 Prozent der Energiemengen 
der HKLS/E-Systeme im Energiemonitoringsys-
tem erfasst werden.

• Musskriterium ab 1.000 m² kond. BGF pro Bau-
körper.

• Die Bewertung erfolgt in 3 Anforderungsstufen: 
Basiserforderung / Basiserforderung + Erweite-
rung 1 / Basiserforderung + Erweiterung 1 + Er-
weiterung 2.

Punkte
• Basiserforderung: 20 Punkte

• Basiserforderung + Erweiterung 1: 30 Punkte

• Basiserforderung + Erweiterung 1+ Erweiterung 
2: 40 Punkte

Nachweise und Dokumenta  on
• HLKS- und E-Schemata mit Darstellung der Zäh-

lereinrichtungen oder Beschreibung der Gebäu-
demesstechnik und

• Bestä  gung, dass die dargest. Anforderungen an 
die Erfassung der Verbräuche erfüllt werden

Anforderung an das BIM-Modell
• Korrekt modellierte Anzahl und Type der Ener-

giemengenzähler im TGA-Modell

• Verfügbarkeit an Parametern zur Erfassung der 
Eigenscha  en der ausgewählten Zähler

• Abfrage Nachweisdokument vorhanden (Bestä-
 gung)

B  Energie und Versorgung  
 (NACHWEIS OIB I PHPP)

B.6 WEITERE BESONDERE    
 ENERGIEEFFIZIENTE MASSNAHMEN

B.6.2 Energieeffi  zente Lü  ung max. 50 Pkt. 
 Musskriterium (für Bildung)

Anforderung
• Lü  ungsanlagen mit Wärmerückgewinnung 

sind für »klimaak  v«-Bildungseinrichtungen 
ein Musskriterium, für Bürogebäude werden 
sie empfohlen, sind aber kein Musskriterium. 
Voraussetzungen sind die Auslegung der Lu  -
mengen nach dem zu erwartenden Bedarf, die 
Einregelung der Anlage und die Energieeffi  zienz 
der eingesetzten Lü  ungsgeräte (Wärmebereit-
stellungsgrad, lu  mengenspezifi sche elektrische 
Leistungsaufnahme).

Punkte
• Auslegung der Lu  mengen nach dem zu erwar-

tenden Bedarf: 10 Punkte

• Einregelung der Anlage: 10 Punkte

• Energieeffi  zienz der eingesetzten Lü  ungsgerä-
te (mind. 80 % der Nutzfl äche): 30 Punkte

Nachweise und Dokumenta  on
• Bedarfs-Auslegung und Einregulierung: PHPP-

Pfl ichtbla   Lü  ung, Arbeitsbla   Einregulierung 
oder gleichwer  g

• Nachweis lu  mengenspezifi sche elektrische 
Leistungsaufnahme des Zu- und Ablu  ven  la-
tors und Wärmebereitstellungsgrad (Zer  fi kate, 
technische Spezifi ka  onen der Lü  ungsanlagen-
hersteller)



63Endbericht Bio-Ins  tut Raumberg-Gumpenstein - BIM und die »klimaak  v«-Zer  fi zierung

Anforderung an das BIM-Modell
• Korrekte Modellierung der Komponenten der 

Lü  ungsanlagen

• Verfügbarkeit der Parameter zur Auslesung der 
Wärmerückgewinnungsgrade und Leistungsauf-
nahme der Ven  latoren und Gesamtlu  mengen

• Abfrage Nachweisdokument vorhanden (Zer  -
fi kate, technische Spezifi ka  onen der Lü  ungs-
anlagenhersteller)

C  Baustoff e

C 1  BAUSTOFFE

C.1.1 Ausschluss v. klimasch. Subs. max. 5 Pkt.
 Musskriterium

Anforderung
• Produkte, die zur Gänze oder teilweise aus mit 

HFKW geschäumten Kunststoff en bzw aus recy-
clierten (H)FKW- oder (H)FCKW-hal  gen Mate-
rialien bestehen, sind nicht zulässig.

Punkte
• 5 Punkte (Musskriterium)

Betroff ene Materialen
• XPS-Dämmpla  en

• Montageschäume, Reiniger, Markierungssprays 
und ähnliche Produkte auf PUR/PIR-Basis in 
Druckgasverpackungen

• PUR/PIR (Polyisocyanurat)-Dämmstoff e (v.a. aus 
recycliertem PUR/PIR)

• klimaschädliche Substanzen (mit einem GWP > 
300)

• Phenolharz-, Melaminharz-, Resol-Hartschaum-
pla  en

• alle voll- oder teilhalogenierten organischen 
Verbindungen (zB HFKW, HFCKW, FKW oder 
FCKW) mit einem GWP > 1

Nachweise und Dokumenta  on
• Planungsphase:

 ▪ Auszug aus den Vorgaben der Ausschreibun-
gen für die relevanten Gewerke oder Vorga-
ben eines internen oder externen Produkt-
managements

• Nach Fer  gstellung (zur Produktqualität):

 ▪ Dokumenta  on durch Herstellerbestä  gung

 ▪ Produkte auf www.baubook.at/kahkp die zu 
diesen Kriterien gelistet sind

 ▪ Produkte die nach UZ 43 ausgezeichnet sind

• Nach Fer  gstellung (zur Verwendung):

 ▪ Bestä  gung durch die ausführenden Firmen 
bzw ÖBA

 ▪ Lieferscheine/Rechnungen

 ▪ Produktmanagements

 ▪ mit bes  mmten Umweltzeichen ausgezeich-
nete Produkte

Anforderung an das BIM-Modell
• Korrekte Modellierung aller Baustoff e, die im 

Gebäude verbaut werden sollen

• Verfügbarkeit von Parametern zur Auslesung von 
Eigenscha  en der Baustoff e

• Abfrage Nachweisdokument vorhanden (Daten-
blä  er, Rechnungen)
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C.1.2 Ausschluss von besonders max. 5 Pkt.
 besorgniserrgenden Substanzen (SVHC)

Anforderung
• Der Einsatz von Dämmstoff en, die frei von als 

SVHCs eingestu  en Flammschutzmi  eln sowie 
frei von KMR-Stoff en sind.

Punkte
• 5 Punkte

Betroff ene Materialen
• Hexabromcyclododecan (HBCD)

• bromierte Diphenylether

• Tetrabrombisphenol A

• kurzke   ge Chlorparaffi  ne C10-13 –  
CAS85535-84-8

• halogenierte Phosphorsäureester

• KMR-Stoff en – Maximal zulässige Grenzwerte

Nachweise und Dokumenta  on
• Planungsphase:

 ▪ Auszug aus Ausschreibungen eines Produkt-
managements

 ▪ Au  autenlisten

 ▪ Angabe der Dämmstoff e der HKLS-Systeme

• Nach Fer  gstellung (zur Produktqualität):

 ▪ Sicherheitsdatenbla   gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1907/2006 (EU) Nr. 453/2010

 ▪ Dämmpla  en, die mit einem Umweltzeichen 
ausgezeichnet sind

 ▪ Produkte auf www.baubook.at/kahkp, die zu 
diesen Kriterien gelistet sind

 ▪ Produkte mit Blauen Engel RAL-UZ 132 
Wärmedämmstoff e, Unterdecken sowie 
RAL-UZ 140

• Nach Fer  gstellung (zur Verwendung):

 ▪ Bestä  gung durch die ausführenden Firmen 
bzw ÖBA

 ▪ Lieferscheine/Rechnungen

 ▪ Dokumenta  on über Produktmanagement

Anforderung an das BIM-Modell
• Korrekte Modellierung aller Baustoff e, die im 

Gebäude verbaut werden sollen

• Verfügbarkeit von Parametern zur Auslesung von 
Eigenscha  en der Baustoff e

• Abfrage Nachweisdokument vorhanden  
(Datenblä  er, Rechnungen)

C1.3 Vermeidung von PVC & max. 60 Pkt.
 halogenorganischen Verbindungen 
 tlw. Musskriterium

Anforderung
• Das damals die Kriterien erstellende öster-

reichische Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtscha  , Umwelt und Wasserwirtscha   
hat sich bei den Kriterien des Österreichischen 
Umweltzeichens und im Rahmen des »klimaak-
 v«-Programms zur Vermeidung des Kunststof-

fes PVC bekannt. Der Kunststoff  PVC wird seit 
vielen Jahren kontrovers disku  ert, da PVC aus 
problema  schen Ausgangsstoff en hergestellt 
wird und problema  sche Zusatzstoff e enthält 
respek  ve enthalten kann. Auch andere halo-
genorganische Verbindungen sollten aufgrund 
vielfäl  ger ökologischer Nachteile im Zuge des 
Produk  onszyklus sowie bei der Entsorgung und 
beim Recycling vermieden werden.

Punkte
• Für die Stufe Bronze müssen mindestens die 

Produktgruppen Fußbodenbeläge (inkl. Sockel-
leisten) sowie Wand- und Deckenbekleidungen 
PVC-frei sein
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• Für die Stufen Silber und Gold wird der Einsatz 
PVC-freier bzw halogenfreier Materialien wie 
folgt bepunktet:

• C.1.3.1 PVC-freie Folien, Abdichtungen: 5 Punk-
te

• C.1.3.2 PVC-freie Fußbodenbeläge und Wand- 
sowie Deckenbekleidungen (Musskriterium): 5 
Punkte

• C.1.3.3 PVC-freie Wasser- und Abwasserrohre 
im Gebäude: 10 Punkte

• C.1.3.4 Halogenfreie Elektroinstalla  onsmate-
rialien: 20 Punkte

• C.1.3.5 PVC-freie Fenster und Türen/Tore: 10 
Punkte

• C.1.3.6 PVC-freie Sonnen- und/oder Sichtschutz 
am Objekt: 10 Punkte

Betroff ene Materialen
C.1.3.1 PVC-freie Folien, Abdichtungen

• Kunststoff -Folien, Abdichtungsbahnen, Trenn-
schichten, Baufolien, Vliese etc und Dichtstoff e

C.1.3.2 PVC-freie Fußbodenbeläge und Wand- sowie 
Deckenbekleidungen (Musskriterium)

• Fußbodenbeläge: Hauptmaterial sämtliche Teil-
komponenten von Fußbodenbelägen und die 
verwendeten Sockelleisten

• Wand-/Deckenbekleidungen (DIN EN 235): 
Wand- und Deckenbekleidungen der -beläge aus 
PVC sind zu vermeiden 

C.1.3.3 PVC-freie Wasser- und Abwasserrohre im Ge-
bäude

C.1.3.4 Halogenfreie Elektroinstalla  onsmaterialien

• Kabelummantelungen, Elektro(leer-)verrohrun-
gen, -schläuche, Dosen, Gehäuse, Schaltermate-
rialien etc

C.1.3.5 PVC-freie Fenster und Türen/Tore

C.1.3.6 PVC-freie Sonnen- und/oder Sichtschutz am 
Objekt

• außen- und innenliegenden Sonnen-, Sicht- und 
Blendschutzeinrichtungen

Nachweise und Dokumenta  on
• Planungsphase:

 ▪ Spezifi zierung in den Vorbemerkungen zur 
Ausschreibung

 ▪ Nachweis über Zielvorgaben eines Produkt-
managements

• Nach Fer  gstellung (zur Produktqualität):

 ▪ Herstellerbestä  gung über PVC- bzw Halo-
gen-Freiheit oder

 ▪ baubook-Nachweis über PVC- oder Halo-
gen-Freiheit oder

 ▪ Nachweis über Österreichisches Umweltzei-
chen für einzelne Produktgruppen

• Nach Fer  gstellung (zur Verwendung):

 ▪ Bestä  gung durch die ausführen-de/n Fir-
ma/en bzw ÖBA

 ▪ Lieferscheine/Rechnungen

 ▪ Dokumenta  on über Produktmanagement, 
ggf. Fotodokumenta  on

Anforderung an das BIM-Modell
• Korrekte Modellierung aller Baustoff e, die im 

Gebäude verbaut werden sollen

• Verfügbarkeit von Parametern zur Auslesung von 
Eigenscha  en der Baustoff e

• Abfrage Nachweisdokument vorhanden (Daten-
blä  er, Rechnungen)
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C1.4 Einsatz von Produkten mit max. 40 Pkt.
 Umweltzeichen

Anforderung
• Ziel ist die Minimierung schädlicher Umwelt- 

und Gesundheitsauswirkungen von Baustoff en 
und Produkten. Dieses Ziel wird erreicht, wenn 
ökologisch op  mierte Baustoff e eingesetzt 
werden. Als ökologisch op  miert gelten solche, 
welche über den gesamten Lebenszyklus von 
der Herstellung bis zur Entsorgung überprü   
wurden und zu den besten in ihrer Produktkate-
gorie gehören. Damit ist die technische, gesund-
heitliche und Umwelt-Qualität dieser Baustoff e 
sichergestellt.

Punkte
• Pro Baustoff  mit Umweltzeichen, der zumindest 

zu 80 Prozent in der Gesam  läche der folgenden 
Bauteilgruppen eingebaut ist, werden 5 Punkte 
vergeben:

 ▪ Außenwände (max. 3 Produkte,  
max. 15 Punkte)

 ▪ Innenwände/Trennwände (max. 3 Produkte, 
max. 15 Punkte)

 ▪ Zwischendecken/Regelgeschoßdecken 
(max. 3 Produkte, max. 15 Punkte)

 ▪ Dächer oder oberste Geschoßdecken 
(max. 3 Produkte, max. 15 Punkte)

 ▪ Erdberührte Bodenpla  en oder Kellerde-
cken (max. 3 Produkte, max. 15 Punkte)

Nachweise und Dokumenta  on
• folgende Umweltzeichen (Umweltproduktdekla-

ra  onen des Typ I nach ISO 14024) anerkannt:

 ▪ Österreichisches Umweltzeichen

 ▪ natureplus

 ▪ IBO-Prüfzeichen

• Für bes  mmte Produktgruppen werden weitere 
Umweltzeichen anerkannt

• Produkte, die in der Kriterienpla   orm »klimaak-
 v« (baubook) zu diesem Kriterium gelistet sind, 

erfüllen die Anforderungen

• Vorzulegen sind:

 ▪ Prüfzer  fi kate

 ▪ Lieferschein/Rechnung oder eine Bestä  -
gung über den Einbau der Produkte

 ▪ Flächenangaben bzw -anteile zu den rele-
vanten Bauteilen

Anforderung an das BIM-Modell
• Korrekte Modellierung aller Baustoff e die im Ge-

bäude verbaut werden sollen

• Verfügbarkeit von Parametern zur Auslesung von 
Eigenscha  en der Baustoff e

• Abfrage Nachweisdokument vorhanden (Daten-
blä  er, Rechnungen)

D Komfort und Raumqualität

D.2 LÜFTUNGSQUALITÄT

D.2.1 Komfortlü  ung mit max. 40 Pkt. 
 Wärmerückgewinnung

Anforderung
• Komfortlü  ungen, darunter werden mechani-

sche Lü  ungsanlagen mit Wärmerückgewinnung 
verstanden, bringen neben ihren energe  schen, 
auch raumlu  hygienische Vorteile. Durch den 
(im Gegensatz zur Fensterlü  ung) bedarfsge-
recht einstell- und regelbaren, kon  nuierlichen 
Lu  austausch wird in allen Räumen eine sehr 
gute Lu  qualität gewährleistet. Die Abfuhr von 
Feuchte verhindert zu hohe rela  ve Lu  feuch-
ten, reduziert damit das Risiko von Schimmelpilz-
bildung und scha    ein Innenraumklima, das für 
das Wachstum von Hausstaubmilben ungüns  g 
ist. Die von außen zugeführte Lu   wird zudem 
durch hochwer  ge Filter gereinigt. Die Akzep-
tanz von Lü  ungsanlagen hängt nicht nur von ih-
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rer energe  schen Effi  zienz, sondern weit stärker 
von anderen Eigenscha  en wie max. CO2-Kon-
zentra  on, rela  ve Lu  feuchte, Schallschutz und 
Hygiene ab. Ziel ist es, durch die Festlegung von 
Mindestanforderungen bezüglich dieser Aspekte 
die Nutzerzufriedenheit zu gewährleisten.

Punkte
• Regelung des CO2-Gehalts der Raumlu   (10 

Punkte):

 ▪ Medianwert CO2 (absolut) < 1000 ppm, dh 
50 > Prozent der CO2-Einzelwerte im jewei-
ligen Beurteilungszeitraum sollten nicht über 
dem Wert von 1000 ppm CO2 liegen (geis  -
ge Tä  gkeiten verrichtet bzw Regenera  on)

 ▪ Medianwert CO2 (absolut) < 1400 ppm, dh 
50 > Prozent der CO2-Einzelwerte im je-
weiligen Beurteilungszeitraum sollten nicht 
über dem Wert von 1400 ppm CO2 liegen 
(sons  gen Innenräumen für den dauerha  en 
Aufenthalt: Verkaufsräume, Gasträume von 
Gastgewerbebetrieben, Arbeitsräume)

• Regelung rela  ve Lu  feuchte (5 Punkte):

 ▪ 30–45 % r.F. in der Heizperiode (Unter-
schreitung von 30 % r.F. in max. 5 % der 
Nutzungszeit

• Geeignete Regelungsstrategie der Lü  ungs-
anlage für bedarfsgerechte Lu  mengen  
(max. 10 Punkte):

 ▪ Anwesenheitssteuerung (5 Punkte)

 ▪ Op  mierung (10 Punkte) (CO2-Fühler, 
Feuchtekontrolle)

• Lü  ungsanlage liefert keinen Beitrag zur Über-
wärmung der Räume (5 Punkte):

 ▪ automa  schen Bypass zur Umgehung des 
Wärmetauschers

• Vermeidung von Lärmbeläs  gungen (10 Punkte):

 ▪ Max. 30 dB(A)

 ▪ Diff erenz zwischen A- und C-Bewertung 
darf nicht mehr als 20 dB(A) betragen (Tief-
frequenzen)

• Außenlu  fi lter zumindest F7 gemäß  
DIN EN 779 (5 Punkte)

Nachweise und Dokumenta  on
• Bestä  gung der Einhaltung der Komfortkriterien 

durch den Haustechnik bzw Lü  ungsplaner bei 
der Planungsdeklara  on bzw der ausführenden 
Firma nach Inbetriebnahme

Anforderung an das BIM-Modell
• Korrekte Modellierung der Lü  ungsanlage im 

TGA-Modell

• Verfügbarkeit von Parametern zur Auslesung der 
WRG-Grade der eingesetzten Wärmerückge-
winnungstechnologie

• Defi ni  on von maximalen CO2-Gehalten der 
Raumlu   zur Steuerung der Lü  ungsanlage

• Verfügbarkeit von Parametern zum Auslesen der 
Schalldruckpegel der verwendeten Geräte

• Abfrage Nachweisdokument vorhanden  
(Bestä  gung)
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D.3  EINSATZ SCHADSTOFF-    
 UND EMISSIONSARMER    
 BAUPRODUKTE / BEI SANIERUNG   
 INKL. SCHADSTOFFUNTERSUCHUNG

D.3.1 Produktmanagement: Einsatz max. 80 Pkt.
 emissions- und schadstoff armer Baustoff e

D.3.1.1.a-D.3.1.2.p

Anforderung
• Produktmanagement bedeutet die sorgfäl  ge 

Auswahl und Einsatzkontrolle von Bauprodukten 
(Baustoff en und Bauchemikalien) zur Vermei-
dung von Raumlu  schadstoff en. Es wird durch 
unabhängige Dri  e (intern oder extern) durchge-
führt und umfasst die Verankerung ökologischer 
Kriterien in den Ausschreibungen und bei der 
Au  ragsvergabe, die Freigabe der Bauprodukte 
vor Einsatz auf der Baustelle sowie eine kon  nu-
ierliche Qualitätssicherung auf der Baustelle. Die 
erfolgreiche Umsetzung wird vom Fachkonsulen-
ten als Kurzbericht schri  lich dokumen  ert und 
muss zusätzlich durch eine Raumlu  messung 
überprü   werden.

• verpfl ichtende Kriterien (D.3.1.1.a–D.3.1.1.p)

• zusätzlich empfohlene Kriterien (D.3.1.2.a–  
D.3.1.2.p)

• Überblick über relevante Produktgruppen:

 ▪ Bodenbeläge

 ▪ Elas  sche Bodenbeläge

 ▪ Tex  le Bodenbeläge

 ▪ Geruchsarme Bodenbeläge

 ▪ Bodenbeläge aus Holzwerkstoff en

 ▪ Beschichtungen auf Bodenbelägen und Est-
riche

 ▪ Dämmstoff e

 ▪ Synthe  sche Dämmstoff e

 ▪ Biogene Dämmstoff e

 ▪ Mineralische Dämmstoff e (mit mehr als 3 % 
Kunststoff gehalt)

 ▪ Holz und Holzwerkstoff e

 ▪ Bauchemikalien

 ▪ Wand- und Deckenbeschichtungen

 ▪ Beschichtungen (auf Holz, Metall etc)

 ▪ Sons  ge Anstriche

 ▪ Klebstoff e, im Besonderen Verlegewerk-
stoff e

 ▪ Abdichtungsmaterialien

 ▪ Sons  ge Bauchemikalien, die großfl ächig 
eingesetzt werden

Punkte
• 0 bis 80 Punkte (max. 60 Punkte bei Sanierun-

gen)

• 80 Punkte für Durchführung eines Produktma-
nagements

Nachweise und Dokumenta  on
• Internes oder externes Produktmanagement: 

Ausschreibungsop  mierung mit ökologischen 
Leistungsbeschreibungen, Bauproduktenliste al-
ler freigegebenen Bauprodukte auf der Baustel-
le, Endbericht über Qualitätssicherung auf der 
Baustelle

Anforderung an das BIM-Modell
• Korrekte Modellierung aller Baustoff e die im Ge-

bäude verbaut werden sollen

• Verfügbarkeit von Parametern zur Auslesung von 
Eigenscha  en der Baustoff e

• Abfrage Nachweisdokument vorhanden (Daten-
blä  er, Rechnungen)



69Endbericht Bio-Ins  tut Raumberg-Gumpenstein - BIM und die »klimaak  v«-Zer  fi zierung

6.4 Ergebnis der klimaak  v-Zer  fi zierung des Bio-Ins  tuts Raumberg-
Gumpenstein

Nr. Handlungsfeld Muss-
Kriterium

mögliche 
Punkte

erreichte 
Punkte

A Standort und Qualitätssicherung max. 175 162

A.1 Infrastruktur und umweltfreundliche Mobilität max. 60 55

A.1.1 Infrastruktur in Standortnähe M 2 bis 30 13

A.1.2a Umweltfreundliche Mobilität 75 42

A.2 Qualitätsnachweise für Planung und Ausführung max. 130 107

A.2.2.1 Qualitätssicherung Energiebedarfsberechnung und Verbrauchsprognose 30 30

A.2.2.2 Verbrauchsprognose / Vorbereitung der Betriebsführung 10 10

A.2.3 Gebäudehülle luftdicht M 0 bis 30 27

A.2.4 Energieverbrauchsmonitoring M ab 1.000m² 20 bis 40 40

B Energie und Versorgung max. 500 500

B.1 Heizwärmebedarf M 0 bis 100 99

B.2 Kühlbedarf (außeninduziert) / Nutzkältebedarf M 0 bis 75 75

B.3 Primärenergiebedarf M 0 bis 75 50

B.4 CO2-Emissionen M 25 bis 150 150

B.5.a Gesamtenergieeffizienzfaktor OIB 10 bis 50 50

B.6 Weitere besondere energieeffiziente Maßnahmen M 0 bis 145 118

B.6.1 Tageslichtverordnung / Beleuchtung 0 bis 75 75

B.6.2 Energieeffiziente Lüftung M für Bildung 0 bis 50 36

B.6.3 Natürliche Nachtkühlung (Sommer) 0 bis 20 7

C Baustoffe und Konstruktion max. 150 148

C.1 Baustoffe max. 90 90

C.1.1 Ausschluss von klimaschädlichen Substanzen M 5 5

C.1.2 Ausschluss von besonders besorgniserregenden Substanzen 0 bis 5 5

C.1.3 Vermeidung von PVC und anderen halogenorganischen Verbindungen M 5 bis 60 60

C.1.4 Einsatz von Produkten mit Umweltzeichen 0 bis 40 20

C.2 Konstruktion und Gebäude max. 100 58

C.2.1 Ökoindex des Gebäudes  ̶  BG1 / BG3 M 0 bis 50 8

C.2.2 Entsorgungsindex EI10 0 bis 50 50

D Komfort und Raumluftqualität max. 175 143

D.1 Thermischer Komfort im Sommer bis 35 18

D.2 Komfortlüftung und Wärmerückgewinnung 40 30

D.3 Einsatz schadstoff- & emissionsarmer Bauprodukte / Schadstoffuntersuchung 80 80

D.4 Messung der Innenraumluftqualität M ab 2.000m² 15 bis 40 15

Gesamt 1.000 953
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Der Einsatz von Gebäude- und Anlagensimula  on im Pla-
nungsprozess dient unter anderem für:

• die Quan  fi zierung von Energiebedarfswerten
• die Anlagenauslegung
• die Beurteilung der thermischen Behaglichkeit

Mithilfe dieser Informa  onen können Planungsentschei-
dungen unterfü  ert durch Simula  onsergebnisse ansta   
auf Grundlage von Erfahrungswerten oder Schätzungen 
vorgenommen werden. Dementsprechend ist es wich  g, 
mit der Gebäudesimula  on bereits in frühen Planungs-
phasen zu starten – dies ermöglicht höchste Einfl ussnah-
me bei geringsten Folgekosten. 

Der frühe Einsatz als Prognosewerkzeug bedingt aller-
dings Annahmen zu kün  igen Prozessen und Verhalten 
zu defi nieren. Aufgrund möglicher Änderungen dieser An-
nahmen ist eine kon  nuierliche Adap  on und Verfeine-
rung des Simula  onsmodells zweckmäßig, damit es eine 
verlässliche Entscheidungsgrundlage darstellen kann. 

Die Kombina  on mit der BIM-Methodik bietet für die Ge-
bäude- und Anlagensimula  on erhebliche Vorteile:

• Dreidimensionale Modellbildung:
Essenzielle Grundlage der BIM-Methodik ist das 
Arbeiten am 3D-Gebäudemodell. Ein derar  ges 
Modell ist auch für Gebäudesimula  onen unum-
gänglich. Wurde das 3D-Gebäudemodell bislang 
vorrangig manuell modelliert und extra für die Ge-
bäudesimula  on angefer  gt, kann es nun direkt 
aus dem BIM-Modell übernommen werden und 
ist nur noch geringfügig nachzubessern.

• Kon  nuierliche Modellaktualisierung:
Die planungsbegleitende Simula  on wird durch 
die große Dynamik des Planungsprozesses deut-
lich erschwert. Aufgrund der Eigenscha   des 
BIM-Planungsprozesses, dass Änderungen nach-
vollziehbar dokumen  ert sind und stets vom 
letztgül  gen Modell ausgegangen wird, können 
derar  ge Änderungen auch für die Gebäude- und 
Anlagensimula  on mit deutlich geringerem Auf-
wand nachgeführt werden als bisher.

• Arbeiten in gemeinsamer Datenumgebung:
Das Instrument der Gebäude- und Anlagensi-
mula  on ist geprägt durch einen sehr interdis-
ziplinären Charakter. Es sind Informa  onen aus 
Architektur (Grundriss, Höhenentwicklung), Sta  k 
(Deckenstärken), Haustechnik (Anlagenkonzept, 
Lu  wechselraten etc), Bauphysik (Bauteilauf-
bauten, Materialkennwerte), Elektrotechnik (Be-
leuchtungsanforderungen, Kenngrößen PV-An-
lage) und Regeltechnik (Regelungsstrategien) im 
Simula  onsmodell zusammenzuführen. Durch das 
Arbeiten an den BIM-Modellen aller Planungs-
beteiligten in einer Common Data Environment 
(CDE) können die notwendigen Informa  onen mit 
deutlich geringerem Aufwand zusammengeführt 
und eingearbeitet werden.

• Frühzei  ge Planungsentscheidungen:
Die BIM-Methodik forciert das Treff en frühzei  -
ger Planungsentscheidungen und beschränkt den 
itera  ven Charakter des Planungsprozesses mit 
einer Vielzahl an Planungsänderungen. Dieser 
Umstand wirkt posi  v für die Gebäude- und An-
lagensimula  on, da so einerseits frühzei  g mehr 
Informa  onen zur Verfügung stehen und anderer-
seits der Aufwand für das Nachführen von Pla-
nungsänderungen reduziert wird.

Beim vorliegenden Projekt des Bio-Ins  tuts Raumberg-
Gumpenstein wurde die Gebäude- und Anlagensimula-
 on planungsbegleitend durchgeführt. Beginnend mit 

einer Beurteilung von unterschiedlichen Vorentwurfskon-
zepten, über die Gebäudesimula  on zur Gesamtop  mie-
rung während der Entwurfsphase bis hin zur Nachweis-
führung für das »klimaak  v«-Zer  fi kat konnte ein breites 
Anwendungsspektrum genutzt werden.

Besonders vorteilha   erwies sich das Vorhandensein 
eines Simula  onsmodells für die »klimaak  v«-Zer  fi zie-
rung. Es wurde für eine Vielzahl von Kriterien mit einem 
hohen Einfl ussfaktor (Verbrauchsprognose, Tageslicht-
versorgung, Sommernachtlü  ung, thermischer Komfort 
im Sommer) herangezogen, wodurch das Nachhal  gkeits-
konzept des Gebäudes wesentlich deutlicher dargestellt 
werden konnte als mit den üblichen Standardnachweisen. 
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Im Folgenden werden die Zielsetzung sowie die Rahmen-
bedingungen der Simula  on dargestellt. Danach folgt 
eine detaillierte Beschreibung der Vorgehensweise und 

der abgeleiteten Erkenntnisse zur Gebäude- und Anla-
gensimula  on für die Gebäudeop  mierung sowie des Si-
mula  onsmodells für die »klimaak  v«-Zer  fi zierung.

7.1 Allgemeines

Aufgabe der vorliegenden Untersuchung ist es, eine Op-
 mierung des Energiebedarfs des zu untersuchenden 

Objekts zu erreichen. Als Bewertungsgröße dient vorran-
gig der Nutzenergiebedarf (Heizwärmebedarf und Kühl-
bedarf in Anlehnung an ÖNORM B 8110-6-1) und dazu 
ergänzend der Endenergiebedarf für Heizen, Kühlen, Lüf-
tung, Beleuchtung und Geräte. 

Ziele der Untersuchung sind:

• eine gesamtenerge  sche Op  mierung des Ge-
bäudeentwurfs und des Anlagenkonzepts sowie

• das Aufzeigen der Möglichkeiten von BIM (Buil-
ding Informa  on Modeling) und SIM (Simula-
 onsmethoden in der Bauphysik: Green.Building.

Simula  on) – einfache, planungsbegleitende Ein-
bindung.

Vorbemerkung
Die durchgeführten Berechnungen sind in erheblichem 
Maße von den getroff enen Annahmen zur Nutzung des 
untersuchten Objekts abhängig. Insbesondere die ge-
troff enen Nutzungsannahmen beeinfl ussen erheblich 
das thermische Verhalten eines Gebäudes. Dement-
sprechend wurde großes Augenmerk auf die Erfassung 
der voraussichtlichen Nutzung des Gebäudes gelegt und 
diese mit Au  raggebervertretern und Au  raggebern in 
mehreren Gesprächen strukturiert erhoben und anschlie-
ßend in der Modellbildung berücksich  gt. Abweichungen 
der tatsächlichen Nutzung von der geschilderten und mo-
dellierten Nutzung sind nicht auszuschließen. Dement-
sprechend sind die Ergebnisse dieser Untersuchung stets 
unter dem Vorbehalt der getroff enen Nutzungsannahmen 
zu betrachten. Gleiches gilt auch für die, in den Simula  o-
nen verwendeten, Klimadaten.

7.2 Allgemeine Simula  onsrandbedingungen

Berechnungsgrundlagen
Die Berechnungen wurden auf Grundlage, der von der 
Au  raggeberin/vom Au  raggeber übermi  elten Unter-
lagen durchgeführt (siehe folgende Abbildung). Ergänzen-
de Informa  onen stammen aus Abs  mmungsgesprächen 
mit Au  raggebervertretern.

Simula  onsprogramme
Folgende Simula  onsso  ware wurde verwendet:

• integrierte Gebäude- und Anlagensimula  on,  
Tageslichtsimula  on IDA ICE Version 4.8 SP1,  
lizenziert für: Markus Gratzl, Ingenieurbüro Gratzl 
e.U.

• Die Klimadaten wurden mit folgender So  ware 
generiert: Meteonorm Version V7.3.3.17983,  
lizenziert für: Markus Gratzl (Vollversion)
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Verwendete Normen und Literatur

• DIN EN ISO 13790:
Energieeffi  zienz von Gebäuden – Berechnung des 
Energiebedarfs für Heizung und Kühlung

• DIN EN 15251:
Eingangsparameter für das Raumklima zur Ausle-
gung und Bewertung der Energieeffi  zienz von Ge-
bäuden - Raumlu  qualität, Temperatur, Licht und 
Akus  k

• ÖNORM EN ISO 7730:
Ergonomie der thermischen Umgebung – Analy  -
sche Bes  mmung und Interpreta  on der thermi-
schen Behaglichkeit durch Berechnung des PMV- 
und des PPD-Indexes und Kriterien der lokalen 
thermischen Behaglichkeit

• SIA 2024:
Standard-Nutzungsbedingungen für Energie- und 
Gebäudetechnik

Klimadaten
Standortspezifi sche Klimadaten wurden mithilfe der So  -
ware Meteonorm (2018) generiert.

• Standort:
Moarhof (47,5°N, 14,1°O, 682 m ü. NHN)

• Strahlungsparameter:
Periode 1991-2010

• Temperaturparameter:
Periode 2000-2009

• Horizont (natürlich, baulich):
modelliert und in den Strahlungsdaten berück-
sich  gt

Bezeichnung/Inhalt Form Maßstab Datum

Bauphysik Vorentwurf
aktualisierte Unterlagen Einreichplanung .pdf — 14.08.2019

20.01.2020

Vorentwurf
Grundrisse EG, OG1, Ansichten, Lageplan .ifc/ .pdf div. 04.09.2019

Vorentwurf
Grundrisse EG, OG1, Ansichten, Lageplan .ifc/ .pdf div. 11.10.2019

Einreichplanung
Grundrisse EG, OG1, Ansichten, Lageplan .ifc/ .pdf div. 14.01.2020

Raumbuch Haustechnik .pdf — 17.10.2019

Kühllastberechnung .pdf — 19.10.2019

TGA- Unterlagen
Lüftungsgerät, Datenblätter Pumpen, Prüfbericht, Heizkessel, Raumbuch 
Haustechnik

.pdf — erhalten am
18.12.2019

Berechnungsgrundlagen
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7.3 BIM und SIM in der Gebäudesimula  on und -op  mierung

BIM-Einbindung
Dieser Untersuchungsteil widmet sich dem Aufzeigen der 
Möglichkeiten von BIM (Building Informa  on Modeling) 
und SIM (Simula  onsmethoden in der Bauphysik: Green.
Building.Simula  on) und der prak  schen Umsetzung ei-
ner einfachen, planungsbegleitenden Einbindung von Ge-
bäudesimula  on in den Planungsprozess.

Spezifi sche Simula  onsrandbedingungen
Ergänzend zu den allgemeinen Simula  onsrandbedingun-
gen wurden für die Gebäudeop  mierung, die bereits zu 
einem frühen Planungsstand vorgenommen wurde, fol-
gende Festlegungen und Annahmen getroff en:

• Bauteilau  auten

 ▪ Fenster
U = 0.60 W/m².K, g = 0.50, Rahmenanteil 
fR = 0.20-0.30 (je nach Fenstertyp)

außenliegender Sonnenschutz für ver  kale 
Fensterelemente

zwischenliegender Sonnenschutz für Dach-
fl ächenfenster

 ▪ PR-Konstr. innenliegender Sonnenschutz

 ▪ Wände, Decken, Dächer: gem. Energieausweis 
(Stand: Vorentwurf, 14.08.2019)

• Haustechnik

 ▪ Lü  ung
WRG = 0.65, ca. 4‘800 m³/h, KVS, nachts 
außer Betrieb

 ▪ Heizung
Pellets, h = 0.86, ideal hea  ng

 ▪ Kühlung
KKM, COP = 3.0, ideal cooling

 ▪ Beleuchtung
gem. SIA 2024

 ▪ PV
253 m², Neigung 52 °, in Dachfl äche einge-
passt (nur in V03-05 angesetzt -> reduziert 
Bedarfswerte)

• Nutzungsprofi le
ausschließlich gem. SIA 2024

• Klimadaten
ASHRAE IWEC2 Aigen im Ennstal (111570-IW2)
Klimawandel: monatl. Maximalwerte

Soll-Vorgangsweise
Die Vorgangsweise bei der Nutzung von BIM-Daten mit-
tels IFC-Schni  stelle für die Einbindung in die Simula  -
onsso  ware IDA ICE ist in der nachfolgenden Abbildung 
dargestellt. Als wesentliche Elemente können angeführt 
werden:

• Datenfi le IFC, übermi  elt über Projektpla   orm 
thinkproject!; Nutzung von Fachmodell Architek-
tur

• Import in Modellprüfso  ware simplebim1 mit in-
dividuellem AddOn für IDA ICE

 ▪ Reduk  on des Datenmodells um nicht not-
wendige Informa  onen

 ▪ Überprüfen des Vorhandenseins relevanter 
Modellinforma  onen: IfcSpace, IfcWall etc

 ▪ Export des bereinigten Modells für die Wei-
terverarbeitung in IDA ICE

• Import in Simula  onsso  ware IDA ICE

 ▪ Zuordnen (Mapping) von Nutzungsinforma  o-
nen (aus Nutzungsprofi len) zu IfcSpace

 ▪ Zuordnen von Bauteilinforma  onen zu If-
cWall, IfcFloor etc 
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▪ Ergänzende Modellierung für die Durchfüh-
rung der Gebäude- und Anlagensimula  on. Bei 
der Änderung von Zonierungen muss beson-
ders achtsam vorgegangen werden. Aufgrund 
der nicht veränderbaren GUID ist ein Zusam-
menführen mehrerer Räume (IfcSpace) zu ge-
meinsamen Zonen (mehrere Büros etc) nicht 
möglich, da andernfalls die Exportmöglichkeit 
der Ergebnisse verloren gehen.

Nach dem Erstellen der Gebäude- und Anlagensimula  on 
besteht die Möglichkeit, die Simula  onsergebnisse zu 
expor  eren und wiederum über das simplebim-AddOn 
in die ursprüngliche IFC-Datei einzubinden. So können 
beispielsweise raumweise Heiz- und Kühllasten auto-
ma  siert in das IFC-File übernommen werden. Dabei ist 
jedoch auf Festlegungen zur Modellhoheit Rücksicht zu 
nehmen. 

Erkenntnisse
Im vorliegenden Fall konnte weder ein Import über das 
simplebim-AddOn noch über die direkte IFC-Schni  stelle 
in IDA ICE vorgenommen werden. Maßgebliche Schwie-
rigkeiten bereitete einerseits die Gebäudegeometrie 
(komplexe Dachformen können nicht impor  ert werden) 
und eine IFC-Eigenscha   im Modell, die von der Schni  -
stelle nicht rich  g interpre  ert werden konnte. Aus 
diesen Gründen war kein vollständiger Import möglich, 
sta  dessen wurde basierend auf den korrekt impor  er-
ten IfcSpace die Zonengeometrie und die Gebäudehülle 

manuell modelliert. Das Umgebungsmodell wurde aus 
maps.google.at in SketchUp impor  ert, dort wurden die 
umliegenden Gebäude vereinfacht nachmodelliert (gis.
stmk.gv.at) und in IDA-ICE als verscha  ende Umgebung 
eingefügt. Auf diese Art und Weise kann auch das direkt 
angrenzende Terrain berücksich  gt werden.

Gebäudeop  mierung
Die Ergebnisse der Gebäude- und Anlagensimula  on 
bilden die Basis für Op  mierungsaufgaben. Durch die 
Analyse dieser Ergebnisse können potenzielle Op  mie-
rungsbereiche iden  fi ziert werden. In diesem Abschni   
werden unterschiedliche Op  mierungsansätze disku  ert 
und anschließend anhand des Endenergiebedarfs mitein-
ander verglichen.

Ergebnisse der Simula  on
Aus den, in den Abbildung „Lieferenergie“ und „Endener-
gie“ dargestellten, Ergebnissen der Basisvariante können 
folgende Schlüsse abgeleitet werden:

• Der jährliche Strombedarf (Geräte, Beleuchtung, 
Lü  ung, Kühlung) beträgt rund 20.000 kWh.

• Demgegenüber steht ein PV-Ertrag von ca. 
30.000 kWh. Davon können ca. 40 % direkt zur 
Reduk  on des Lieferenergiebedarfs eingesetzt 
werden, es müssen rund 8.000 kWh zugekau   
werden. Der Rest übersteigt den Eigenbedarf und 
ist als Überschuss zu verkaufen.

Workflow mit IFC-Informationen
IFC, simplebim, IDA ICE

IDA ICE by
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• Der Endenergiebedarf für Heizen und Warmwas-
serbereitung, der über Holzpellets gedeckt wird, 
beträgt jährlich rund 35.000 kWh.

Eine detailliertere Untersuchung des Endenergiebedarfs 
zeigt den überwiegenden Einfl uss des Heizenergiebe-
darfs und des Strombedarfs der Geräte mit jeweils rund 
einem Dri  el des Endenergiebedarfs (Vorsicht: zu Ver-
gleichszwecken wurde die Wärmebereitstellung über 
Wärmepumpe dargestellt). Das verbleibende Dri  el ent-
fällt auf Beleuchtung, Kühlung und Lu  förderung. 

Erkenntnisse
Aus der Analyse des Endenergiebedarfs und der weiteren 
Simula  onsergebnisse können folgende Ansatzpunkte für 
eine Op  mierung abgeleitet werden:

• Belichtung Foyer:
Im Foyer in EG und OG ist trotz niedriger Belich-
tungsanforderungen nahezu dauerha   künstlicher 
Belichtung erforderlich. Dementsprechend wäre 
es sinnvoll, eine natürliche Belichtung des Foyers 
zu forcieren und damit eine bessere Tageslichtnut-
zung zu bewirken. Folgende Maßnahmen wurden 
vorgeschlagen:

 ▪ Oberlicht außen in OG2 in der nordorien  er-
ten Dachfl äche

 ▪ Oberlichter in den Innenwänden zu Schüler-
raum und Küche im Erdgeschoß sowie zu den 
Büros im OG; insbesondere der Wes  eil des 
Foyers sollte mit derar  gen Oberlichten aus-
gesta  et werden, da hier keine anderwei  ge 
natürliche Belichtung möglich ist

• Beleuchtung und Sonnenschutz:
Hoher Stellenwert bei der gewählten Gebäude-
geometrie kommt dem Wechselspiel aus natür-
licher und künstlicher Belichtung zu. Dabei ist es 
wesentlich, sommerliche Überwärmung durch 
wirkungsvolle Sonnenschutzmaßnahmen zu ver-
meiden und gleichzei  g eine möglichst gute Ta-
geslichtnutzung mit geringem Kunstlichtbedarf zu 
ermöglichen. Daraus resul  erten folgende Ansatz-
punkte:

 ▪ Tageslichtabhängiges Dimmen in dauerha   
genutzten Räumen: dies betri    insbesondere 
die Büros im Obergeschoß und den Schulraum 
im Erdgeschoß; auch beim Saal im EG ist eine 
tageslichtabhängige Beleuchtungsregelung 
sinnvoll, sofern dort eine intensivere Nutzung 
als Seminarraum tagsüber vorgesehen ist.

 ▪ Tageslichtabhängige Regelung im Foyer: wird 
für das Foyer in EG und OG die Tageslicht-

PURCHASED
Electricty

Generated
Electricity

Heat

Lieferenergie
in kWh

LIGHT COOL HVAC HEAT EQUIPMENT PV

37.203

18.605

7.899

Licht
15%

Kühlung
9%

HKL
13%

Ausrüstung
32%

Heizung
31%

Endenergie
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nutzung forciert (siehe oben), so sollte unbe-
dingt eine tageslichtabhängige Beleuchtungs-
regelung vorgesehen werden; insbesondere in 
Allgemeinfl ächen ist die Zuständigkeit für das 
Abschalten der Beleuchtung nicht eindeu  g, 
weshalb eine Automa  sierung jedenfalls sinn-
voll ist.

 ▪ Auswahl Sonnenschutz: Bei der Auswahl des 
Sonnenschutzsystems für die Dachfl ächen-
fenster ist darauf zu achten, dass die techni-
sche Wirksamkeit nicht dadurch verringert 
wird, dass der Sonnenschutz aufgrund man-
gelnder Akzeptanz nicht oder nur selten ak-
 viert wird; daher ist unbedingt zu beachten, 

dass ausreichende Durchsicht nach außen und 
ein gewisses Restmaß an natürlicher Belich-
tung auch im ak  vierten Zustand gegeben ist.

• Natürliche Nachtlü  ung Büros
Der Standort des Objekts in zentralalpiner Lage im 
Ennstal ist prädes  niert für sommerliche Nacht-
lü  ung als passive Kühlmaßnahme. Durch die 
niedrigen Lu  temperaturen während der Nacht-
stunden kann bei ausreichender Speichermasse 
eine eff ek  ve Wärmeabfuhr durch Querlü  ung 
erfolgen. Dabei ist darauf zu achten, dass eine 
Querlü  ungsmöglichkeit, op  malerweise über 
zwei Geschoße (verstärkende Wirkung durch 
thermischen Au  rieb) vorgesehen wird. Diese 
sollte automa  siert angesteuert werden, um Wit-
terungseinfl üsse (Wind, Regen) und Nutzerabhän-
gigkeit gering zu halten. Das nordsei  ge Oberlicht 
im Foyer OG (siehe oben) könnte hierfür gut ge-
nutzt werden.

• Ablu  -Verdunstungskühlung
Verdunstungskühlung in der Ablu   (und anschlie-
ßend hocheffi  ziente Wärmerückgewinnung) bie-
tet ausgezeichnete Ergebnisse für die passive 
Vorkühlung der Zulu   ohne maßgeblichen Ener-
gieaufwand (abgesehen von Pumpenergie für den 
Sprühbefeuchter). Eine Abkühlung der Zulu   um 
bis zu 6 K ist realis  sch. Damit wird der Bedarf an 
ak  ver Kühlung maßgeblich reduziert, in klima-
 sch passenden Regionen kann ak  ve Kühlung 

gänzlich vermieden werden.

• Serverraumkühlung: 38 %
Der Anteil der Serverraumkühlung am gesamten 
Energiebedarf ist mit 38 % sehr hoch (Vorsicht: 
Nutzungsannahmen gem. SIA 2024) und ganz-
jährig vorhanden. Es ist daher zu evaluieren, in-
wiefern die aus der notwendige Wärmeabfuhr aus 
dem Serverraum entstehende Abwärme speziell 
in den Wintermonaten ak  v genutzt (Warmwas-
serbereitung, Heizungseinbindung, Zulu  vorwär-
mung) oder passiv gewährleistet (Free Cooling als 
Außenlu  - Kühlung) werden kann. Der Einfl uss 
der Serverraumkühlung wird auch in der nachste-
henden Abbildung deutlich (Ergebnisdarstellung 
monatsweiser Endenergiebedarf (Used Energy; zu 
Vergleichszwecken wurde die Wärmebereitstel-
lung über Wärmepumpe dargestellt) mit Zusam-
mensetzung (Bildquelle: IDA ICE, 2020)).

• CO2-geführter Volumenstrom
Bei Räumen mit stark wechselnder Belegung und 
unterschiedlich intensiver Anwesenheit wie in Bü-
roräumen, Schulraum, Saal/Seminarraum, Bespre-
chungsraum sollte unbedingt eine CO2-geführ-
te Volumenstromregelung vorgesehen werden. 
Dadurch kann die individuelle Lu  menge an die 
aktuellen Erfordernisse angepasst werden und be-
trächtlich an Energieaufwand für Nachheizung/-
kühlung bzw Lu  förderung (Propor  onalitätsge-
setze: verringerter Strombedarf mit dri  er Potenz 
des Volumenstroms).
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• Resilienz
Der Standort des Objekts wird zukün  ig aufgrund 
des Klimawandels vermutlich erheblichen klima  -
schen Veränderungen unterworfen sein. Dafür ist 
bei langfris  ger Nutzung entsprechend Vorsorge 
zu treff en und unbedingt ausreichende Sonnen-
schutzmaßnahmen und ergänzende passive Kühl-
maßnahmen (Speichermassennutzung, Nachtlüf-
tung) vorzusehen. 

Der Vergleich der Op  mierungsvarianten ausgehend vom 
zuvor defi nierten Op  mierungspotenzial zeigt besonders 
hohes Einsparpotenzial für folgende Varianten:

• Nachtlü  ung (Nightven  la  on):
über 4 % Einsparung durch rein passive und vor-
wiegend organisatorische Maßnahmen

• Tageslichtnutzung (Lightning Daylight):
nahezu 4 % Einsparung des gesamten Endener-
giebedarfs durch verstärkte Tageslichtnutzung im 
Foyer und tageslichtabhängige Regelung in Büros, 
Seminarraum, Schulraum und Foyer

• Volumenstromop  mierung (VVS):
fast 9 % Endenergieeinsparung durch Einsatz von 
CO2-geführten Volumenstromreglern in Büros, 
Besprechungsraum und Seminarraum. Keine Lu  -
förderung außerhalb der Gebäudebetriebszeiten

• Verdunstungskühlung (Evapora  ve Cooling):
etwas mehr als 1 % Endenergieeinsparung durch 
Einsatz von Ablu  -Verdunstungskühlung. Durch 
die Kombina  on dieser drei Maßnahmen ist eine 
Gesamteinsparung von 18 % des Energiebedarfs 
im Vergleich zur Basisvariante möglich.

Viel entscheidender ist allerdings, dass durch den Ein-
satz passiver Kühlmaßnahmen der Kühlbedarf und die 
Überwärmungsneigung so weit reduziert werden können, 
dass der Einsatz einer ak  ven Kältemaschine (abgesehen 
von der Serverraumkühlung) nicht länger erforderlich ist. 
Dadurch en  allen Inves   onskosten für Kältemaschine 
und Raumkühlgeräte (Fan Coils) vollständig.

Folgende Abbildung stellt den Endenergiebedarf für die 
Basisvariante und die verschiedenen Op  mierungsva-
rianten inkl. Variantenkombina  on dar.
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Verbrauchsprognose

Anforderung
Anforderung an diesen Simula  onsteil ist eine möglichst 
genaue Abbildung der zu erwartenden Nutzungsbedin-
gungen (u.a. Soll-Innentemperaturen, durchschni  liche 
Belegungen/ innere Lasten, adap  erte Nutzungszeiten, 
(Anwesenheits-) Steuerung von Heizung/Lü  ung/Klima-
 sierung, energieeffi  ziente Geräteaussta  ung und Be-

leuchtung etc).«

• Endenergiebedarf Heizung und Warmwasser (falls 
Warmwasser gemeinsam mit Raumwärmeversor-
gung bereitgestellt wird), bei dezentraler WW-Be-
reitung ist keine separate Erfassung erforderlich

• Endenergiebedarf Kältetechnik (Gebäudekühlung, 
Räume mit besonderen Anforderungen an die 
Kühlung, wie Serverräume; ggf. Gewerbekälte)

• Endenergiebedarf Hilfsstrom (für Wärme-, Kälte- 
und Lü  ungssysteme)

• Betriebsstromenergiebedarf

• Beleuchtungsenergiebedarf (nur wenn getrennte 
Erfassung vom Betriebsstrom geplant ist)

• CO2-Emissionen

• Erzeugung Erneuerbare Energien (ausgenommen 
jener Erzeugung, die in der Hochrechnung des En-
denergiebedarfs Raumwärme/Warmwasser oder 
Kälte bereits berücksich  gt wurde)

• Erzeugung PV-Strom (getrennt nach Nutzung im 
Gebäude, Netzeinspeisung)

Spezifi sche Simula  onsrandbedingungen

• Kriterien:
a) Überprüfung der kondi  onierten Bru  o- Grund-
fl äche (für das Gesamtgebäude) gem. ÖNORM 
B 1800 und den spezifi schen Festlegungen der 
ÖNORM B 8110-6-1.

b) Überprüfung des kondi  onierten Bru  ovolu-
mens (für das Gesamtgebäude) und Korrela  on 
zur kondi  onierten BGF
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c) Verwendung des Außenmaßbezugs für die Er-
fassung von Bauteilfl ächen (s  chprobenar  g an-
hand einer Fassade)

Nachweis:     
3D-Darstellungen Baukörper, Vorgangsweise: 
Import IFC-Modell, automa  siertes Erstellen der 
einzelnen Zonen, Zusammenfassen von Zonen

Kommentar:    
gem. EA, in Simula  on Ne  obezug, 3D-Gebäude-
erfassung

• Kriterium:
Korrekte Eingabe von Fensteranzahl und Fenster-
größen (strichprobenar  g anhand einer Fassade)

• Kriterium:
Nachweis g-Wert der Verglasungen nach ÖNORM 
EN 410, Ug-Wert nach ÖNORM EN 673 (rechne-
risch ermi  elt) sowie des Uf-Wertes anhand von 
Herstellerangaben und Prüfzer  fi katen der tat-
sächlich eingebauten Verglasungen/Fensterrah-
men.

• Kriterium:
Nachweis der Wärmelei  ähigkeit über Herstel-
lerangaben / Bemessungswerte nach na  onaler 
Norm oder baurechtlicher Zulassung für Dämm-
stoff e mit einem Lamdba-Wert von kleiner gleich 
λR <= 0,032 W/mK

Nachweis:     
MW-W_WLG032; genutzt in: W04_AWh;  
D09_AD

Kommentar:    
Nachweis durch Bauphysik (siehe Einreichung)

• Kriterium:
Überprüfung der Eingabe der detaillierten Ver-
scha  ung der Fenster – bei den Stufen Silber und 
Gold.

Nachweis:     
3D-Darstellungen SIM-Modell; adapt. Horizont- 
Darstellung Meteonorm

• Kriterium:
Im Falle detaillierter Wärmebrückenberechnun-
gen: wurden alle relevanten (posi  ven) Wärme-
brücken, die sich ungüns  g auf den Heizwärme-
bedarf auswirken, erfasst?

Nachweis:     
Berücksich  gung von Wärmebrücken über Stan-
dard-Werte »good«; 

Kommentar:    
sofern vorhanden können detaillierte Nachweise 
aufgenommen werden

Horizont aus Metenorm inkl. Berücksich  gung umstehender  
Gebäude dar (Quelle: gis.stmk.gv.at, maps.google.at).



83Endbericht Bio-Ins  tut Raumberg-Gumpenstein - Gebäude- und Anlagensimula  on im BIM-Planungsprozess



84 Endbericht Bio-Ins  tut Raumberg-Gumpenstein - Gebäude- und Anlagensimula  on im BIM-Planungsprozess

• Kriterium:
Bei Gebäuden mit mechanischer Lü  ung: Über-
prüfung des eingetragenen n50-Wertes (der Lu  -
dichtheit der thermischen Gebäudehülle) im Ener-
gieausweis

Nachweis:     
n50 = 1,0 h-1 Windschutz: »Exposed« gem. AIVC

Kommentar:    
Wert ggf. noch anpassen

• Kriterium:
S  mmen die eingetragenen Lu  volumina bei 
Lü  ungsanlagen (mit und ohne WRG) mit einer 
op  mierten Bedarfsauslegung zusammen? Liegt 
nach Fer  gstellung ein Einregulierungsprotokoll 
der Lü  ungsanlage vor (siehe nachfolgende Auf-
stellungen)?

Einstellungen zur Berücksich  gung von Verlusten durch Wärme-
brücken in IDA ICE.
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• Kriterium:
Sind der WRG-Grad und die lu  mengenspezifi -
sche elektrische Leistungsaufnahme der Zu- und 
Ablu  ven  latoren von Lü  ungsanlagen (über 
Produktdatenblä  er der Hersteller) belegt und im 
Energieausweis nach Fer  gstellung nachgezogen?

Nachweis:     
WRG = 0,82; SFPZU = 1,289 kW/m³/s; SFPAB = 
1,109 kW/m³/s

Kommentar:    
gem. Datenbla   Lü  ungsanlage

• Kriterium:
S  mmt der verwendete Default- Wert des Primär-
energie- und CO2-Konversionsfaktors bei Fern- 
oder Nahwärmenetzen mit dem örtlichen Produk-
 onsmix zusammen?

Nachweis:     
nicht relevant: Beheizung über Pelletskessel

Gruppenname
Geschoss-

höhe Raumhöhe Fläche
Heiz-

Grenzwert
Kühl-

Grenzwert Lüftungsgerät

[m] [m] [m²] [°C] [°C] [-]

BIO-01 Windfang-EG 0,00 3,20 10,300 18 — AHU

BIO-02 Foyer-EG 0,00 3,20 113,600 20 26 AHU

BIO-02a Aufzug 0,00 2,50 3,007 18 — AHU

BIO-03 Saal 0,00 3,50 105,000 22 26 AHU

BIO-04 Küche 0,00 3,50 16,020 20 26 AHU

BIO-05 Schüler 0,00 3,50 33,180 22 26 AHU

BIO-06-10 Nassbereich 0,00 3,20 72,100 22 — AHU

BIO-11+12+18 Lager-1 0,00 3,10 97,830 18 — AHU

BIO-13+14 Lager-2 0,00 3,20 27,200 18 — AHU

BIO-19+20 Heizung 0,00 3,10 54,110 18 — AHU

BIO-21 Windfang-OG 3,95 2,80 10,190 18 — AHU

BIO-22 Server 3,95 2,80 8,540 18 26 AHU

BIO-23 Lager Büromat 3,97 2,37 2,963 18 — AHU

BIO-24+25 Foyer-OG 3,95 2,80 96,920 20 26 AHU

BIO-24a Aufzug 3,95 2,50 3,007 18 — AHU

BIO-26 Aufenthalt 3,95 2,80 33,260 22 26 AHU

BIO-27-30 Büro-1 3,95 2,80 64,730 22 26 AHU

BIO-31 Büro-2 3,95 2,80 31,800 22 26 AHU

BIO-32-33 Büro-3 3,95 2,80 32,040 22 26 AHU

BIO-34 Büro-4 3,95 2,80 37,010 22 26 AHU

BIO-35 Labor 3,95 2,80 25,540 22 26 AHU

BIO-36 Lager-OG 3,95 2,80 9,231 18 — AHU

BIO-37+38 WC-OG 3,95 2,50 12,930 18 — AHU

BIO-40 Dachraum 7,19 2,00 125,600 -15 — AHU

Spezifische Simulationsrandbedingungen
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• Kriterium:
Wurde bei der Eingabe des Primärenergie- und 
CO2-Konversionsfaktors bei Fern- oder Nahwär-
me die Nachweismöglichkeit über Einzelnachweis 
gemäß EN 15316-4-5 genutzt? 

Liegt dazu ein Nachweisdokument durch den 
Fern- oder Nahwärmebetreiber vor?

Nachweis:     
nicht relevant: Beheizung über Pelletskessel

• Kriterium:
S  mmt das ausgewählte Nutzungsprofi l für Nicht-
wohngebäude mit der tatsächlichen Gebäudenut-
zung überein?

Nachweis:     
individuelle Nutzungsprofi le erstellt gem. Raum-
buch Haustechnik;

Kommentar:    
Tagesverlauf Personenanwesenheit, Geräte gem. 
SIA 2024

Gruppenname System Zuluft Rückluft

[L/(s.m²)] [L/(s.m²)]

BIO-01 Windfang-EG VAV, geplant ZP-L Verkehr SIA 2024 0,00 0,00

BIO-02 Foyer-EG VAV, geplant ZP-L Verkehr SIA 2024 1,50 1,50

BIO-02a Aufzug VAV, geplant ZP-L Verkehr SIA 2024 0,56 0,56

BIO-03 Saal VAV, geplant ZP-P Vorstellungsraum 2,80 2,80

BIO-04 Küche VAV, geplant ZP-L Küche 5,30 5,30

BIO-05 Schüler VAV, geplant ZP-P Schulzimmer SIA 2024 4,30 4,30

BIO-06-10 Nassbereich VAV, geplant ZP-L WC SIA 2024 3,40 3,40

BIO-11+12+18 Lager-1 VAV, geplant ZP-L Verkehr SIA 2024 0,00 0,00

BIO-13+14 Lager-2 VAV, geplant ZP-L Verkehr SIA 2024 0,00 0,00

BIO-19+20 Heizung VAV, geplant ZP-L Verkehr SIA 2024 0,00 0,00

BIO-21 Windfang-OG VAV, geplant ZP-L Verkehr SIA 2024 0,00 0,00

BIO-22 Server VAV, geplant ALWAYS_ON 2,60 2,60

BIO-23 Lager Büromat VAV, geplant ZP-L Verkehr SIA 2024 0,14 0,14

BIO-24+25 Foyer-OG VAV, geplant ZP-L Verkehr SIA 2024 1,50 1,50

BIO-24a Aufzug VAV, geplant ZP-L Verkehr SIA 2024 0,56 0,56

BIO-26 Aufenthalt VAV, geplant ZP-P Küche, Teeküche SIA 2024 3,10 3,10

BIO-27-30 Büro-1 VAV, geplant ZP-L Büro SIA 2024 2,50 2,50

BIO-31 Büro-2 VAV, geplant ZP-L Büro SIA 2024 2,50 2,50

BIO-32-33 Büro-3 VAV, geplant ZP-L Büro SIA 2024 2,50 2,50

BIO-34 Büro-4 VAV, geplant ZP-L Büro SIA 2024 2,80 2,80

BIO-35 Labor VAV, geplant ZP-P Laborraum SIA 2024 2,80 2,80

BIO-36 Lager-OG VAV, geplant ZP-L Verkehr SIA 2024 0,00 0,00

BIO-37+38 WC-OG VAV, geplant ZP-L WC SIA 2024 3,40 3,40

BIO-40 Dachraum VAV, geplant ZP-L Verkehr SIA 2024 0,00 0,00

Spezifische Simulationsrandbedingungen
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• Kriterium:
Wurde bei der Ermi  lung der Erträge von PV- 
oder thermischen Solar- Anlagen die Verscha  ung 
einzelner Module berücksich  gt?

Nachweis:    
ja, siehe oben; 
in Horizont der Klimadaten berücksich  gt

• Kriterium:
Wurden verschiedene Nutzungszonen (ggf. mit 
unterschiedlicher Versorgung in der Anlagentech-
nik) angelegt, wie in ÖNORM B 8110-6-1 gefor-
dert, falls Flächengrenzen überschri  en werden?

Nachweis:     
raumweise Nutzungsprofi le

• Kriterium:
Entspricht die Heizwärme- und Warmwasserver-
teilung der umgesetzten Anlagentechnik?

Nachweis:     
zentrale Bereitstellung über Pelletskessel; Verluste 
als Pauschalwerte gem. IDA ICE »good«.

Kommentar:    
DHW-Bedarf: gem. EA-Vorentwurf 4500 kWh/a

• Kriterium:
Wurde der Beleuchtungsenergiebedarf (BelEB) 
mit Default-Werten (LENI-Benchmark-Werten 
gem. ÖNORM H 5059) im OIB Energieausweis 
berücksich  gt oder detailliert eingetragen?

Nachweis:     
raumweiser Beleuchtungslasten inkl. Regelung 
(Betriebszeiten und Tageslichtversorgung)

• Kriterium:
Wurde der Betriebsstrombedarf (BSB) in der »kli-
maak  v« Deklara  on mit Default-Werten oder re-
duziert berücksich  gt?

Nachweis:     
tägliche und wöchentliche Nutzungszeiten gem. 
SIA 2024 (tw. adap  ert) Gerätelasten gem. Gerä-
teliste

Einstellungen zur pauschalen Berücksich  gung von Verlusten.



88 Endbericht Bio-Ins  tut Raumberg-Gumpenstein - Gebäude- und Anlagensimula  on im BIM-Planungsprozess

• Kriterium:
Überprüfung der Verscha  ungsfaktoren c-Werte 
für bewegliche Sonnenschutzeinrichtungen (au-
ßen oder innenliegend) nach DIN EN 13363-1 bei 
der Ermi  lung des außeninduzierten Kühlbedarfs 
und des Kühlendenergiebedarfs: Sind die Fc-Wer-
te plausibel in Hinblick auf die geplanten Verschat-
tungseinrichtungen? S  mmen die Fc-Werte mit 
dem im Energieausweis berücksich  gten g-Wert 
der Verglasungen zusammen? Sind diese Faktoren 
durch Herstellerangaben für die tatsächlich einge-
bauten Verscha  ungseinrichtungen bei Fer  gstel-
lungsdeklara  on belegt? Gibt es darüber hinaus 
eine Foto-Dokumenta  on zu den Verscha  ungs-
einrichtungen?

Nachweis:     
Dachfl ächenfenster:    
elektrochromes Glas mit g-Wert min. 0,03 und 
max. 0,35 in fünf Stufen (0/0,25/0,50/0,75/1,00) 

mit Regelgröße Iglobal [W/m²] <120/180/250/ 
350/>350 bzw Stufe 5 auch bei Tamb >24 °C

PR-Fassade: innenliegende Raff store z = 0,65  
(default IDA ICE)

sons  ge Fenster: außenliegende Raff store  
z = 0,14 (default IDA ICE)

• Kriterium:
Entspricht die Eingabe der Kälteversorgung, -ver-
teilung, -abgabe der tatsächlich umgesetzten An-
lagentechnik?

Nachweis:     
zentrale Bereitstellung über Kältemaschine; Ver-
luste als Pauschalwerte gem. IDA ICE »good«; 
raumweise Fan-Coils im Modell erfasst

Kommentar:    
Anlagenschaltbild siehe folgende Abbildung.

Ausschni   des TGA-Modells.
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• Kriterium:
Je nach TGA-Aussta  ung kann die Überprüfung 
weiterer HKL-Komponenten (zB COP-Werte von 
Wärmepumpenanlagen etc) erforderlich sein.

Nachweis:     
COP angenommen 4,0 (EER) Datenbla   Kältebe-
reitstellung noch nicht verfügbar

ANMERKUNG: Passive Nachtlü  ung im Foyer-Bereich 
(siehe Abschni   »Sommernachtlü  ung «) wurde für die 
Verbrauchsabschätzung nicht berücksich  gt.

Plant (Anlagenmodell):

• Daten für Pumpen, Boiler, Chiller aus Datenblät-
tern übernommen;

• Auslegungswerte (VL, Temp.Diff .) aus Anlagen-
schema übernommen

• PV entsprechend der Angabe von tgaplan und 
Geometrie Gebäudemodell übernommen

Anlagenmodell.
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Gegenüberstellung gekaufter/verkaufter Energie
monatliche Darstellung
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Tageslichtversorgung / Beleuchtung (B.6.1)

Anforderung
»Die primäre Nachweismethode für die Tageslichtver-
sorgung ist eine Tageslichtsimula  on. Die Tageslichtsimu-
la  on wird zur Op  mierung der Tageslichtversorgung in 
Gebäuden eingesetzt. Sie kann u.a. die Tageslichtvertei-
lung untersuchen, die Leuchtdichte, die Effi  zienz von Ver-
scha  ungs- und Lichtlenksystemen und das op  male Zu-
sammenwirken von Kunst- und Tageslicht ermi  eln. Als 
Ergebnisse einer Simula  on sind die Tageslichtverteilung 
(ggf. in fotorealis  scher Darstellung), die Berechnung der 
mi  leren Tageslichtquo  enten und deren Verteilung in ei-
ner Nutzebene von 0,85m sowie die Tageslichtautonomie 
zu ermi  eln.« In der Simula  on sind folgende Aspekte zu 
berücksich  gen:

• Raumgeometrie

• Fixverscha  ungen, Eigenverscha  ung

• Fensteranordnung (inkl. Anteil transparenter Flä-
chen sowie Lich  ransmissions- und Verschmut-
zungsgrad der Verglasung)

• Refl exionseigenscha  en der inneren Raumober-
fl ächen, ggf. auskragender Bauteile

• lichtlenkende Elemente

Spezifi sche Simula  onsrandbedingungen
Für die Ermi  lung des Tageslichtquo  enten wurden fol-
gende spezifi sche Simula  onsrandbedingungen für die 
Simula  on in IDA ICE 4.8 (Rechenkern: Radiance) fest-
gelegt:

• Height above fl oor  0,85 m
• Type of Sky   CIE Overcast Sky
• Controllable shading  none drawn
• Precision    high precision
• Distance from walls  0,10 m
• Resolu  on   0,25 m

Die Bes  mmung der Tageslichtautonomie erfolgte basie-
rend auf der Jahressimula  on unter Berücksich  gung von 
Klimadaten, Sonnenschutz und Raumnutzung. Dazu wur-
de zonenweise die gesamte jährliche Nutzungszeit, die 
jährliche Betriebszeit der Beleuchtung und als Diff erenz 
die Betriebszeit mit Tageslicht ausgewertet.

Ergebnisse
Die folgenden Abbildungen illustrieren die Anforderung 
gem. DIN 5034: bei seitlicher Belichtung sollte der Grenz-
wert D > 0,95 % in halber Raum  efe eingehalten werden. 

Davg tNutz tTL tKTL 

[%] [h] [h] [h]

Bio 03 Saal/Seminarraum 11,22 3.240 1.700 1.540

Bio 05 Schülerraum 14,23 3.240 1.470 1.770

Bio 26 Aufenthaltsraum + Küche MA 5,19 3.240 2.482 758

Bio 27-30 Einzelbüros 7,83 3.240 1.330 1.910

Bio 31 Doppelbüro 7,12 3.240 1.210 2.030

Bio 32-33 Einzelbüros 7,15 3.240 1.200 2.040

Bio 34 Büro Institutsleiter 5,24 3.240 1.160 2.080

Bio 35 Innovationslabor 3,64 3.240 240 3.000

Raumnr. Zonenbezeichnung

Ergebnisübersicht der Tageslichtnutzung

Durchschn. Tageslichtquo  ent Davg‘(V06a, 14.01.2020), gesam-
te jährl. Nutzungszeit tges, Nutzungszeit mit Tageslichtnutzung tTL, 
Nutzungszeit ohne Tageslichtnutzung tKTL (V06b2, 14.01.2020:
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Sommernachtlü  ung

Anforderung
Die natürliche Schwerkra  kühlung oder Querlü  ung 
nachts kann in der Übergangszeit und im Sommer bei 
rich  ger Steuerung deutliche Vorteile gegenüber mecha-
nischen Zu- und Ablu  anlagen durch Wegfall von Ven  -
latorenergie bringen.

Dazu sind folgende Nachweise und Dokumenta  onen zu 
erbringen:

• Grundrisse/Ansichten, Fassadenschni  e, Raum-
buch mit Bodenfl äche und zugehöriger (ggf. auto-
ma  siert öff enbarer) Öff nungsfl äche (Fenster, 
sons  ge), lichte Öff nungsweiten (annäherungs-
weise 85 % der Architekturlichte), Fensteröff -
nungsarten (Plandarstellung), Kippweite bei Kipp-
fenster, Beschreibung und in den Plänen bzw in 
der Gebäudesimula  on Darstellung des Lü  ungs-
konzepts

• Nutzfl ächenaufstellung des gesamten Gebäudes 
gemäß ÖNORM B 1800 und Darstellung, welche 
Bereiche natürlich belü  et werden.

• Dynamische Gebäudesimula  on für alle kri  schen 
Räume (unter den oben beschriebenen Bedingun-
gen)

• Ermi  lung des Anteils der belü  baren Fläche an 
der NF

Die gesamte natürliche belü  bare Fläche des Gebäudes 
wird der gesamten Nutzfl äche (NF) des Gebäudes gegen-
übergestellt. Das Verhältnis der Zahlen drückt den Anteil 
der natürlich belü  baren Fläche im Gebäude aus und 
wird zur Bewertung im »klimaak  v«-Kriterienkatalog he-
rangezogen.

Tageslichtquo  ent (daylight factor) < 1,0 % dar (1. Obergeschoß, 
Schni  ebene 0,80 m; Randbedingungen: CIE Overcast Sky, Sha-
ding none drawn. (Bildquelle: IDA ICE, 2020)):

Tageslichtquo  ent (daylight factor) < 1,0 % dar (Erdgeschoß, 
Schni  ebene 0,80 m; Randbedingungen: CIE Overcast Sky, Sha-
ding none drawn. (Bildquelle: IDA ICE, 2020))
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Spezifi sche Simula  onsrandbedingungen
Folgende spezifi schen Simula  onsrandbedingungen wur-
den getroff en:

• Oberlicht PR-Konstruk  on Windfang

▪ PI temperature AND schedule (Nightvent)

▪ Opening: width 100 %, height 20 %, cd 0,65 
(bezogen auf gesamte PR-Konstruk  on des 
Windfangs)

• Schiebetür Windfang

▪ PI temperature AND schedule (Nightvent)

▪ Opening: width 100 %, height 100 %, cd 0,65

• Oberlicht Dachfl ächenfenster Foyer OG

▪ PI temperature AND schedule (Nightvent)

▪ Opening: width 80 %, height 100 %, cd 0,65

Der Simula  onszeitraum wurde auf 01.05.–30.09 einge-
schränkt (relevant für Sommernachtlü  ung).

Ergebnisse
Der Anteil der mi  els Sommernachtlü  ung kondi  o-
nierten Zonenfl ächen ist in der nachstehenden Tabelle 
dokumen  ert. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um 
Flächenangaben gem. ÖNORM B 1800, sondern um die 
äquivalenten Zonenfl ächen, wie sie in der thermischen 
Gebäude- und Anlagensimula  on modelliert wurden.  
Dementsprechend beträgt der gesamte Flächenanteil 
24,5 %.

In der Tabelle sind auch die maximalen Lu  temperaturen 
und opera  ven Temperaturen der betroff enen Zonen an-
geführt. Dementsprechend beträgt im Foyer die Lu  tem-
peratur max. 25,0 °C. Die Anforderungen nach DIN EN 
15251 für nicht gekühlte Räume sind dementsprechend 
erfüllt (Kategorie III).

Die maximalen Temperaturen des Windfangs sind hier 
nicht repräsenta  v: Dieser erfüllt bes  mmungsgemäß die 
Funk  on eines Puff erraums ohne wesentliche Anforde-
rungen an den thermischen Komfort.

Die hier beschriebenen Ergebnisse erläutern das Poten-
zial der Sommernachtlü  ung für die festgelegten Flächen 
im vorliegenden Objekt. Um dieses Potenzial auch nutzen 
zu können, ist im Zuge der weiteren Planung und des Ge-
bäudebetriebs sicherzustellen, dass entsprechende und 
notwendige organisatorische, bautechnische und sicher-
heitstechnische Maßnahmen getroff en werden.

Davg Anteil θair,max

[%] [-]

Bio 01 Windfang EG 10,3 0,011 —

Bio 02 Foyer EG 113,6 0,126 25,02

Bio 24 Foyer OG 96,9 0,108 24,69

Total 220,8 0,245 —

Gesamtgebäude
(ohne Dachraum)

900,6

Sommernachtlüftung

Raumnr. Zonenbez.

Zeitlicher Verlauf der Sommernachtslü  ung.
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Thermischer Komfort im Sommer

Spezifi sche Simula  onsrandbedingungen
Die Berechnung der raumweisen Kühllasten des Gebäu-
des erfolgen mit den nachfolgend angeführten Klima-
randbedingungen für den Auslegungsfall (»design data 
day «) Sonnenschutz: Sonnenschutzelemente werden für 
zonenweise Kühllasten als ak  viert berücksich  gt.

Nutzungsannahmen:

• Gerätelasten: gem. Geräteliste (übermi  elt am 
13.01.2020); als maßgebend wurden die Bedarfs-
werte (kWh/a) angesehen; diese wurden mit nor-
ma  v vorgegeben Gleichzei  gkeitswerten (Tages-
verlauf, Wochenverlauf; siehe »Gerätezeitpläne« 
verknüp  )

• Gerätezeitpläne: gem. SIA 2024

• Personen: gem. Raumbuch Haustechnik

• Personenzeitpläne: gem. SIA 2024

• Beleuchtung: gem. Raumbuch Haustechnik (über-
mi  elt am 18.12.2019)

• Alle Wärmelasten wurden im Auslegungsfall mit 
25 % Reserve in die Kühllastrechnung übernom-
men.

Vergleich Foyer EG und Foyer OG 
anhand maximaler Lufttemperaturen

Auslegungsdaten (Winter, Sommer) gem. ASHRAE 2013 für den 
Standort Aigen im Ennstal (111570)
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Ergebnisse
Die Untersuchung von zonenweiser Kühlleistung und 
Nutzkältebedarf ergibt folgende Ergebnisse (Übersicht 
zonenweise Kühllasten (V06b1/14.01.2020, heat remo-
ved, W) und Nutzkältebedarf (V06b2/14.01.2020, co-
oling = zone cooling + AHU cooling, kWh))

Fläche zonenweise Kühllast Nutzkältebedarf 

[m²] [W] [kWh]

Bio 03 Saal/Seminarraum 105,0 5921 —

Bio 04 Küche 16,0 1085 —

Bio 05 Schülerraum 33,2 2104 —

Bio 26 Aufenthatlsraum + Küche MA 33,3 2048 —

Bio 27-30 Einzelbüros 64,7 974 —

Bio 31 Doppelbüro 31,8 453 —

Bio 32-33 Einzelbüros 32,0 464 —

Bio 34 Büro Institutsleiter 37,0 467 —

Bio 35 Innovationslabor 25,5 444 —

22.45 kW 12466 kWh

Raumnr. Zonenbezeichnung

Thermischer Komfort im Sommer
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7.5 Anhang

Nachfolgend werden die Eingabedaten der Simula  on 
aufgeführt.

• Kesseldatenbla  
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Project Building

Model floor area 1.026,1 m²

Customer Model volume 2.714,2 m³

Created by Markus Gratzl Model ground area 556,2 m²

Location Liezen (Aigen im Ennstal)_111570 (ASHRAE 2013) Model envelope area 1.828,9 m²

Climate file AUT_AIGEN-IM-ENNSTAL_MOARHOF Window/Envelope 9,5 %

Case G196-19E_V07 Average U-value 0,1802 W/(m²K)

Simulated 10.03.2020 15:11:37 Envelope area per Volume 0,6738 m²/m³

Eingabedaten Simula on  ̶  Allgemein Angaben

Eingabedaten Simula on  ̶  Lu wechselrate

Wind driven infilitration airflow rate

453 l/s │ n50 = 0,50 h-1 (at 50 Pa)

Eingabedaten Simula on  ̶  Warmwasserbed.

DHW use Total

[kWh/year] [l/s]

4.548 0,002

Länge Fläche Total

[m] [m²] [W/(m.K)] [W/(m².K)] [W/K]

Außenwand / Innendecke 63,07 — 0,005 — 0,315

Außenwand / Innenwand 70,30 — 0,005 — 0,352

Außenwand / Außenwand 33,39 — 0,060 — 2,004

Außenfenster Perimeter 292,69 — 0,020 — 5,854

Außentüren Perimeter 0,00 — 0,000 — 0,000

Dach / Außenwände 180,68 — 0,070 — 12,648

Außendecke / Außenwände 169,27 — 0,070 — 11,849

Balkone / Außenwände 0,00 — 0,000 — 0,000

Außendecke / Innenwände 25,11 — 0,005 — 0,126

Dach / Innenwände 247,43 — 0,005 — 1,237

Außenwände, Innenecke 11,59 — -0,050 — -0,580

Dach / Außenwände, Innenecke 46,57 — -0,009 — -0,464

Außendecke / Außenwände, Innenecke 15,96 — -0,022 — -0,357

Gesamte Gebäudehülle (inkl. Dach und Bodenplatte) — 1804,85 — 0,000 0,000

Extra Verluste — — — — -1,534

Total — — — — 31,449

durch. Wärmeleitfähigkeit

Eingabedaten Simula on  ̶  Wärmebrücken
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Fläche U-Wert U.A Anteil

[m²] [W/(m²K)] [W/K] [%]

Wände oberirdisch 410,40 0,14 56,77 17,23

W02_EWu 9,72 0,23 2,27 0,69

W09_AW 49,85 0,24 11,99 3,64

W01_EWu 160,98 0,13 20,94 6,35

W04_AWh 189,86 0,11 21,57 6,54

Wände unterirdisch 0,00 0,00 0,00 0,00

Dach 618,34 0,10 60,55 18,37

D07a_AD 15,89 0,08 1,32 0,40

D07_AD 147,80 0,08 12,49 3,79

D06_AD 151,94 0,12 18,08 5,49

D09_AD 302,70 0,09 28,66 8,70

Decken erdberührt 556,17 0,06 34,36 10,43

D01_EBu 556,17 0,06 34,36 10,43

Decken gegen Außenluft 70,28 0,08 5,63 1,71

D05_DDh 70,28 0,08 5,63 1,71

Fenster 173,73 0,81 140,79 42,72

Pilkington Optitherm S3 (4S(3)-15Ar-4-15Ar-S(3)4) 76,10 0,81 61,38 18,62

Saint-Gobain T4-12 m. COOL-LITE SKN 174+ar+PLANITHERM 97,63 0,81 79,42 24,10

Türen 0,00 0,00 0,00 0,00

Wärmebrücken 31,45 9,54

Total 1828,90 0,18 329,55 100,00

Eingabedaten Simula on  ̶  Gebäudehülle

Pressure head 
supply/exhaust

Fan efficiency 
supply/exhaust System SFP Heat exchanger temp. Ratio/

min exhaust temp.
[Pa/Pa] [-/-] [kW/(m³/s)] [-/C]

966,80/827,4 0,75/0,75 1,29/1,11 0,80/1,00

Eingabedaten Simula on  ̶  Lü ungsgerät
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Fläche Ug Uf Uw U.A g

[m²] [W/(m².K)] [W/(m².K)] [W/(m².K)] [W/K] [-]

ONOE 37,83 0,60 1,35 0,85 31,99 0,49

SSO 92,53 0,69 1,24 0,80 74,46 0,39

WSW 24,32 0,60 1,21 0,77 18,72 0,49

NNW 19,05 0,67 1,26 0,82 15,63 0,42

Total 173,73 0,66 1,27 0,81 140,79 0,42

Eingabedaten Simula on  ̶  Fenster

Belegungszonen

Geplanter Name

ZP-P Küche 4,23

ZP-P Schulzimmer SIA 2024 8,76

ZP-P Küche, Teeküche SIA 2024 8,79

ZP-P Laborraum SIA 2024 6,75

ZP-P Vorstellungsraum 27,74

ZP-P Büro SIA 2024 43,74

Anteil

[%]

Beleuchtungszonen

Geplanter Name

ZP-L Küche 1,56

ZP-L Schulzimmer SIA 2024 3,23

ZP-L WC SIA 2024 7,03

ZP-L Küche, Teeküche SIA 2024 3,24

ZP-L Laborraum SIA 2024 2,49

ZP-L Vorstellungsraum 10,23

ALWAYS_OFF 32,69

ZP-L Büro SIA 2024 16,14

ZP-L Verkehr SIA 2024 23,39

Anteil

[%]

Ausrüstungszonen

Geplanter Name

ZP-G Küche 1,98

ZP-G Schulzimmer SIA 2024 4,11

ZP-G WC, Bad, Dusche 8,93

ZP-G Büro SIA 2024 14,07

ZP-G WC_MOAR 1,60

ZP-G Küche, Teeküche SIA 2024 4,12

ZP-G Laborraum SIA 2024 3,16

ZP-G Vorstellungsraum 13,00

ALWAYS_ON 28,52

ZP-G Büro SIA 2024 20,51

Anteil

[%]

Temperaturregelungszonen

Sollwert Max/Min

— / 22,00 7,03

26,00 / 18 0,83

26,00 / 20 22,08

— / -15 12,24

26,00 / 22 35,33

— / 18 22,49

Anteil

[%]
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8 
BIM im Facility 
Management

Autor:
Mikis Waschl (caFM Engineering GmbH)

Edi  ert von den Herausgebern
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Der überwiegende Teil der Lebenszykluskosten (70 %) ei-
ner Immobilie en  allen auf die Nutzungsphase. Gleichzeit 
werden in dieser Phase nur 5 % Daten genutzt, in der Pla-
nung sind es beispielsweise 70 % (Pfi tzer et al., 2019). Das 
heißt: 70 % der Lebenszykluskosten werden mit nur 5 % 
der Daten gemanagt. Fehlende digitale Geschä  smodel-
le, ein geringer digitaler Reifegrad und unterschiedliche 
Datenstandards entlang der gesamten Wertschöpfungs-
ke  e sind heute die größten Hemmnisse für die Imple-
men  erung neuer Technologien und für die Realisierung 
digitaler Op  mierungspotenziale in der Nutzungsphase 
von Immobilien. 

Ein wesentlicher Anwendungsfall der Methodik BIM ist 
die bedarfsgerechte Übergabe der Daten an das Facility 
Management, in der Regel als „BIM2FIM“ bezeichnet. 
Dieser Anwendungsfall muss dabei in viele Sub-Anwen-
dungsfälle unterschieden werden, die sich im Wesentli-
chen aus den einzelnen FM-Prozessen zusammensetzen. 
Exemplarisch können hier das Instandhaltungs-, Energie- 
und Reinigungsmanagement oder auch die Kostenpro-
gnose und -verfolgung sowie das Flächenmanagement 
erwähnt werden. Eine gesamtheitliche Aufl istung der 
möglichen FM-Prozesse kann beispielsweise der Richt-
linie GEFMA 100-2 (German Facility Management As-
socia  on) entnommen werden, oder auch der ÖNORM 
B 1801-2. 

8.1 Digitalisierung im Facility Management

Verglichen mit anderen Branchen und Industrien weist 
das Facility Management (FM) heute einen rela  v gerin-
gen digitalen Reifegrad auf. Das begründet sich insbeson-
dere durch die geringe Anerkennung der Leistungen und 
der Tragweite des Facility Managements (Auswirkungen 
auf Lebenszykluskosten, Anlagenlebensdauern, Energie-
bilanz, Mitarbeiterproduk  vität etc). Zusätzlich überwiegt 
der Preis- über den Qualitätswe  bewerb. Durchgängi-
ge Standards fehlen im Bereich der Leistungsbeschrei-
bungen, aber auch bei den Datenstrukturen, sowohl der 
Stamm- als auch der Bewegungs- und Prozessdaten. Dies 
zeigt sich auch bei Entwicklungen in neuen Technologien. 
Nur ein Prozent der herausragenden deutschen Startups 
im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) ist in der Im-
mobilienwirtscha   ak  v. Gleichzei  g wird KI als eine der 
wich  gsten Technologien gesehen, an denen die Mensch-
heit arbeitet (Evana AG, 2021). Die deutsche Bundesre-
gierung geht davon aus, dass künstliche Intelligenz „am 
wirtscha  lichen Wachstum in nahezu allen Bereichen in 
den kommenden Jahren eine entscheidende Rolle spielen 
wird“ (Bundesministerium für Finanzen, 2020).

Neben der KI werden auch Sensorik bzw IoT (Internet of 
Things) die tradi  onellen FM-Prozesse kün  ig massiv be-
einfl ussen. Bisher erfolgte die Leistungsplanung nicht be-

darfsgerecht – beispielsweise im Bereich des Reinigungs-
managements und des Instandhaltungsmanagements. 
Leistungen wurden unabhängig vom tatsächlichen Be-
darf, der Nutzungsintensität, des Abnutzungsvorrats oder 
des Instandhaltungsstatus nach starren Intervallen und 
Leistungsbeschreibungen erbracht. Dies war und ist in 
vielen Fällen technisch und wirtscha  lich nicht effi  zient. 
Gemessene (Sensorik, IoT) und interpre  erte (KI) Daten 
werden hier in den nächsten Jahren ein wesentlicher Dis-
rup  ons- und Op  mierungshebel sein. Die Basis hierfür 
bildet in beiden Fällen jeweils eine belastbare, gepfl egte 
und off ene Datengrundlage, wie sie beispielsweise durch 
die Methodik BIM und off ene Formate wie IFC zur Verfü-
gung gestellt werden kann. Auch aus diesem Grund setzte 
dieses Projekt auf openBIM (BIM mit off enen Formaten). 
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8.2 Potenzial von BIM für das Facility Management

Die Facility-Management-Kosten (bzw die Kosten der 
Objektbewirtscha  ung) werden häufi g als ein Kosten-
block zusammengefasst. Bei genauerer Betrachtung 
dieser Kosten sind aber unterhalb der Oberfl äche ver-
meidbare Kosten in signifi kantem Umfang zu erkennen 
(ähnlich einem Eisberg). 

In Studien, Richtlinien und Umfragen gibt es zahlreiche 
Ansätze, diese Kosten grei  ar zu machen:

• Facility Manager/innen berichten, dass sie über 
20 % ihrer Arbeitszeit mit der Suche nach Informa-
 onen verbringen (Anlagenbeschreibungen, tech-

nische Daten, Wartungsberichte etc). Die GEFMA 
beschreibt in ihrer Richtlinie GEFMA 460, dass 
dieser Aufwand um bis zu 70 % reduziert werden 
könnte. 

• Ebenfalls in GEFMA 460 wird von einer möglichen 
Op  mierung des Gewährleistungsmanagement in 
Höhe von bis zu 5 % der Inves   onskosten ge-
sprochen.

• Aufwände für die Ermi  lung von Massen im Zuge 
von Vergaben von Facility Services können um bis 
zu 70 % reduziert werden – bei steigender Daten-
qualität.

• Vermeidbare  Anfahrten durch fehlende Informa-
 onen können reduziert werden.

• Der Aufwand für die Datenerfassung und Au  e-
reitung wird massiv reduziert, beispielsweise bei 
der Inventur oder bei der Erstellung von Wertgut-
achten.

Die fehlende Verfügbarkeit von Daten und Informa  onen 
ist dem Informa  onsverlust in der Übergabe von der Er-
richtungs- in die Betriebsphase geschuldet. Unterschied-
liche Tools, Formate, Interessen, Anforderungen und 
Projektbeteiligte haben bisweilen eine geordnete Daten-
übergabe verhindert. 

Für alle diese Problemstellungen und die daraus entste-
henden vermeidbaren Betriebs- und Folgekosten leistet 

die Methodik BIM und die daraus entstehenden Möglich-
keiten zur Digitalisierung Abhilfe. Die wesentlichen Vor-
teile der Methodik BIM für das Facility Management kön-
nen in vier Kategorien zusammengefasst werden:

• Daten sind abru  ar    
Informa  onen aus dem digitalen Zwilling sind im-
mer und von überall zugänglich. Die Abhängigkeit 
von Plänen, Funk  onalbeschreibungen, Detail-
zeichnungen etc wird somit erheblich reduziert.

• Daten sind belastbar   
Die Informa  onen im digitalen Gebäudemodell 
geben immer den aktuellen Projektstand wieder. 
Ist etwas im digitalen Zwilling enthalten, dann 
kann man sich auf diese Informa  on verlassen und 
auf Basis dessen planen.

• Daten sind erweiterbar    
In einem digitalen Gebäudemodell können unend-
lich viele Informa  onen enthalten sein. O  mals 
reicht auch nur der Verweis auf Informa  onen in 
externen Datenbanken. 

• Daten sind teilbar    
Das digitale Gebäudemodell kann allen Projekt-
partnern Informa  onen zur Verfügung stellen. 
Manuelle Verteilungen en  allen.

Digitale Gebäudemodelle als zentrale Datenspeicher bieten dem 
Facility Management vielfäl  ge Vorteile
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8.3 Vorgehensweise

Nachfolgender Workfl ow ist anzustreben, um den Nutzen 
der Methodik BIM für das Facility Management zu reali-
sieren:

1. Immobilien- und FM-Strategie kennen
Aus der Immobilien- und FM-Strategie geht hervor, wel-
che Ziele (harte, also messbare Ziele genauso wie weiche, 
also qualita  ve Ziele) im Rahmen der Objektnutzung und 
-bewirtscha  ung erreicht werden müssen. Sie sind die 
Basis für die Entwicklung der aus facilitärer Sicht relevan-
ten und erforderlichen Prozesse. 

2. Use-Cases (Anwendungsfälle) defi nieren
Nicht alle Prozesse müssen auch digitalisiert werden. Es 
wird empfohlen, nur wertschöpfende Prozesse zu digita-
lisieren und auch dabei eine Kosten-Nutzen-Evaluierung 
durchzuführen. Auf Basis der zu digitalisierenden Prozes-
se können nun für jeden Prozess einzelne Anforderungen 
an Daten festgelegt werden. So werden beispielsweise 
für das Reinigungsmanagement hauptsächlich Flächenda-
ten (Böden, Fenster und sons  ge Oberfl ächeninforma  o-
nen) benö  gt, für das Wartungsmanagement hauptsäch-
lich Anlagendaten (Leistungs- und Gewährleistungsdaten, 
technische Daten etc) und für das Energiemanagement 
hauptsächlich Verbrauchs- und Zählerdaten. 

3. Rechtzei  g Anforderungen defi nieren
Jeder Prozess trägt also unterschiedliche Data-Require-
ments (Anforderungen) in sich. Diese Daten sind zu einem 
gesamtheitlichen Anforderungsprofi l zusammenzuführen, 
sowohl in alphanumerischer Sicht (LOI) als auch in geo-
metrischer Sicht (LOG).

Aus facilitärer Sicht wird es zusätzlich erforderlich sein, 
hierarchische, funk  onsbezogene Anlagenbäume zu er-
stellen. Diese verfügen über eine entsprechende logische 
Anlagencodierung – das sog Anlagenkennzeichnungs-
system, zum Beispiel in Anlehnung an die DIN 6779-12. 
Ebenfalls aus facilitärer Sicht erforderlich ist eine Anla-
genbeschilderung vor Ort, zumindest mit QR-Codes oder 

RFID (Radio-frequency iden  fi ca  on). Diese ermöglichen 
eine maschinenlesbare Verbindung zwischen dem phy-
sischen Element vor Ort und dem digitalen Abbild. Auch 
Vorgaben für die Erstellung der Projektdokumenta  on 
und deren Verbindung in das Modell erweisen sich als ef-
fi zient. 

Die Gesamtheit der Anforderungen ist in den BIA (Betrei-
ber-Informa  ons-Anforderungen) zu Beginn der Planung 
an das Projek  eam zu übergeben und wird verbindlicher 
Vertragsbestandteil aller Planungs- und Errichtungsfi r-
men, damit die Übergabe der Daten in der für das FM 
geschuldeten Qualität sichergestellt werden kann.

4. Laufende Kontrolle
Eine laufende, bausynchrone Begleitung, ähnlich einer 
örtlichen Bauaufsicht, ist auch für den Leistungsbereich 
(digitale) Bauwerksdokumenta  on erforderlich. Test- und 
Qualitätssicherungsläufe in den frühen Projektphasen 
vermindern das Risiko von unerwünschten Interpreta  o-
nen, Missverständnissen oder einer zu späten Behand-
lung der Thema  k. Ein zusätzlicher Ha  rücklass oder 
eine Pönalisierung dieses Leistungsbereichs sind über-
dies denkbare Maßnahmen, gegebenenfalls gekoppelt an 
die Verweigerung der Abnahme. Von großer Bedeutung 
ist insbesondere die Defi ni  on einer zentralen Stelle, die 
die Zusammenführung der unterschiedlichen Gewerke 
koordiniert. Dies betri    dabei sowohl die grafi schen/
geometrischen Informa  onen, als auch die Anlagen- und 
Inventarlisten auf Basis der zur Anwendung kommenden 
AKS-Struktur (Anlagenkennzeichnungssystem). Sie ist 
eine zentrale Voraussetzung für einen effi  zienten Ge-
bäudebetrieb, der durch digitale Werkzeuge unterstützt 
wird.  

Bestandteile dieses Arbeitsschri  s sind auch das Anbrin-
gen der QR-Codes vor Ort sowie die Kontrolle der voll-
ständigen Eingabe der Anlageninforma  onen bzw -merk-
male durch die Errichtungsfi rmen. 
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5. Übernahme in ein CAFM-Tool (oder vergleichbar)
Wenn die Arbeitsschri  e 1. bis 4. vollständig und mangel-
frei erfolgt sind, ist der Datentransfer in eine Gebäude-
management-So  ware (zum Beispiel CAFM) mit wenigen 
Klicks durchführbar. Es ist von essenzieller Bedeutung für 

die Digitalisierung des Gebäudebetriebs, dass in diesem 
Arbeitsschri   auch die Fragen der Datenpfl ege und -war-
tung beantwortet werden sowie die Anreicherung der 
Stamm- um Prozessdaten festgelegt wird.

8.4 Umsetzung im Projekt

BIM2FIM – Übernahme und Anreicherung des 
Modells aus der Errichtung

• Raumbuch     
Alphanumerische Abbildung des Raumbuchs, 
Übernahme über .csv oder .ifc

• BIM-Modell    
Grafi sche Abbildung des Modells, Übernahme 
über .ifc     
Verbindung zur Alphanumerik über AKS Struktur 
und BIM GUID

• Anlagenschema    
Grafi sche Abbildung der Schemata, Übernahme 
über .dwg     
Verbindung zur Alphanumerik sowie ins Modell 
über AKS Struktur

• Grundriss     
Grafi sche Abbildung der Grundrisse, Übernah-
me über .dwg    
Verbindung zur Alphanumerik sowie ins Modell 
über AKS Struktur

1

2

3

4

1

6

2 3 4

5

7
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• Merkmale     
Alphanumerische Abbildung der Anlageninforma-
 onen / Merkmale    

Übernahme über .ifc, Ergänzung der Eingaben 
über Webportal des CAFM  

• AKS Baum     
Anlagenbaum nach AKS Struktur (hierarchisch, 
funk  onell), Erstellung über So  ware „AKS But-
ler“ (Bestandteil der CAFM So  ware REDi4, www.
redi4.at, Modul für die bausynchrone Datenerfas-
sung)

• Verknüpfung in weitere CAFM Module
Die Stammdaten werden mit den Prozessdaten in 
weiteren CAFM Modulen verbunden. Nach Selek-
 on eines Elements ist also neben der grafi schen 

Verortung und den alphanumerischen Informa-
 onen (AKS Code, Merkmale) auch zu erkennen, 

welche Tickets (Instandhaltung, Reinigung, etc) 
und Dokumente einem Element zugeordnet sind. 

BIM2QR – Verbindung zwischen dem Modell und 
den physischen Komponenten
Die Verbindung zwischen dem digitalen Gebäudemodell 
und dem CAFM-System erfolgt über den QR-Code. 

Einen QR-Code erhalten vor Ort alle Elemente, die mit 
einem AKS-Code ausgesta  et wurden und somit aus fa-
cilitärer Sicht entweder wartungs-, behördlich-, oder si-
cherheitsrelevant sind. Dieser Code kann mit der mobilen 
Applika  on der CAFM-So  ware ausgelesen werden und 
gibt der Anwenderin/dem Anwender sofort wesentliche 
Informa  onen, zB 

• Welches Element wurde gescannt?

• Ansicht des Elements in geometrischen/grafi -
schen Lagen im Modell, Grundriss oder Schema 

• Ansicht der alphanumerischen Informa  onen des 
Modells (A  ribute, Merkmale, Anlagendaten)

• Lebenslauf des Elements (erledigte Wartungen, 
Störungen etc)

• Gewährleistungsinforma  onen des Elements

• Off ene und geplante Tä  gkeiten für dieses Ele-
ment

• Verknüp  e Dokumente
Tä  gkeiten, Dokumenten, Erledigungsvorschau im BIM-basier-
ten CAFM

5

6

7
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Weitere mögliche Anwendungsfälle CAFM
Kün  ig wird das CAFM-Tool auf Basis des BIM-Modells 
bausynchron mit Daten befüllt. Dann kann dieses CAFM-
Tool für Prozesse insbesondere im Bereich des techni-
schen Gebäudemanagements (Inspek  on, Wartung, Stö-
rung und behördliche Prüfpfl ichten) eingesetzt werden. 
Die Datenpfl ege erfolgt direkt im webbasierenden Tool, 
auch Dienstleistende und Liefernde werden eingebun-
den. 

Ein weiterer, zentraler Anwendungsfall ist das Flächen-
management inkl. der Ressourcenverwaltung. 

QR-Code eines Puff erspeichers zur CAFM-Erfassung.
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OI3 LCA EPD OI3 LCA

EPD OI3 LCA EPD OI3CA

OI3 LCA EPD OI3 LCA

EPD OI3 LCA EPD OI3CA

EPD OI3 LCA EPD OI3CA

OI3 LCA EPD OI3 LCA

EPD OI3 LCA EPD OI3CA

OI3 LCA EPD OI3 LCA

EPD OI3 LCA EPD OI3CA

OI3 LCA EPD OI3 LCA

EPD OI3 LCA EPD OI3CA

OI3 LCA EPD OI3 LCA

EPD OI3 LCA EPD OI3CA

OI3 LCA EPD OI3 LCA

EPD OI3 LCA EPD OI3CA

OI3 LCA EPD OI3 LCA

EPD OI3 LCA EPD OI3CA

OI3 LCA EPD OI3 LCA

EEPPDD OOII33 LLCCAA EEPPDD OOII33CCAA
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zu kreislauff ähigen 
Baustoff en und BIM
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„Die Kreislaufwirtscha   ist ein Modell der Produk  on und 
des Verbrauchs, bei dem bestehende Materialien und Pro-
dukte so lange wie möglich geteilt, geleast, wiederverwendet, 
repariert, aufgearbeitet und recycelt werden. Auf diese Weise 
wird der Lebenszyklus der Produkte verlängert.

In der Praxis bedeutet dies, dass Abfälle auf ein Minimum 
reduziert werden. Nachdem ein Produkt das Ende seiner Le-
bensdauer erreicht hat, verbleiben die Ressourcen und Ma-
terialien so weit wie möglich in der Wirtscha  . Sie werden 
also immer wieder produk  v weiterverwendet, um weiterhin 
Wertschöpfung zu generieren.“ (Europäisches Parlament, 
2015)

9.1 Mo  va  on

Lange war die Steigerung der Energieeffi  zienz von Ge-
bäuden im Fokus des Klimaschutzes. Mit zunehmender 
Energieeffi  zienz werden aber auch die im Gebäude ver-
bauten Bauprodukte immer relevanter. Laut Ak  onsplan 
für die Kreislaufwirtscha   der Europäischen Kommission 
(COM(2020) 98)

• ist die gebaute Umwelt für etwa 50 % der gesam-
ten Rohstoff gewinnung in der EU verantwortlich,

• verursacht das Baugewerbe über 35 % des gesam-
ten Abfallau  ommens,

• wird der Anteil aus der Herstellung von Baupro-
dukten auf 5 bis 12 % der gesamten na  onalen 
Treibhausgasemissionen geschätzt sowie

• könnten mit einer höheren Materialeffi  zienz 80 % 
dieser Emissionen eingespart werden.

Bauprodukte spielen also eine wesentliche Rolle im Kli-
maschutz und in der Kreislaufwirtscha  .

Maßnahmen in diesen Bereichen gehen häufi g Hand in 
Hand. Es kann aber auch zu gegenläufi gen Eff ekten kom-
men. Dämmmaßnahmen zur Steigerung der Energieeffi  zi-
enz, können den Rückbau von Gebäuden erschweren. Die 
verbauten Dämmstoff e können Schadstoff e enthalten, 
wie zB das verbotene Flammschutzmi  el Hexabromcyc-
lododecan (HBCD), welches entweder vor dem Recycling 
aus dem Dämmstoff  herausgetrennt werden muss oder 
ein Recyclingverbot zur Folge hat. Umgekehrt können 
Materialien, wie zB Metalle, sehr gut recyclierbar sein und 
dennoch hohe Treibhausgasemissionen bei der Herstel-
lung verursachen. Aus diesem Grund ist es wich  g, immer 
beide Schutzziele im Auge zu behalten.

Unter kreislauff ähigen Baustoff en werden im vorliegen-
den Beitrag daher Produkte verstanden, welche einen 
op  malen Beitrag zur Kreislaufwirtscha   und zum Klima-
schutz liefern sowie keine Schadstoff e in die Umwelt oder 
die Raumlu   abgeben.

Die BIM-Methode kann eine wertvolle Unterstützung bei 
der Planung kreislauff ähiger Gebäude bieten. Über einen 
effi  zienten Datenaustausch kann sie bei der Produktwahl 
in der Planungs- und Ausführungsphase unterstützen. Je 
früher im Planungsprozess ökologische Bewertungen und 
Op  mierungen angesetzt werden, desto größer ist das 
Verbesserungspotenzial, da in frühen Planungsphasen 
wesentliche Entscheidungen zu Bauweise, Materialien, 
etc getroff en werden. Für den verwertungsorien  erten 
Rückbau am Lebensende des Gebäudes („Urban Mining“) 
ist eine Dokumenta  on der verbauten Materialien (Pro-
duktname, Einbauort, Menge, Inhaltsstoff e, Herkun  ) es-
senziell. Diese Informa  onen erleichtern die Schad- und 
Störstoff erkundung, erlauben eine detailgenaue kosten-
effi  ziente Planung des Rückbaus und unterstützen die 
bestmögliche Verwertung der Baumaterialien. Die Doku-
menta  on unterstützt außerdem bei der Instandhaltung 
und Instandsetzung von Gebäudeteilen.

Um kreislauff ähige Baustoff e beschaff en zu können, müs-
sen die Anwender/innen Anforderungen formulieren, 
welche die Kreislauff ähigkeit, die Schadstoff freiheit und 
die Klimaschutztauglichkeit beschreiben. Zudem benö  -
gen sie Produktdaten, um die Einhaltung der Anforderun-
gen prüfen zu können. Darauf wird in diesem Kapitel der 
Fokus gelegt.
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Die unterschiedlichen ökologischen Aspekte von kreis-
lauff ähigen Baustoff en – Klimaschutz, Schadstoff freiheit, 
Kreislauff ähigkeit – werden von verschiedenen ökologi-
schen Methoden unterschiedlich erfasst und bewertet. 
Dieses Kapitel gibt zunächst einen Überblick über die 
wich  gsten Grundlagen zur ökologischen Bewertung von 
Baustoff en. Die meisten Methoden sind nicht oder (noch) 
nicht ausreichend harmonisiert. Die Methoden werden 
gemeinsam mit den Kommunika  onsformaten (Umwelt-
produktdeklara  onen, Umweltzeichen) beschrieben. 

Eine wich  ge Quelle für ökologische Produk  nforma-
 onen ist die online-Pla   orm www.baubook.at, welche 

anschließend vorgestellt wird. Abschließend wird der 
Status quo in Österreich dargestellt. Vieles ist hier erst 
in Entwicklung oder in Erprobung, die Erarbeitung von 
Standards schreitet aber zügig voran, sodass in wenigen 
Jahren mit einer Etablierung von ökologischen Bewertun-
gen in BIM gerechnet werden kann. 

9.2 Ökobilanzen und Umweltproduktdeklara  onen (EPD)

Methode und europäische Standards
Die Ökobilanz ist eine Methode zur quan  ta  ven Ab-
schätzung der mit einem Produkt verbundenen Umwelt-
aspekte und produktspezifi schen „potenziellen Umwelt-
wirkungen“ (ISO 14040). Da Ökobilanzen grundsätzlich 
auf die Bewertung des gesamten Lebenszyklus abzielen, 
werden sie auch als Lebenszyklusanalyse (Life Cycle As-
sessment, kurz LCA) bezeichnet.

Bei der Ökobilanz erfolgt eine systema  sche Erfassung 
der Stoff - und Energieströme aus dem und in das System 
(Inputs und Outputs). Bei der Auswertung werden diese 
aggregiert oder es werden ihnen zuvor Wirkungen zu-
geordnet und dann aggregiert. Ergebnisse sind Indikato-
ren wie zum Beispiel der Beitrag zur globalen Klimaer-
wärmung (GWP) oder der Bedarf an nicht erneuerbaren 
Energieträgern (PENRT).

Die Ergebnisse der Ökobilanz werden meist über Um-
weltproduktdeklara  onen (EPDs) in Form von PDF-Do-
kumenten veröff entlicht. Die EPDs enthalten die wich-
 gsten methodischen Annahmen und Tabellen mit den 

Ökobilanz-Indikatoren. Sons  ge Angaben zum Produkt 
(zB technische Eigenscha  en) oder sons  ge umweltre-
levanten Informa  onen sind meist auf das Wesentliche 
beschränkt und nicht standardisiert.

Für Baustoff e stellt die EN 15804 die methodische Basis 
für die Berechnung von Ökobilanzen und die Herausgabe 

von EPDs dar. Auf Gebäudeebene regelt die EN 15978 
die Anwendung von Ökobilanzen und EPDs. Im Baube-
reich bisher von untergeordneter Bedeutung ist der von 
der Europäischen Kommission parallel entwickelte Pro-
duct Environmental Footprint (PEF), weshalb auf diesen 
im vorliegenden Beitrag nicht weiter eingegangen wird. 
Die Methoden für EPDs und PEF wurden 2019 im Amen-
dement A2 zur EN 15804 weitgehend harmonisiert, so-
dass nun die Indikatoren in der EPD in den PEF umge-
rechnet werden können. Die entsprechende Anpassung 
der EN 15978 (Gebäudeebene) ist in Arbeit. 

Oekoindex OI3
In den österreichischen Gebäudebewertungssystemen 
„»klimaak  v« Bauen & Sanieren“, „Total Quality Building“ 
(TQB), IBO ÖKOPASS und Vorarlberger Kommunalge-
bäudeausweis wird für die Bewertung der Ökobilanz-
indikatoren der Oekoindex OI3 herangezogen. Der OI3 
ist eine aggregierte Kennzahl, die sich aus den folgenden 
drei Ökobilanz-Indikatoren zusammensetzt: Bedarf an 
nicht erneuerbaren Energieträgern (PENRT), Globales 
Erwärmungspotenzial (GWP) und Beitrag zur Versaue-
rung (AP). In der ursprünglichen Form des OI3 werden 
die Herstellungsphase (A1–A3) und der Ersatz von Bau-
materialien während der Nutzungsphase (B4) bewertet. 
2018 wurde das OI3 Konzept um die Entsorgungsphase 
(C1–C4) erweitert. Die Entsorgungsphase kann in den 
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Energieausweis-Programmen, die für die Berechnung des 
OI3 hauptsächlich herangezogen werden, aktuell noch 
nicht berechnet werden. Im „eco2so   Ökobilanzrechner 
für Gebäude“ der baubook-Pla   orm kann die Entsor-
gungsphase berechnet werden. Die Methode entspricht 
aber nicht der EN 15804, da diese noch deutliche metho-
dische Schwächen aufweist (siehe Abschni   „Schwächen 
der Ökobilanzmethode“).

Lebensphasen in der Ökobilanzmethode
In der europäischen Normung wird der Lebensweg des 
Gebäudes in unterschiedliche Module (Modul A1–A3 
Herstellungsphase, A4–A5 Errichtungsphase, Modul B1–
B7 Nutzungsphase, Modul C1–C4 Entsorgungsphase) 
unterteilt (EN 15804, EN 15978). Das Modul D, das die 
Vorteile und Belastungen durch Wiederverwendungs-, 
Rückgewinnungs- und Recyclingprozesse abbildet, steht 
außerhalb der Systemgrenze des Bauwerks (Siehe Abbil-
dung „Unterteilung des Lebenszyklus eines Bauwerks in 
Module“).

Schwächen der Ökobilanzmethode

Schwächen bei der Abbildung der Kreislauff ähigkeit
Welche Recyclingprozesse noch Teil des Produktsystems 
sind und welche zum nächsten Produktsystem gezählt 
werden, entscheidet gemäß EN 15804 der Zeitpunkt des 
„Endes der Abfalleigenscha  “. Ein Beispiel dazu wird in 
Abbildung „Verwertung von Holz zu Spänen (Recycling) 
bzw zu Sekundärbrennstoff  (Hackschnitzel für die Ver-
brennung)“ gezeigt. Je nachdem, ob das Ende des Abfall-
status vor der Verbrennung erreicht wird oder danach, 
fi ndet dieser Prozess noch innerhalb des Gebäudelebens-
zyklus oder außerhalb sta  . 

Wo genau das Ende der Abfalleigenscha  en zu legen ist, 
ist in der EN 15804 nicht eindeu  g beschrieben. Je nach 
Annahmen des jeweiligen EPD-Programms oder Ökobi-
lanzierers kann das Abfallende für ein und dasselbe Pro-
dukt unterschiedlich gelegt werden, zB sofort mit dem 
Abbruch (C1) oder an einem bes  mmten Schri   der Ab-
fallbehandlung (C3). Das betri    analog den Einsatz von 
Recyclingmaterialien in der Herstellungsphase. In den am 
Markt befi ndlichen EPDs sind daher unterschiedlichste 
Interpreta  onen des Abfallendes zu fi nden, was eine 
Vergleichbarkeit der EPD-Daten zusätzlich erschwert.

Unterteilung des Lebenszyklus eines Bauwerks in Module
gemäß EN 15804
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Eine weitere Schwäche von Ökobilanzen gemäß EN 
15804 ist, dass die im Modul D dargestellten Vorteile und 
Belastungen die Rangfolge der Abfallhierarchie (Wie-
derverwendung vor Recycling vor Verbrennung vor De-
ponierung) nicht reproduzieren. Die vermiedenen Aus-
wirkungen sind zum Beispiel bei der Verbrennung von 
Holzprodukten deutlich höher als beim Recycling, wie 
das Beispiel in Abbildung „Vergleich von Ökobilanz-Indi-
katoren“ zeigt. In diesem Beispiel werden zwei Szenarien 

gegenübergestellt: Szenario 1 Verbrennung: Verwendung 
als Sekundärbrennstoff  / Verbrennung in Modul D und 
Szenario 2 Recycling: Au  ereitung zu Holzspänen als Re-
cyclingmaterial für Spanpla  en. Die Aufwände während 
der Gebäudelebenszeit (Module A1 bis C) sind für beide 
Szenarien ident. Szenario 1 Verbrennung liefert dagegen 
in allen Ökobilanzindikatoren deutlich bessere Ergebnisse 
in Modul D als Szenario 2 Recycling, außer im Indikator 
PERT (Bedarf an erneuerbarer Primärenergie). 

Verwertung von Holz zu Spänen (Recycling) bzw. zu 
Sekundärbrennstoff (Hackschnitzel für die Verbrennung) 
Beispiel für die mögliche Aufteilung von Prozessen zwischen betrachtetem und nachfolgendem Produktsystem. (EN 16485, 6.2.4.5)

Kriterium
Szenario Recycling zu 

Holzspänen

Verwendung als 

Sekundärbrennstoff
Energierückgewinnung

Abfallendestatus 

erreicht?
Ja ja nein

Modul Die sich ergebende Verrechnung von Prozessen zu Informationsmodulen
C1 Abbruch Demontage / Abbruch
C2 Transporte Transport zur Verbrennungsanlage

C3 Verwertung
Aufbereitung

– Verbrennung
C4 Beseitigung –

Modul Grenze zwischen dem Gebäudelebenszyklus und dem nachfolgenden System

D Belastungen – Verbrennung –

D Vermiedene 

Auswirkungen

Forstwirtschaft, Holzernte, 

Vorbereitung, Trocknen

Stromerzeugung und 

Wärmerückgewinnung

Stromerzeugung und 

Wärmerückgewinnung

Vergleich von Ökobilanz-Indikatoren 
für ein Holzprodukt mit zwei verschiedenen Szenarien für das Lebensende

Indikator Einheit

Module A1-C 

Gebäudelebenszyklus 

(Verbrennung / 

Recycling)

Modul D

Verbrennung 

(Sekundärbrennstoff)

Modul D Recycling 

(Holzspäne für 

Spanplatte)

Modul D Differenz 

Verbrennung / 

Recycling

GWP kg CO2-Äqv. 94,66 -350,78 -12,73 -338,05
AP kg SO2-Äqv. 0,318 -0,355 -0,048 -0,307
PENRT MJ 1230 -4694 -167 -4527
PERT MJ 2124 6169 -33 6202
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Diese erneuerbare Primärenergie steckt noch im Recyc-
lingprodukt Spanpla  e und kann nach dem Lebensende 
der Spanpla  e energe  sch genutzt werden.

Wird das Modul D – wie heute in vielen Gebäudebewer-
tungssystemen üblich – nicht betrachtet, bringt das in der 
Regel Vorteile für den Einsatz von Recyclingmaterialien. 
Die Kreislauff ähigkeit wird daher häufi g zusätzlich mit 
qualita  ven Methoden bewertet (siehe Abschni   „Kreis-
lauff ähigkeit von Baustoff en“).

Schwächen bei der Abbildung von Risiken durch 
Schadstoff e in Bauprodukten 
Die Ökobilanzmethode eignet sich grundsätzlich gut, um 
globale Umweltwirkungen wie die Treibhausgasemission 
(GWP) oder den Bedarf an Primärenergie (PENRT, PERT) 
für die Errichtung von Gebäuden zu bewerten. Schwach-
stellen weist die Ökobilanz bei der Bewertung von Risi-
ken für die lokale Umwelt auf, da nur tatsächliche Flüs-
se berücksich  gt werden. Das Gefahrenpotenzial durch 
Schadstoff gehalte in Baustoff en und die Umweltwirkun-
gen durch die Freisetzung von Schadstoff en sind daher 
mit der Ökobilanzmethode nicht ausreichend abbildbar 
(siehe Abschni   „Schadstoff e in Baustoff en“).

9.3 Weitere umweltrelevante Produk  nforma  onen

Deklara  on der Inhaltsstoff e und der 
Materialgruppen
Neben der Schadstoff vermeidung ist die Kenntnis der 
Inhaltsstoff e eine wesentliche Voraussetzung für die 
Kreislauff ührung von Bauprodukten. Viele Firmen hüten 
die Inhaltsstoff e ihrer Bauprodukte jedoch als großes Fir-
mengeheimnis. Den Kund/inn/en ist daher meist nur das 
Hauptmaterial bekannt. Das Umweltzeichen natureplus 
verlangt den Herstellern für ihre zer  fi zierten Produkte 
eine öff entliche Deklara  on der Einsatzstoff e ab. In der 

Datenbank www.baubook.at können die Inhaltsstoff e 
deklariert werden. Diese Deklara  on ist jedoch freiwillig 
und fehlt daher bei vielen Produkteintragungen.

Schadstoff e in Baustoff en
Baustoff e können aufgrund ihrer Schadstoff gehalte oder 
Schadstoff freisetzungen ein Risikopotenzial für die Um-
welt und die Gesundheit darstellen. Dies bezieht sich auf 
die Bauphase, die Nutzungsphase und die Entsorgungs-
phase sowie alle dazwischenliegenden Transporte.

Manche Schadstoff e, wie zB Lösemi  el oder Reak  ons-
produkte, werden vorwiegend während der Verarbeitung 
freigesetzt, manche wie zB Formaldehyd oder fl üch  ge 
organische Verbindungen vorwiegend während der Nut-
zungsphase, andere wiederum können das ganze Leben 
lang im Baustoff  eingebunden sein und erst im Störfall 
oder bei der Besei  gung freigesetzt werden.

Bei der Schad- und Störstoff erkundung am Lebensende 
wird heute der Schwerpunkt auf Altlasten wie Asbest ge-
legt, die in neu produzierten Produkten nicht mehr zum 
Einsatz kommen. Heute erlaubte Zusatzstoff e können 
aber morgen schon Schadstoff e oder zumindest Stör-
stoff e für das Recycling darstellen. Stoff e mit potenziellen 

Angaben zur Produktzusammensetzung aus baubook



115Endbericht Bio-Ins  tut Raumberg-Gumpenstein - Produk  nforma  onen zu kreislauff ähigen Baustoff en und BIM

Gefährlichkeitsmerkmalen in Baustoff en sollen daher ver-
mieden oder – wenn dies nicht möglich ist – zumindest 
erfasst werden.

Die Beschränkung bzw der Ausschluss von problema-
 schen Inhaltsstoff en in Bauprodukten kann nach ver-

schiedenen Gesichtspunkten erfolgen: nach Gefährlich-
keitseinstufungen (zB H-Sätze, PBT-Eigenscha  en), nach 
Funk  onalitäten (zB Weichmacher, Flammschutzmi  el, 
Biozide) oder nach Stoff gruppen (zB Phthalate). Es gibt 
keine Normvorschi  en, wie hier grundsätzlich vorgegan-
gen werden soll. In Österreich ist es jedoch gelungen, 
einen Kriterienkatalog für schadstoff arme Baustoff e zu 
harmonisieren: die ÖkoBauKriterien.

ÖkoBauKriterien
Erfolgreiche Beispiele für die Beschaff ung schadstoff - 
und emissionsarmer Baustoff e sind „ÖkoKauf Wien“ (AG 
Hochbau und Innenausbau), das Servicepaket „Nach-
hal  g Bauen in der Gemeinde“ und die „Nachhal  ge Be-
schaff ung (naBe)“ des Bundes, welche für schadstoff - und 
emissionsarme Produkte die sogenannten ÖkoBauKrite-
rien vorschreiben. Das Verfahren und die Kriterien wer-
den auch im Rahmen des Produktmanagements für Ge-
bäude¬zer  fi zierungssysteme angewandt (IBO, 2021). 

Die ÖkoBauKriterien werden digital in der online-Pla  -
form h  ps://www.baubook.info/oea/ verwaltet und kön-
nen über eine XML-Schni  stelle in AVA-So  ware oder 
andere Datenbanken eingelesen werden. In baubook 
können die Hersteller ihre Baustoff e zu den ökologischen 
Kriterien deklarieren und die Produktdaten nach erfolg-
reicher Qualitätssicherung auf der Pla   orm veröff entli-
chen.

Aktuell sind auf baubook über 1000 Baustoff e veröff ent-
licht, welche den neuen ÖkoBau-Kriterienkatalog 2020 
erfüllen. Weitere Produkte werden nach erfolgreicher 
Qualitätssicherung folgen. (Zum bisher geltenden Kriteri-
enkatalog 2011 sind über 2000 Produkte deklariert. Es ist 
davon auszugehen, dass für den neuen Kriterienkatalog 
eine vergleichbare Produktanzahl erreicht wird.)

Ablauf des Produktmanagements in der ökologischen 
Beschaff ung
Ein strukturierter Ablauf ist Voraussetzung für ein lebens-
zyklus- und lieferke  en¬begleitendes Produk  nforma-
 onsmanagement. Die systema  sche Beschaff ung von 

ökologischen Baustoff en vom Entwurf bis zur Ausfüh-
rung wurden erstmals ab 2005 im Demonstra  onsvor-
haben (Gemeindezentrum Ludesch) erprobt und seither 
systema  sch zu einer standardisierten Dienstleistung 
„Servicepaket Nachhal  g Bauen in der Gemeinde“ entwi-
ckelt. Die Au  raggeber werden bei der Verankerung der 
Kriterien in der Ausschreibung und Vergabe unterstützt. 
Dies beinhaltet Baueinleitungsgespräche mit den Aus-
führenden sowie Bauproduk  reigaben bzw -op  mierun-
gen für die einzelnen Gewerke. Während der Realisierung 
des Bauprojekts werden s  chprobenar  ge Kontrollen auf 
der Baustelle durchgeführt. Den Abschluss bilden Innen-
raumlu  messungen zur Bestä  gung der Innenraumlu  -
qualität.

Kreislauff ähigkeit von Baustoff en

Herangehensweise
Die Ökobilanzmethode wird auch quan  ta  ve Bewer-
tungsmethode genannt, weil das Ergebnis Indikatorwerte 
sind, die über naturwissenscha  liche Modelle berechnet 
werden. Wie im Abschni   über Ökobilanzen ausgeführt, 
weist die Ökobilanzmethode essenzielle Schwachstellen 
bei der Abbildung der Kreislaufähigkeit von Baustoff en 
auf. Für die Bewertung der Kreislauff ähigkeit werden da-
her häufi g qualita  ve Methoden eingesetzt.

Da das Thema Kreislaufwirtscha   in ganz Europa zuneh-
mend an Bedeutung gewinnt und auch die Europäische 
Kommission mit dem Ak  onsplan zur Kreislaufwirtscha   
2020 (COM(2020) 98) einen Pfeiler für die zukün  ige 
Entwicklung eingeschlagen hat, gibt es eine Reihe von na-
 onalen Ini  a  ven die Kreislauff ähigkeit von Baustoff en 

und Gebäuden zu beschreiben und zu bewerten. Ein Bei-
spiel dafür ist der Entsorgungsindikator EI, der auch im 
Pilotprojekt Bio-Ins  tut Raumberg-Gumpenstein im Rah-
men der »klimaak  v«-Bewertung erfasst wurde (vgl Kap. 
„BIM und »klimaak  v«-Zer  fi zierung“).
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Im Rahmen von Figl et al., (2020a) wurden Bewertungs-
ansätze für die Kreislauff ähigkeit aus verschiedensten 
Ländern zusammengestellt und analysiert. Ergebnis der 
Analyse war, dass alle Bewertungssysteme im Grunde 
vergleichbare Ansätze zB bezüglich der bewerteten Para-
meter haben, sich die Bewertung im Detail jedoch grund-
legend unterscheidet. Von einer europäischen Harmo-
nisierung ist man in diesem Feld aktuell also noch weit 
en  ernt. Vom Europäischen Normungskommitee (CEN) 
wurde daher im April 2021 eine neue Arbeitsgruppe 
CEN/TC 350 Kreislaufwirtscha   im Bausektor gegrün-
det. Als erstes Arbeitspaket soll die Arbeitsgruppe eine 
Norm erarbeiten, welche den Rahmen und die Prinzipien 
für Kreislaufwirtscha   im Bausektor festlegt. Darin sollen 
Defi ni  onen für ein gemeinsames Verständnis enthalten 
sein. Ein solcher europäischer Standard wäre ein erster 
wich  ger Schri   auf dem Weg zu einem gemeinsamen 
europäischen Verständnis von Kreislaufwirtscha   im 
Bausektor.

Parameter für die Bewertung der Kreislauff ähigkeit von 
Baustoff en bzw Gebäuden können einerseits den Lebens-
anfang betreff en (Einsatz von Recyclingmaterialien) und 
andererseits das Lebensende (Demon  erbarkeit, Stoff -
verträglichkeit, Schadstoff gehalte, Abfallbehandlung). 
Neben der Betrachtung des „Stand der Technik“ ist auch 
eine Bewertung der Bauteile entsprechend einem Szena-
rio „Zukun  s¬perspek  ve“ möglich.

Demon  erbarkeit der Bauteilschichten
Die einfache Demontage ist eine wich  ge Voraussetzung 
für die Wiederverwendung von Bauteilen und Baustof-
fen. Sie kann das Wiederverwendungs- und Recyclingpo-
tenzial enorm steigern. Die Demon  erbarkeit jeder Bau-
teilschicht kann in vorgegebene Qualitätsstufen eingeteilt 
werden. Der aktuelle Entwurf zur Entwicklung eines Ver-
wertungsindikators (Figl et al., 2020a) sieht folgende Stu-
fen vor:

Stoff verträglichkeit von angrenzenden Schichten
Störstoff e sind Stoff e, die eine Wiederverwendung, ein 
hochwer  ges Recycling oder eine unproblema  sche 
Besei  gung in Abfallverbrennungsanlagen oder auf De-
ponien verhindern oder erschweren. Im Gegensatz zu 
Schadstoff en stammen Störstoff e aus angrenzenden 
Schichten und nicht aus dem Baumaterial selbst. Werden 
Störstoff e getrennt gesammelt oder aussor  ert, stellen 
sie keine Störstoff e mehr dar (Figl et al., 2020a). Ein typi-
scher Störstoff  für das Betonrecycling ist zB Gips.

Da heute beim Gebäudeabbruch vorwiegend Baurest-
massen anfallen, werden Störstoff e in Bezug auf massive 
Baumaterialien defi niert (zB in ÖNORM B 3151). Bei zu-
kün  igen Abbruchvorhaben wird aber auch die Wieder-
verwendung oder -verwertung anderer Baustoff gruppen 
wie zB von Dämmstoff en an Bedeutung gewinnen.

Sind zwei Schichten nicht sortenrein voneinander trenn-
bar, kann die Störstoff verträglichkeit folgendermaßen be-
wertet werden (Figl et al., 2020a):

A++ Schicht ohne Schädigung der Form- und Ma-
terialstruktur ausbaubar

A+ Schicht mit geringfügigen Schädigungen der 
Form- und Materialstruktur ausbaubar

A Schicht sortenrein, aber mit Schädigung oder 
Zerstörung der Form- und Materialstruktur 
ausbaubar

D Schichten nicht sortenrein trennbar (Verun-
reinigungen) oder im Allgemeinen nicht ge-
trennt

A++ Schichten stören sich untereinander nicht.

A+ Neutraler verwertbarer Störstoff  - Störstoff  
ist gemeinsam mit Hauptstoff  verwertbar.

A Trennbarer neutraler Störstoff  zur Besei  -
gung - Störstoff  wird nach der Trennung im 
Standardverfahren nicht verwertet, stört 
Verwertung von Hauptstoff  aber nicht.

C Störstoff  stört oder beeinträch  gt Recycling-
prozess bzw führt zu Qualitätsreduk  on

D Störstoff  erfordert eine andere niederwer  -
gere Abfallbehandlung
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Schadstoff e im Sinne der Kreislauff ähigkeit
Schadstoff e im Sinne der Kreislauff ähigkeit sind Bestand-
teile eines Bauprodukts, welche die Wiederverwendung, 
das Recycling oder die energe  sche Verwertung beein-
träch  gen können. Schadstoff e können Gefahrstoff e (zB 
HBCD in EPS) oder ungefährliche Stoff e sein.

Schadstoff e mit Gefährlichkeitseigenscha  en sind zB:

• Schwermetallverbindungen (Arsen, Blei, Cadmi-
um, Chrom, Kobalt, Kupfer, Nickel, Quecksilber, 
Zink) 

• Halogenverbindungen (Chlor, Fluor, Brom)

• polyzyklische aroma  sche Kohlenwasserstoff e 
(nur mehr in Altlasten)

Beispiele für ungefährliche Schadstoff e, welche die ener-
ge  sche Verwertbarkeit herabsetzen, sind zB Metallka-
schierungen oder ein hoher Gehalt an mineralischen Be-
standteilen oder S  ckverbindungen.

Einsatz von Sekundärrohstoff en (Recyclingmaterial)
Unter Sekundärrohstoff en bzw Recyclingmaterialien wer-
den alle Rohstoff e verstanden, die durch Aufarbeitung 
aus Abfällen gewonnen werden und als Ausgangsstoff e 
für neue Produkte dienen. Der Gehalt an Recyclingma-
terialien wird üblicherweise in Gewichtsprozent ange-
geben. Recyclingmaterialien können außerdem nach der 
Herkun  , nach dem Grad der Au  ereitung, nach der Ma-
terialität oder nach dem Anwendungsbereich klassifi ziert 
werden. Unterschieden werden beispielsweise:

• Produk  onsabfälle, die betriebsintern verwertet 
werden (zB Abschni  e, die den Produk  onspro-
zess ein zweites Mal durchlaufen),

• Baustellenabfälle und
• Abfälle aus den Rückbaumaßnahmen.

Hersteller recyceln in der Regel nur saubere Abfälle der 
eigenen Produkte. Das Recycling von Produk  onsabfäl-
len hat sich daher in der Baustoffi  ndustrie weitgehend 
etabliert, für das Recycling von Baustellenabfällen bau-
en Hersteller hingegen zunehmend Rückbausysteme 
auf. Die Rücknahme und das Recycling von Abfällen aus 
Rückbaumaßnahmen durch die Hersteller ist dagegen 

noch wenig entwickelt. Grund dafür sind einerseits die 
Verunreinigungen aus angrenzenden Schichten, anderer-
seits die mangelnden Informa  onen über die Herkun   
der Produkte. 

Herkun   der Rohstoff e (Chain of Cus  dy)
Ein weiteres wich  ges Kriterium für die Kreislaufwirt-
scha   ist die Herkun   der Rohstoff e. So wird zB von 
vielen Umweltzeichen oder ökologischer Beschaff ungs-
systemen (zB von den ÖkoBauKriterien) die nachhal  ge 
Holzherkun   verlangt. Noch wenig verbreitet sind solche 
Kriterien für andere Bauprodukte, die Rohstoff e sensibler 
Herkun   enthalten können, wie zB Bauxit für die Alumi-
niumherstellung. Elektronische Nachverfolgungssysteme 
können einen wich  gen Beitrag zu Stoff fl usskontrolle 
entlang der Chain of Cus  dy liefern. Ein solches System 
wird beispielsweise im Rahmen des Zer  fi kats „Holz von 
Hier“ verwendet.

Produk  nforma  onen zu sons  gen 
umweltrelevanten Eigenscha  en (Umweltzeichen)
Umweltzeichen, normgemäß Umweltkennzeichnungen 
vom Typ I (ISO 14024), sind Kennzeichnungen von Pro-
dukten mit besonders guter Umweltleistung. Sie bestehen 
aus einem Zeichen oder Logo, hinter welchem bes  mmte 
vereinbarte Anforderungen an das Produkt stehen. Die 
Anforderungen werden im Allgemeinen so gewählt (und 
später nachjus  ert), dass immer nur ein bes  mmter Pro-
zentsatz des Produktangebots auf dem Markt dieses Zei-
chen erhalten kann. Dies ist ein essenzieller Unterschied 
zu den Umweltproduktdeklara  onen (EPDs), die für alle 
Produkte ohne Anspruch an bes  mmte Umweltleistun-
gen vergeben werden. Beispiele für Umweltzeichen im 
Bausto   ereich sind das natureplus-Qualitätszeichen, 
das IBO-Prüfzeichen, die Europäische Blume, das Öster-
reichische Umweltzeichen, der Blaue Engel, das Cradle to 
Cradle®-Zer  fi kat.

Während sich Umweltproduktdeklara  onen (siehe Ab-
schni   „Ökobilanzen und Umweltproduktdeklara  onen“)  
auf die Deklara  on von Ökobilanzindikatoren konzentrie-
ren, wird für die Vergabe eines Umweltzeichens eine brei-
te Pale  e von Kriterien herangezogen. Der Schwerpunkt 
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liegt o   auf Kriterien für die Schadstoff freiheit der zer  fi -
zierten Baustoff e und für die Vermeidung von Emissionen 
in die Raumlu  . Ökobilanzindikatoren werden nur von 
wenigen Umweltzeichen-Programmen für die Bewertung 
herangezogen, zB für das natureplus-Qualitätszeichen.

Umweltzeichen eignen sich sehr gut für den Nachweis 
der Schadstoff freiheit und -armut von Bauprodukten. Je 
nach Ausdiff erenziertheit des Umweltzeichenprogramms 
werden weitere Anforderungen gestellt, welche für die 
Bewertung der Kreislauff ähigkeit von Materialien von Be-
deutung sind. Umfangreiche Anforderungen an Baustoff e 
stellt das natureplus-Qualitätszeichen. Dazu zählen:

• Volldeklara  on der Inhaltstoff e
Der Hersteller muss sämtliche Einsatzstoff e ge-
genüber natureplus deklarieren. Auf der Produkt-
verpackung ist eine Volldeklara  on der Einsatz-
stoff e analog der EU-Kosme  k-VO anzugeben. 
Die Einsatzstoff e werden außerdem in der nature-
plus-Produktdatenbank veröff entlicht. 

• Sto   eschränkungen und -verbote
Produkte mit dem natureplus-Qualitätszeichen 
müssen eine überdurchschni  liche Sicherheit in 
Bezug auf die Gefährdung von Umwelt und Ge-
sundheit durch Chemikalien bieten. Zu diesem 
Zweck gibt es eine Liste von Stoff en, die in zer  fi -
zierten Produkten nicht eingesetzt werden dürfen 
oder sollen. Dazu gehören zB krebserzeugende 
oder wassergefährdende Stoff e.

• Materialanalysen
Diese dienen zur Überprüfung des Gehalts an 
bedenklichen Stoff en wie Metalle, polyzyklische 
aroma  sche Verbindungen, fl üch  ge organi-
sche Verbindungen, diverse sons  ge organische 
Verbindungen, Restmonomere, Pes  zide oder 
Fremdfasern. Zur Kontrolle von unerwünschten 
Verunreinigungen wird eine Materialanalyse der 
Produkte durchgeführt. Die zu analysierenden Pa-
rameter und die entsprechenden Anforderungs-
werte werden produktspezifi sch in den natureplus 
Vergaberichtlinien festgelegt.

• Anforderungen an die Rohstoff e
Nur Baustoff e aus nachwachsenden oder reich-
lich vorhandenen mineralischen Rohstoff en oder 
Sekundärrohstoff en sind erlaubt. Als produktun-
abhängige Basisanforderung gilt ein Mindestan-
teil von 85 % nachwachsender oder mineralischer 
Rohstoff e. Die Rohstoff e müssen aus nachhal  gen 
Quellen stammen.

• Rohsto   erkun  
Umfangreiche Anforderungen an die Rohsto   er-
kun   stellen die Vergaberichtlinien RL5002 Holz-
gewinnung und -herkun  , RL5003 Naturschutz 
beim Abbau mineralischer Rohstoff e und RL5004 
Transparenz und Soziale Verantwortung.

• Transparenz der Produk  nforma  onen
Die natureplus-Produktdatenbank enthält für alle 
nach dem natureplus-Standard zer  fi zierten Pro-
dukte Daten zu den Produkteigenscha  en in Be-
zug auf Umwelt, Gesundheit und Nachhal  gkeit 
(www.natureplus-database.org/produkte.php)

In Figl (2020c) wurde am Beispiel einer Spanpla  e ein 
Vergleich der natureplus-Anforderungen mit den An-
forderungen der Altholz-Verordnung und der Abfallver-
brennungsverordnung durchgeführt: Die natureplus-An-
forderungen sind um Größenordnungen höher als jene 
Anforderungen der Abfallverordnungen. Bei der nature-
plus-Prüfung werden außerdem weitere für die unbe-
denkliche Verwertung wich  ge Parameter gemessen, die 
in der Abfallverbrennungsverordnung nicht geregelt sind. 

Eine weitere wich  ge Quelle für umweltrelevante Pro-
duk  nforma  onen sind Datenbanken.
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9.4 baubook – Online-Pla   orm und Produktdatenbank

Überblick
Das Web-Portal www.baubook.at ist eine Pla   orm für 
Bauprodukte, Bauteile und Tools, die ökologisches und 
gesundes Bauen vereinfacht. Es erleichtert die Nachweis-
führung im Rahmen von ökologischen Ausschreibungen, 
Gebäudezer  fi zierungen und Fördersystemen und liefert 
validierte und strukturierte Baustoff daten für die Berech-
nung von Energie- und Ökologiekennzahlen.

Den Kern der baubook-Pla   orm bildet die Produktda-
tenbank. Dort deklarieren die Hersteller zentral ihre Bau-
produkte nach ökologischen Kriterien, bauphysikalischen 
und ökologischen Kennwerten sowie weiteren produkt-
gruppenabhängigen Eigenscha  en. Ergänzt werden die 
Angaben mit Produktbeschreibungen, Bildern, Sicher-
heitsdatenblä  ern und technischen Merkblä  ern sowie 
Hersteller- und Händlerdaten. 

Das baubook-Personal führt eine Qualitätssicherung der 
vom Hersteller deklarierten Produk  nforma  onen durch 
und schalten die deklarierten Daten nach posi  vem Ab-
schluss frei. Die Daten werden über die zielgruppenspe-
zifi schen Bereiche und als Basisdaten für die Berechnung 
von Energie- und Gebäudeausweisen zur Verfügung ge-
stellt. Alle Inhalte stehen mit hoher Zuverlässigkeit zur 
Verfügung.

Folgende Bereiche sind aktuell auf der baubook-Pla   orm 
abgebildet:

• Ökologisch ausschreiben
• »klimaak  v«-Kriterien
• Wohnbauförderung Kärnten
• Wohnbauförderung Niederösterreich
• Wohnbauförderung Vorarlberg
• natureplus Produktdatenbank
• Oekoindex OI3
• BNB-Produk  nfos

In der baubook-Pla   orm sind alle Produk  nforma  onen 
zentral gespeichert. Das baubook-Pla   orm-Konzept er-
laubt den Nutzer*innen verschiedene Sichten auf die Pro-
duk  nforma  onen. So werden in „Wohnbauförderung 
Vorarlberg“ nur die Kriterien der Vorarlberger Wohnbau-
förderung dargestellt. Die »klimaak  v«-Kriterien sind dort 
dann nicht zu fi nden. 

Aktuell stellt „baubook ökologisch ausschreiben“ (www.
baubook.info/oea/) die anspruchsvollsten Anforderungen 
zur Schadstoff - und Emissionsarmut aller baubook-Pla  -
formen.

Die Produk  nforma  onen in baubook werden in Form 
von A  ributen, Referenzdokumenten und Kriterien zur 
Verfügung gestellt. Da dies eine wich  ge Grundlage für 
das Verständnis ist, wie Informa  onen auf baubook für 
die BIM-Methode zur Verfügung gestellt werden können, 
wird im Folgenden kurz darauf eingegangen (Huemer-
Kals et al., 2021).

Angabe des Gehalts an besonders besorgniserregenden Stoff en 
(SVHC).
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Informa  onstypen in baubook

A  ribute
A  ribute sind zB Kennwerte oder Texte, welche das Pro-
dukt aus technischer oder ökologischer Sicht näher be-
schreiben. Ein Beispiel für ein baubook-A  ribut zeigt obi-
ge Abbildung. Der Nachteil der „A  ribut-Informa  onen“ 
ist, dass die Angabe durch den Hersteller heute meist 
noch freiwillig ist und daher bei vielen in baubook dekla-
rierten Produkten fehlt.

Referenzdokumente
Hersteller können / müssen an vorgegeben Stellen Refe-
renzdokumente hochladen. Ein verpfl ichtendes Referenz-

dokument ist zB das Sicherheitsdatenbla   für Gemische. 
Weitere üblicherweise hochgeladene Referenzdokumen-
te sind Leistungserklärungen, technische Merkblä  er 
oder Umweltproduktdeklara  onen (EPDs). Im Service-
Bereich können unter anderem Umweltzeichen -Zer  fi -
kate hochgeladen werden.

Kriterien
Die in baubook abgebildeten Kriterien werden von den 
Pla   ormbetreibern festgelegt. Hersteller können in 
der baubook-Pla   orm die Erfüllung der vorgegebenen 
Kriterien deklarieren. Das baubook-Team prü   vor der 
Freischaltung der Produkte, ob die erforderlichen Nach-
weise erbracht wurden. Alle Kriterien sind transparent in 
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baubook abgebildet. Die Beschreibung der Kriterien be-
steht aus Erläuterungstext, Mindestanforderung und der 
Vorgabe für die Nachweisführung. Die Abbildung „2.2.1 
Grenzwerte für kanzerogene, mutagene, reproduk  ons-
toxische Einsatzstoff e (KMR-Stoff e)“ zeigt eine Beispiel-
ha  e Darstellung eines ÖkoBauKriteriums in baubook.

Die Darstellung von erfüllten Kriterien erfolgt in den bau-
book-Bereichen über grüne Häkchen. In baubook können 
aber auch Produkte deklariert werden, die nicht alle Kri-

terien erfüllen. Nicht erfüllte Kriterien sind je nach Be-
reich über rote X oder graue Kästchen zu erkennen. In 
Abbildung „Zer  fi zierungs-, Ausschreibungs- und Förder-
kriterien“ ist ein Beispiel aus dem Bereich „baubook öko-
logisch ausschreiben“ zu sehen.

Bauphysikalische und ökologische Kennwerte
Im baubook werden Kataloge mit bauphysikalischen und 
bauökologischen Richtwerten zur Verfügung gestellt. 
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Sie liefern primär Kennwerte zur Berechnung des Ener-
gieausweises und des OI3 vor allem in der frühen Pla-
nungsphase sowie im Bestand, wenn konkrete Produkte 
(noch) nicht bekannt sind. Die bauphysikalischen Richt-
werte stammen überwiegend aus ÖNORM B 8110-7. Die 
ökologischen Richtwerte werden vom IBO – Österreichi-
sches Ins  tut für Bauen und Ökologie nach einem stan-
dardisierten Verfahren erstellt. Für jeden Baustoff  werden 
folgende Indikatoren angegeben:

• PENRE – Bedarf an nicht erneuerbarer Primär-
energie, als Energieträger

• PENRM – Bedarf an nicht erneuerbarer Primär-
energie, als Rohstoff 

• PENRT – Bedarf an nicht erneuerbarer Primär-
energie, total (Summe aus PENRM und PENRE)

• PERE – Bedarf an erneuerbarer Primärenergie, als 
Energieträger

• PERM – Bedarf an erneuerbarer Primärenergie, 
als Rohstoff 

• PERT – Bedarf an erneuerbarer Primärenergie, 
total (Summe aus PERM und PERE)

• Summe aus PENRE und PERE
• GWP biogen – Globales Erwärmungspotenzial 

des in Biomasse gespeicherten Kohlenstoff s 
• GWP fossil – Globales Erwärmungspotenzial der 

in Prozessen emi   erten Treibhausgasemissionen
• GWP total – Globales Erwärmungspotenzial, total 

(Summe aus GWP C-Gehalt und GWP Prozess)
• AP – Versauerungspoten  al von Boden und 

Wasser
• EP – Eutrophierungspotenzial
• POCP – Bildungspotenzial für troposphärisches 

Ozon
• ODP – Abbaupotenzial der stratosphärischen 

Ozonschicht

In baubook sind außerdem produktspezifi sche Ökobilanz-
daten zu fi nden. Für die Anwendung in Gebäudeökobilan-
zen ist es von großer Wich  gkeit, dass konsistente Daten 
zur Verfügung gestellt werden. Voraussetzung für das 
Einspielen von Ökobilanzdaten in baubook ist daher, dass 
die harmonisierten österreichischen Ökobilanzregeln ein-
gehalten werden.

Ökobilanz-Rechner eco2so  
Die baubook-online-Pla   orm stellt verschiedene Werk-
zeuge für die ökologische Produktauswahl zur Verfügung:

• baubook eco2so   – Ökobilanz für Gebäude
• baubook-Rechner für Bauteile
• AWR Amor  sa  ons- und Wirtscha  lichkeitsrech-

ner für Bauteile
• Produktmanagement

Mit dem Online-Tool baubook eco2so   (h  ps://www.
baubook.info/eco2so  /) können Ökobilanzen für Gebäu-
de berechnet werden. In der Eingabemaske (siehe obige 
Abbildung) werden Bauteile und Haustechnik-Kompo-
nenten angelegt, Annahmen über Transportwege und 
Entsorgungsszenarien gemacht und die Nutzungsdauern 
der Bauteilschichten festgelegt. Darauf basierend können 
die Ökobilanzindikatoren und der Oekoindex OI3 mit un-
terschiedlichen Bilanzgrenzen berechnet werden.

Schni  stellen von baubook zu anderen 
Anwendungen
Über die bestehende XML-Schni  stelle „baubook Richt- 
& Produktkennwerte“ werden bereits seit vielen Jahren 
bauphysikalische und ökologische Kennwerte und dafür 
notwendige Merkmale wie zB Produktkategorien an Ener-
gieausweis-Berechnungsprogramme und weitere Nutzer/
innen übergeben. Einzige Voraussetzung für die kosten-
freie Nutzung der Schni  stelle ist eine Vereinbarung zur 
korrekten Nutzung der Daten. Im Rahmen des Projekts 
„6D BIM Terminal“ H. (Figl et al., 2020b) wurde die An-
bindung der baubook an BIM-Applika  onen systema  sch 
analysiert. An der Umsetzung des standardisierten Aus-
tauschs von Ökobilanzdaten mit der BIM-Methode wird 
aktuell gearbeitet (Umsetzungsziel: 2022).

Die ÖkoBauKriterien können ebenfalls über eine XML-
Schni  stelle in andere Datenbanken oder in eine Fachpla-
nungsso  ware wie zB AVA-So  ware eingelesen werden. 
Die Anbindung dieser umweltrelevanten Produk  nforma-
 onen an die BIM-Umgebung wird derzeit im Rahmen des 

Projekts BIMpeco (Huemer-Kals et al., 2021) untersucht.
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9.5 Austausch von ökologischen Produk  nforma  onen mit openBIM

BIM-Standards für ökologische 
Produk  nforma  onen

IFC und ASI-Merkmalserver
Für einen zuverlässigen Austausch von Informa  onen 
zwischen openBIM-Applika  onen und ökologischen 
Produk  nforma  onen während des Lebenszyklus von 
Bauwerken werden standardisierte Datenformate- und 
-vorlagen benö  gt. Im Rahmen des Forschungsprojekts 
„6D-BIM-Terminal“ (Figl et al., 2020b) wurde ein Abgleich 
der baubook-Kategorien und Merkmale für Materialien 
und Bauelemente mit dem IFC4-Standard (Industry Foun-
da  on Classes) und dem ASI-Merkmalserver (ÖNORM A 
6241-2) mit folgenden Ergebnissen gemacht:

• Parameter für ökologische Produk  nforma  onen 
fehlten im ASI-Merkmalserver.

• Im IFC Format sind einige Ökobilanzindikatoren 
defi niert (Pset_EnvironmentalImpactIndicators 
und Pset_EnvironmentalImpactValues). Sie beru-
hen jedoch auf alten, zT auch falschen Normen. 

• Bei bauphysikalischen und bautechnischen Daten 
fehlt häufi g der Bezug zur Prüfnorm bzw die exak-
te Defi ni  on.

• Bei den Produktkategorien wurden vorwiegend 
konven  onelle Baustoff e vorgefunden. Innova  ve 
und alterna  ve Baustoff e fehlen zur Gänze.

• Die Kategorisierung der Elemente erfolgt im 
IFC-Standard über eine Zuordnung zu der IFC-
Klassifi ka  on für Gebäude-Elemente und der 
IFC-Klassifi ka  on für Material. Eine eindeu  ge 
Iden  fi ka  on ist in vielen Fällen zu den IFC-Klassi-
fi zierungen Wand, Decke, S  ege, Öff nung, Funda-
ment, Fußboden usw gut möglich. Bei der Analyse 
konkreter IFC-Dateien aus der Praxis wurde fest-
gestellt, dass vorgesehene IFC-Klassifi ka  onen 
nicht immer verwendet wurden. Zudem fehlen in 
IFC viele Merkmale zur detaillierteren Kategorisie-
rung der Bauteile.

ISO 22057 EPD & BIM
Die bisher bestehende Lücke zwischen Ökobilanzen 
(EPD) und BIM wird durch einen neuen Normentwurf ge-
schlossen, die ISO/DIS 22057. In dieser Norm wird die 
Integra  on von Lebenszyklusinforma  onen aus EPDs in 
BIM-Systemen angestrebt. Hierzu wurden unterschiedli-
che Datenformate und Schni  stellen für die Datenverar-
beitung harmonisiert sowie Qualitätsregeln für die Daten 
entwickelt.

In der ISO 22057 werden hauptsächlich Ökobilanzindika-
toren behandelt. Datenvorlagen für sons  ge umweltrele-
vanten Produk  nforma  onen sind nicht berücksich  gt.

ISO 23387 Datenvorlagen und ISO 19650 
Informa  onsmanagement mit BIM
Die ISO 22057 standardisiert Datenvorlagen für den 
Austausch von Ökobilanzdaten und beruht auf der ISO 
23387, welche generell Grundlage einer genormten Da-
tenstruktur zum Austausch von Informa  onen zu jeder 
Art von Bauobjekten (zB Produkt, System, Baugruppe, 
Raum, Gebäude) vom anfänglichen Entwurf bis zum Ab-
riss des Bauwerks darlegt.

Die ISO 19650-1 beschreibt die Begriff e und Grundsätze 
für das Informa  ons¬management sowie Empfehlungen 
für eine Vorgabe zur Verwaltung von Informa  onen, ein-
schließlich Austausch, Aufzeichnung, Versionierung und 
Organisa  on für alle Akteure. Gemäß ISO 19650 folgen 
die Spezifi ka  on und Lieferung von Projekt- und Anla-
gen-Informa  onen vier übergreifenden Prinzipien: 

1. Informa  onen werden für die Entscheidungsfi n-
dung während des gesamten Lebenszyklus benö-
 gt. 

2. Informa  onen werden fortlaufend entsprechend 
einer Anforderungsliste mit relevanten Informa-
 onen spezifi ziert.

3. Wenn eine Lieferke  e exis  ert, dann sollten In-
forma  onsanforderungen entlang der Lieferke  e 
weitergegeben werden – bis zur relevantesten Ak-
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teurin/zum relevantesten Akteur oder bis zu dem 
Punkt, an dem die Informa  onen am einfachsten 
bereitgestellt werden können. 

4. Der Informa  onsaustausch beinhaltet den Aus-
tausch und die Koordina  on der Informa  onen 
über eine gemeinsame Datenumgebung (CDE 
„common data environment“), wobei klar defi -
nierte Arbeitsabläufe verwendet werden, um ein 
kohärentes Vorgehen aller beteiligten Organisa-
 onen zu ermöglichen.

Diese beiden Normen können eine geeignete Grundlage 
für die Integra  on von umweltrelevanten Produk  nfor-
ma  onen in die BIM-Methode bieten:

• ISO 23387 für Datenvorlagen für sons  ge um-
weltrelevante Produk  nforma  onen wie Angaben 
zu Inhaltsstoff en, Schadstoff freiheit oder Kreis-
lauff ähigkeit sowie

• ISO 19650-1 für das Informa  onsmanagement 
dieser umweltrelevanten Produk  nforma  onen.

Dies wird aktuell im Projekt „BIMpeco“ (Huemer-Kals et 
al., 2021) untersucht. Hier werden Workfl ows und Daten-
strukturen für das digitale Informa  onsmanagement von 
diesen umweltrelevanten Produktdaten festgelegt. Das 
Produk  nforma  onsmanagement soll den gesamten Le-
benszyklus und die gesamte Lieferke  e berücksich  gen, 
im Speziellen für

• das ökologische Produktmanagement, 
• die Bauabrechnung, 
• die Wartung der Materialien und
• die spätere Kreislauff ührung.

Die im Rahmen der ökologischen Beschaff ung (siehe 
Abschni   „Schadstoff e in Baustoff en / Ablauf des Pro-
duktmanagements“) beschriebenen und erprobten Pro-
zessabläufe sollen in das digitale Produk  nforma  ons-
management integriert werden. Die Datenvorlagen sollen 
in der Produktdatenbank baubook umgesetzt werden (vgl 
Abschni   „Schni  stellen von baubook zu anderen An-
wendungen“).

Prak  sche Umsetzung zur Verknüpfung von BIM-
Applika  onen mit Ökobilanzdaten

Prinzipielle Herangehensweisen
Bestehende Ökobilanz-Tools (zB „eco2so   Ökobilanz-
rechner für Gebäude“) erfordern eine manuelle Eingabe 
der Bauteile inkl. Flächen, Schichtdicken und eingesetzter 
Materialien. Änderungen in der Planungsso  ware müs-
sen im Ökobilanz-Tool regelmäßig nachgeführt werden.

Grundsätzlich exis  eren zwei Herangehensweisen für die 
Verknüpfung von BIM-Applika  onen mit der Ökobilanz-
berechnung:

1. Plug-In der erforderlichen Materialdaten in die 
BIM-Applika  on und direkte Berechnung oder

2. Export der Materialdaten aus der BIM-Applika  on 
und Ökobilanzberechnung in Fachplanungsso  -
ware.

Ad 1.: Direkte Ökobilanzberechnungen in BIM-Applika-
 onen werden üblicherweise über eine Massenbilanz der 

im Gebäude enthaltenen Materialien und Verknüpfung 
mit den Ökobilanzdaten aus der Plug-In-Datenbank be-
werkstelligt. Es gibt für die Erstellung von Ökobilanzen 
eigene So  ware-Tools, welche sehr viel komplexere Ein-
stellungen, Modellierungen und Auswertungen zulassen 
und laufend an aktuelle Entwicklungen in der Ökobilan-
zierung angepasst werden. Die neueren Normen zur BIM-
Methode (EN ISO 19650-Serie, ISO 23386, ISO 23387) 
unterstreichen außerdem die Vorgangsweise, Daten und 
Berechnungen außerhalb der Entwurfsso  ware zu hal-
ten.

Ad 2.: Der Export der Materialdaten aus der BIM-Ap-
plika  on erfolgt meistens in Form eines Massenauszugs 
als CSV-Datei mit anschließender manueller Berechnung 
in Excel oder Einlesen der CSV-Datei in Ökobilanztools. 
Der Massenauszug ist wie bei der ersten Methode meist 
hochaggregiert (Masse per Material im Gebäude) und 
eine Zuordnung der Baustoff e zum Bauteil ist nicht mehr 
gegeben. Diese Informa  on ist jedoch notwendig, um 
verschiedene Indikatoren berechnen zu können wie zum 
Beispiel die Kreislauff ähigkeit am Ende des Lebenszyklus 
von Gebäuden. 
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Aktuelle Entwicklungen
Im Projekt „6D BIM-Terminal“ (Figl et al., 2020b) wurde 
die direkte Anbindung von baubook und eco2so   an 
BIM-Applika  onen untersucht. Ziel des Projekts war, die 
Lücke zwischen BIM-basierter Entwurfsplanung und den 
Fachplanungen zu schließen und eine durchgehende pla-
nungsbegleitende Lebenszyklusanalyse mit BIM zu unter-
stützen. Wich  ge Ergebnisse des Projekts sind:

• Es wurde eine Liste mit standardisierten Bau-
produktbezeichnungen zum Austausch zwischen 
BIM-Applika  onen und Fachplanungsso  ware 
erarbeitet. Diese Liste wurde im Rahmen der 
ÖNORM A 2063-2 genormt. Die Veröff entlichung 
dieser Norm wurde am 27.01.2021 beschlossen.

• Es wurde ein Abgleich der erforderlichen Bau-
teil-A  ribute für die Ökobilanzberechnun¬gen in 
baubook/eco2so   mit den IFC4-Merkmalen vor-
genommen. Dabei stellte sich zwar heraus, dass 
viele wich  ge Merkmale im IFC4-Standard fehlen, 
auf der Analyse kann aber bei der Weiterentwick-
lung aufgebaut werden.

• Die XML-Schni  stelle von baubook/eco2so   
stellte sich als prinzipiell tauglich zur Übernahme 
von übersetzten IFC-Dateien heraus.

• In dem Projekt wurde ein Programm-Prototyp 
(„BIMterminal“) entwickelt, das IFC-Dateien aus-
wertet und Ökobilanzindikatoren zurückgibt. Das 
BIMterminal bietet einen guten Ansatz für die Ver-
knüpfung von IFC-Dateien mit Ökobilanzen, hat 
jedoch deutliche Schwächen, die uns dazu bewe-
gen, einen gänzlich anderen Weg einzuschlagen.

Schwächen und Handlungsfelder sind:

• Das BIMterminal arbeitet offl  ine. Die Anwender/
innen müssen für die weitere Bearbeitung in die 
eigene Fachplanungsso  ware wechseln.

• Das BIMterminal berechnet Ökobilanzdaten durch 
Mappen von IFC-Dateien mit einem sta  schen 
Elementekatalog. Die Qualität der Berechnungs-
ergebnisse ist durch die Übereins  mmung der 
IFC-Elemente mit den Referenzelementen limi-
 ert. Für bessere Ergebnisse müssen projektspe-

zifi sche Referenzelemente in einer Fachplanungs-
so  ware neu erstellt und ins BIMterminal geladen 
werden. Das Elementmodell und der erforderliche 
Workaround sind in der Praxis wenig effi  zient.

• Die für die Ökobilanzierung notwendigen In-
forma  onen werden erst ab IFC4-Format (ISO 
16739-1) unterstützt. Zum Zeitpunkt der Projekt-
bearbeitung war noch keine So  ware nach IFC4 
zer  fi ziert, und selbst zum Zeitpunkt des Endbe-
richts waren es erst drei Programme. Im Projekt 
konnten daher keine „echten“ Use Cases unter-
sucht werden.

• Der inhaltliche Fokus lag auf CO2-Bilanzierung. 
Die erforderlichen Daten und komplexen Algorith-
men, die hinter dem in Österreich gebräuchlichen 
Ökoindex OI3 stehen, wurden im Projekt nicht 
untersucht.

• Im Projekt wurde mit generischen Produktdaten 
gearbeitet (baubook-Richtwerte, ABK-Kosten-
daten). Generische Produktdaten leisten vor allem 
in den ersten Planungsphasen gute Dienste. Im 
Laufe des Projek  ortschri  s tri   aber der Bedarf 
an produktspezifi schen Daten in den Vordergrund.

9.6 Zusammenfassung, Schlussfolgerungen und Ausblick

Kreislauff ähige Bauprodukte spielen eine wesentliche 
Rolle für den Klimaschutz und die Kreislaufwirtscha  . 
Unter kreislauff ähigen Baustoff en werden hier Produkte 

verstanden, welche einen op  malen Beitrag zur Kreis-
laufwirtscha   und zum Klimaschutz liefern sowie keine 
Schadstoff e in die Umwelt oder die Raumlu   abgeben.
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Der Beitrag zum Klimaschutz kann mit der Ökobilanz-
methode erfasst werden (Indikator GWP, Beitrag zur glo-
balen Klimaerwärmung). Die Ergebnisse der Ökobilanz 
werden meist über Umweltproduktdeklara  onen (EPDs) 
veröff entlicht. Sons  ge umweltrelevanten Informa  o-
nen, wie zum Beispiel Schadstoff gehalte, sind meist auf 
das Wesentliche beschränkt und nicht standardisiert. Die 
Ökobilanzmethode weist außerdem essenzielle Schwä-
chen bei der Abbildung der Kreislauff ähigkeit von Bau-
produkten auf.

Für die Beurteilung der Kreislauff ähigkeit ist es daher 
wich  g, auch Kriterien außerhalb der Ökobilanzmethode 
heranzuziehen. Wich  ge sons  ge umweltrelevante Pro-
duk  nforma  onen sind:

• Deklara  on der Inhaltsstoff e,
• Schadstoff gehalt und -freisetzung,
• Kreislauff ähigkeit von Baustoff en sowie
• Herkun   der Rohstoff e.

Für diese umweltrelevanten Produk  nforma  onen gibt 
es noch keine europäisch harmonisierten Standards. Das 
neue Normungskommitee CEN/TC 350 SC1 wird in einem 
ersten Schri   eine Norm erarbeiten, welche den Rahmen 
und die Prinzipien für Kreislaufwirtscha   im Bausektor 
festlegt. In Österreich ist es mit den „ÖkoBauKriterien“ 
gelungen, einen Kriterienkatalog für schadstoff arme Bau-
stoff e zu harmonisieren. Mögliche Nachweisquellen für 
diese weiteren umweltrelevanten Produk  nforma  onen 
sind Umweltzeichen oder Produktdatenbanken.

Die Nachweisführung im Rahmen der ökologischen Be-
schaff ung, Gebäudezer  fi zierung oder Wohnbauförde-
rung erleichtert das Web-Portal www.baubook.at. Die 
baubook-Datenbank liefert außerdem validierte und 
strukturierte Baustoff daten für die Berechnung von Ener-
gie- und Ökologiekennzahlen. Über die bestehenden 
XML-Schni  stellen werden bereits seit vielen Jahren die 
ÖkoBauKriterien oder bauphysikalische und ökologische 
Kennwerte an Energieausweis-Berechnungsprogramme 
oder weitere NutzerInnen übergeben.

Die BIM-Methode kann eine wertvolle Unterstützung bei 
der Planung kreislauff ähiger Gebäude bieten. Über einen 

effi  zienten Datenaustausch kann sie bei der Produktwahl 
in der Planungs- und Ausführungsphase unterstützen. Für 
den verwertungsorien  erten Rückbau am Lebensende 
des Gebäudes („Urban Mining“) ist eine Dokumenta  on 
der verbauten Materialien essenziell. Die Dokumenta  on 
unterstützt außerdem bei der Instandhaltung und In-
standsetzung von Gebäudeteilen.

Für einen zuverlässigen off enen Austausch von ökolo-
gischen Produk  nforma  onen mit BIM-Applika  onen 
werden standardisierte Datenformate- und -vorlagen be-
nö  gt. Im Rahmen des Forschungsprojekts „6D-BIM-Ter-
minal“ (Figl et al., 2020b) wurde ein Abgleich der baubook 
Kategorien und Merkmale für Materialien und Bauele-
mente mit dem IFC4-Standard und dem ASI-Merkmalser-
ver gemacht. Dabei wurde festgestellt, dass Merkmale für 
ökologische Produk  nforma  onen fehlen bzw fehlerha   
defi niert sind. Der neue Normentwurf ISO 22057 wird 
mit standardisierten Datenvorlagen zukün  ig Abhilfe für 
die Deklara  on von Ökobilanzindikatoren schaff en. An 
der Umsetzung eines standardisierten Austauschs von 
Ökobilanzdaten zwischen baubook und BIM-Applika  o-
nen gemäß dieser Norm wird aktuell gearbeitet (Umset-
zungsziel: 2022).

Andere umweltrelevante Produk  nforma  onen (wie An-
gaben zu Inhaltsstoff en, Schadstoff freiheit oder Kreis-
lauff ähigkeit) wurden bisher noch nicht systema  sch und 
in standardisierter Weise in die BIM-Umgebung einbezo-
gen. Mit der interna  onalen Normen ISO 23387 wurde 
ein Standard geschaff en, mit dem auch diese Informa  o-
nen standardisiert dargestellt werden können. Die Bereit-
stellung des Inhalts von Datenvorlagen liegt außerhalb 
des Anwendungsbereichs dieser Norm. Dieses Datenfor-
mat wird daher bisher nur von dem Unternehmen CoBu-
ilder angewandt, unter dessen Ägide auch der Norment-
wurf erarbeitet wurde. Im Projekt BIMpeco (Huemer-Kals 
et al., 2021) werden aktuell mit baubook verknüp  e Da-
tenvorlagen und Datenblä  er mit ökologischen Produkt-
informa  onen nach diesem Standard erstellt (geplante 
Fer  gstellung 2022).
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Die UN hat in den Sustainable Development Goals (SDGs) 
2030 (United Na  ons Development Programme 2021) 
17 Entwicklungsziele für Mensch, Planet und Wohlstand 
defi niert. Dazu zählt unter anderem das Bestreben nach 
„Nachhal  gen Städten und Gemeinden“. Die Schni  -
menge zwischen Bauwirtscha   und Abfallwirtscha   hat 
in diesem Bereich einen wesentlichen Einfl uss. Die Nut-
zung von Bestandsgebäuden als Materiallager und damit 
verbunden die Vermeidung von Abfällen wird in Zukun   
weiter an Bedeutung gewinnen. Grundlage hierfür ist die 
Verfügbarkeit entsprechender Daten (Material, Material-

eigenscha  en, Menge etc). Das Erfordernis einer Daten-
bank macht den Einsatz von BIM hierfür besonders inte-
ressant.

Im Folgenden wird die aktuelle Situa  on, das Konzept 
Schad- und störstoff freien Bauens, die rechtlichen Rah-
menbedingungen sowie das Ziel der Kreislaufwirtscha   
dargestellt und Möglichkeiten des Einsatzes von BIM in 
diesen Zusammenhängen erläutert. Zudem erfolgen Vor-
schläge, welche Möglichkeiten die Gesetzgebung hä  e, 
um den Einsatz von BIM zu unterstützen.

10.1 Status quo

Aktuell ist die Bauwirtscha   mit einem jährlichen Ein-
satz von rund 100 Mio. Tonnen (vgl Eisenmenger, 2011) 
der größte Verbraucher mineralischer Rohstoff e in Ös-
terreich. Mit 11,51 Mio. Tonnen (vgl BMK, 2021) bilden 
Abfälle aus dem Bauwesen einen wesentlichen Anteil am 
Gesamtabfallau  ommen in Österreich. Der Beitrag des 
Bausektors ist dabei sowohl als Potenzial als auch als 
Herausforderung zu betrachten. Einerseits verfügt diese 
Art von Abfall über ein sehr hohes Verwertungspotenzial, 
andererseits ist dieses Lager aktuell noch weitgehend un-
genutzt. Strenge gesetzliche Umfeldbedingungen können 
hier entgegenwirken. Eine hohe Recyclingquote wird bei-
spielsweise bereits durch die Abfallrahmenrichtlinie vor-
gegeben, die eine Verwertungsquote von zumindest 70 % 
von Baurestmassen verbindlich vorschreibt (vgl Europäi-
sche Union, 2008). Gleichzei  g ist das Bauwesen jener 
Wirtscha  sbereich, der die größten Lager bildet und mit 
rund 40 % (Mötzl et al., 2009) den größten Materialinput 
erfordert. 

Um diese Materiallager erneut verwenden zu können (im 
Kreislauf zu halten), ist eine entsprechende Planung des 
Rückbaus erforderlich. Nachfolgende schema  sche Dar-
stellung gibt einen groben Überblick der komplexen Auf-
gaben in den verschiedenen Phasen des Rückbaus (Land 
Steiermark, 2020). Allen Größen von Projekten gemein 
ist, dass Verwertung und Entsorgung bereits in der An-
gebotsphase für den Rückbau festgelegt werden müssen. 

Beispiele eines verwertungsorien  erten Rückbaus zei-
gen, dass durch entsprechende Vorplanungen bis zu 98 % 
eines Abbruchgebäudes verwertet werden können (Amt 
der Oö Landesregierung, 2020). Dabei können sowohl 
Wertstoff e wiedergewonnen als auch erhebliche Ent-
sorgungskosten eingespart werden. Voraussetzung einer 
derart hohen Verwertungsquote ist ein fachgerechter Ab-
bau, bei dem die anfallenden Baurestmassen rich  g ge-
trennt werden. 

Als Grundlage muss entweder eine Schad- und Störstoff -
erkundung durchgeführt werden, oder die Informa  onen 
über verbaute Stoff e und Massen auf eine andere, geeig-
nete Art und Weise erhoben werden (Hinweis: Bereits in 
der ersten Phase des Informa  onsgewinns zur Festlegung 
der Verwertung und Entsorgung würden in BIM, digital 
verfügbare Daten eine erhebliche Erleichterung und da-
mit eine Vergüns  gung sowie Beschleunigung des Pro-
zesses bewirken). 

Zum Zeitpunkt des Rückbaus sind aktuell jedoch wenig 
Informa  onen über die eingesetzten Materialien vor-
handen, weshalb eine Schad- und Störstoff erkundung 
durchgeführt wird. Für komplexere Produkte wie Fenster, 
Dämmstoff e oder Bre  schichtholz erhält der Bauwerber 
keine dokumen  erten Aufzeichnungen über deren Zu-
sammensetzung und Behandlung. Hierfür sind weitere 
Beurteilungen durch qualifi zierte Personen vorzuneh-
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Maschineller Rückbau der Hauptbestandteile oder nachgeschaltete Sortierung

Aufgaben im Rückbau

>3500m³
umbauter Raum

Objektbeschreibung

Umfassende 
Schadstofferkundung (uS)
gemäß ONR 192130 durch 
befugte Fachperson oder 

Fachanstalt sowie Erfassung 
der Störstoffe

Objektbeschreibung

Orientierende Schad- und 
Störstofferkundung (oS)

durch rückbaukundige Person

Festlegung der Verwertung 
und Entsorgung

Rückbaukonzept
Im Auftrag des Bauherrn durch rückbaukundige Person oder 

befugte Fachanstalt/-person

Entfernung identifizierter Schad- und Störstoffe gemäß 
Rückbaukonzept

Bestätigung des Freigabezustandes (formfrei)
Im Auftrag des Bauherrn durch rückbaukundige Person oder 

befugte Fachanstalt/-person

Trennpflicht und 
Vorabentfernung von 
gefährlichen Abfällen

Sicherstellung der Schad- und 
Störstofffreiheit in Absprache 

mit Abfallübernehmer bzw. 
Bauunternehmer

<3500m³
umbauter Raum

>750t Abfall

<3500m³
umbauter Raum

<750t Abfall
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men. Der dadurch entstehende Aufwand für Prüfung, Do-
kumenta  on und Behandlung ist jedoch Doppelarbeit, da 
bereits bei der Produk  on Aufzeichnungen geführt wer-
den müssen, um das Produkt erstmalig in Verkehr bringen 
zu dürfen. Werden vorhandene Daten nutzbar gemacht, 
kann die Schadstoff erkundung wesentlich vereinfacht 
werden.

Die Erhebung von Informa  onen zu verbauten Produkten 
dient der Vermeidung von Gefahren für Mensch und Um-
welt. Durch eine Vielzahl rechtlicher Vorgaben wird der 

Umgang mit den Stoff en und Materialien geregelt. Der 
gänzliche Ausschluss einer möglichen Gefährdung für 
Mensch oder Umwelt wird dadurch jedoch nicht erreicht. 
Folgende Abbildung gibt einen Auszug relevanter recht-
licher Grundlagen.
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10.2 Schad- und störstoff freies Bauen 

Aufgrund der globalisierten Wirtscha   wird es, vor allem 
im Bereich komplexer Bauvorhaben, noch einige Zeit dau-
ern, bis eine gänzlich schad- und störstoff freie Bauwirt-
scha   möglich ist. Dennoch gibt es bereits Methoden, um 
den Anteil unerwünschter Stoff e auf ein absolutes Mini-
mum zu reduzieren, sodass keinerlei Gefahr für Mensch 
und Umwelt ausgeht. 

Will man störstoff frei bauen ist zwischen biologischem 
und technischem Sto   reislauf zu unterscheiden. Der 
biologische Sto   reislauf beinhaltet Verbrauchsgüter, 
welche nach ihrer Nutzung wieder als Nährstoff  der Bio-
logischen Zersetzung zugeführt werden können. Der 
technische Kreislauf beinhaltet Gebrauchsgüter, die 
durch Rücknahme- und Cycling-Systeme als sogenannte 
technische Nährstoff e erneut zur Verfügung stehen. 

Unter anderem bieten das Material Health Zer  fi kat und 
das Cradle to Cradle®-Zer  fi kat Lösungen für das wach-
sende Interesse von Industrie und Verbrauchern, mehr 
über die in Produkten in ihren Lieferke  en verwendeten 
Chemikalien zu erfahren und bedenkliche Chemikalien zu 
vermeiden. Das Material Health Zer  fi kat verwendet die 
strenge, weltweit anerkannte Methodik zur Bewertung 
der Materialgesundheit des Cradle to Cradle®-zer  fi zier-
ten Produktstandards, um Herstellern eine zuverlässige 

Möglichkeit zur Bewertung und Überprüfung ihrer Arbeit 
im Hinblick auf sicherere Produktchemikalien zu bieten 
(vgl Cradle to Cradle Products Innova  on Ins  tute, 2021).

Bereits heute gibt es eine Vielzahl an zer  fi zierten Pro-
dukten, welche speziell für die Kreislaufwirtscha   entwi-
ckelt wurden. Die Pale  e reicht von Bre  schichtholz über 
EPS bis hin zu Zement, Rohrleitungen und Armaturen. Mit 
wenigen Ausnahmen kann also bereits heute ein gesam-
tes Gebäude mit, explizit für die Kreislaufwirtscha  , zer-
 fi zierten Produkten erbaut werden. Fast alle der Cradle 

to Cradle®- oder Material-Health-zer  fi zierten Produkte 
werden für die LEED-Zer  fi zierung anerkannt. Hierdurch 
können weitere Potenziale im Bereich der Gebäudezer  -
fi zierung erschlossen werden.

Da zahlreiche Stoff e und Materialien au  reten, sind in 
der Abfallwirtscha   und den verschiedenen Phasen des 
Rückbaus enge rechtliche Rahmen gesetzt, welche es zu 
berücksich  gen gilt.

Rückbauphase

Alle Materialien aus Abbruch sind als 
Abfall anzusehen

Schad- und Störstofferkundung (umfassend oder orientierend)

Zwischenlager

Entfernung der Schad- und Störstoffe

Baurestmassen trennen und qualitätsgesichert aufbereiten

Zulässige Geländeverfüllung und bautechnische Schüttungen

AISAG Beitrag ermitteln, anmelden und entrichten

Abfälle aufzeichnen

Rechtliche Grundlagen (Auszug)

ÖNORM B 3151, ONR 192130

§2 Abs 7 Z.4 AWG 2002

Freigabeprotokoll durch rückbaukundige Person bzw. 
befugte Fachperson oder Fachanstalt

§6 und Anhang 2 Recycling-Baustoffverordnung, ALSAG, 
ÖNORM S2127

SN 31411 34 oder SN 31411 35

ALSAG

§17-22 AWG 2002, Abfallbilanzverordnung
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10.3 Grundlegendes zum Abfallwirtscha  srecht

Das österreichische Abfallwirtscha  srecht ist in weiten 
Teilen von unionsrechtlichen Rechtsakten (insbesondere 
der Abfallrahmen) und der Judikatur des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH) determiniert. Dadurch ist der Hand-
lungsspielraum des na  onalen Gesetzgebers zur Verwirk-
lichung eigener Zielsetzungen denkbar gering. Dessen 
ungeachtet können diese Rahmenbedingungen durchaus 
genutzt werden, um mit Weiterentwicklungen, wie etwa 
BIM, die damit verbundenen Vorteile zu realisieren.

Dabei sind aber die unionsrechtlichen Vorgaben zu be-
achten, von denen die na  onale Gesetzgebung nicht 
abweichen darf. Demonstra  v sind dabei folgende Rege-
lungen zu beachten (Hervorhebungen deuten auf einen 
möglichen Bezug zu BIM hin):

• Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98/EG 
des europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. November 2008 über Abfälle und zur Au  e-
bung bes  mmter Richtlinien idgF)

• Verbringungsverordnung (Verordnung [EG] 
1013/2006 des europäischen Parlaments und des 
Rates vom 14. Juni 2006 über die Verbringung von 
Abfällen idgF)

• Deponierichtlinie (Richtlinie 1999/31/EG des Ra-
tes vom 26. April 1999 über Abfalldeponien)

• Verpackungsrichtlinie (Richtlinie 94/62/EG über 
Verpackungen und Verpackungsabfälle)

• uvm (vgl WKO, 2021)

Begriffl  ichkeiten
Um das Abfallwirtscha  srecht zu verstehen und mögli-
che Berührungspunkte mit BIM besser iden  fi zieren zu 
können, ist es erforderlich vorab einige Begriff e, die im 
Abfallwirtscha  srecht von Bedeutung sind, zu defi nieren:

Abfall
Abfälle im Rechtssinn sind bewegliche Sachen, deren sich 
der/die Besitzer/in entledigen will oder entledigt hat oder 

deren Sammlung, Lagerung, Beförderung und Behand-
lung als Abfall erforderlich ist, um die öff entlichen Inte-
ressen (§ 1 Abs 3 AWG 2002) nicht zu beeinträch  gen (§ 
2 Abs 1 AWG 2002). 

Aus dieser Begriff sdefi niton ist abzuleiten, dass das AWG 
2002 einen subjek  ven und einen objek  ven Abfall-
begriff  kennt. Ist einer dieser beiden Begriff e erfüllt, so 
liegt Abfall vor. Der subjek  ve Abfallbegriff  ist durch das 
Merkmal des »sich Entledigens« gekennzeichnet (§ 2 Abs 
1 Z 1 AWG 2002). Will sich jemand einer Sache entledi-
gen, so liegt jedenfalls Abfall vor. 

Dagegen ist der objek  ve Abfallbegriff  dann erfüllt, wenn 
die Sammlung, Lagerung, Beförderung und Behandlung 
einer Sache als Abfall erforderlich ist, um die öff entli-
chen Interessen nicht zu beeinträch  gen (§ 2 Abs 1 Z 2 
AWG2002). Nach § 2 Abs 3 AWG 2002 ist eine geord-
nete Sammlung, Lagerung, Beförderung und Behandlung 
jedenfalls so lange nicht im öff entlichen Interesse erfor-
derlich, solange eine Sache nach allgemeiner Verkehrs-
auff assung neu ist (§ 2 Abs 3 Z 1 AWG 2002) oder sie in 
einer nach allgemeiner Verkehrsauff assung für sie bes  m-
mungsgemäßen Verwendung steht (§ 2 Abs 3 Z 2 AWG 
2002).

Im Zusammenhang mit Bauvorhaben können daher als 
Abfälle anfallen:

• Bodenaushub

• Verpackungsmaterial von Baustoff en (etwa leere 
Zementsäcke)

• Bei Bauarbeiten anfallende Abfälle (Holz, Fliesen- 
und Ziegelbruch)

• Alle eingesetzten Materialien beim Abbruch

Abfallende
Als »Abfallende« wird jener Zeitpunkt bezeichnet, in 
dem Stoff e die Eigenscha   als Abfall verlieren. Die Ab-
falleigenscha   endet erst, wenn die Abfälle oder die aus 
ihnen gewonnenen Stoff e unmi  elbar als Subs  tu  on 



132 Endbericht Bio-Ins  tut Raumberg-Gumpenstein - BIM in der Abfallwirtscha  

von Rohstoff en oder von aus Primärrohstoff en erzeugten 
Produkten verwendet werden. Im Fall einer Vorbereitung 
zur Wiederverwendung iSd § 2 Abs 5 Z 6 AWG 2002 ist 
das Ende der Abfalleigenscha   mit dem Abschluss dieses 
Verwertungsverfahrens erreicht. Daneben sehen noch 
verschiedene Verordnungen auf na  onaler und unions-
rechtlicher Ebene Kriterien vor, wann das Abfallende vor 
den oben genannten Zeitpunkten eintreten kann (vgl § 5 
Abs 1 AWG 2002). Prominentes Beispiel für eine derar  -
ge Abfallendeverordnung ist die Recycling-Baustoff ver-
ordnung (RBV).

Abfallbehandlung
Als Abfallbehandlung ist im weitesten Sinn der physi-
sche Umgang mit Abfällen zu verstehen. Grundlegend 
ist die Unterscheidung der Abfallbehandlungsarten »Ver-
wertung« und »Besei  gung« (letztere auch sons  ge Be-
handlung genannt). Das AWG 2002 enthält in seinem 
Anhang 2 eine Aufzählung von Verwertungs- und Besei-
 gungsverfahren, die jedoch nicht erschöpfend ist und 

nur demonstra  ven Charakter hat (vgl EuGH 27.2.2002, 
Rs C-6/00, .A.S.A. Rn 60). Die Unterscheidung zwischen 
beiden Behandlungsarten ist für die Zwecke der Anwen-
dung der Abfallrahmenrichtlinie und des AWG 2002 auf-
grund unterschiedlicher Rechtsfolgen (Anlagenrecht, Ver-
bringungsrecht) von Bedeutung. Aus diesen Gründen hat 
auch der EuGH festgehalten, dass jedes Verfahren der 
Abfallbehandlung als Besei  gung oder Verwertung ein-
gestu   werden können muss; ein und dasselbe Verfahren 
kann nicht gleichzei  g Besei  gung und Verwertung sein 
(nochmals EuGH 27.2.2002, Rs C-6/00, .A.S.A., Rn 63).

Die Zuordnung der Behandlungsverfahren ist jedoch 
nicht immer eindeu  g möglich, vielfach weisen Abfall-
behandlungsverfahren sowohl Elemente der Besei  gung 
als auch der Verwertung auf. Entscheidend dafür, dass 
eine Abfallverwertungsmaßnahme vorliegt, ist, dass es ihr 
Hauptzweck ist, die Abfälle für einen sinnvollen Zweck 
einzusetzen, also andere Materialien zu ersetzen, die 
sonst für diesen Zweck hä  en eingesetzt werden müs-
sen, und dadurch natürliche Rohstoff quellen zu erhalten 
(EuGH 27.2.2002, Rs C-6/00, .A.S.A., Rn 69; 13.2.2003, 
Rs C-458/00, Kommission/Luxemburg, Rn 36; 13.2.2003, 

Rs C-228/00, Kommission/Deutschland, Rn 45). Auch 
der VwGH folgte dieser Judikaturlinie des EuGH und 
stellte bei der Beurteilung der Frage, ob ein Verwertungs-
verfahren vorliegt, auf den Hauptzweck des Verfahrens 
ab (VwGH 2.6.2005, 2003/07/0012).

In der Literatur wird dazu die Ansicht vertreten, dass auf 
den Nutzen abzustellen ist, der durch die Anwendung des 
jeweiligen Verfahrens auf den zu behandelnden Abfall er-
zielt werden kann; ist der Nutzen hoch und mit dem Ein-
satz von Nicht-Abfällen vergleichbar oder besteht er in 
der sinnvollen Rückgewinnung von Stoff en, liegt regelmä-
ßig Verwertung vor. Liegt der Nutzen dagegen darin, den 
Abfall dauerha   aus dem Verkehr zu ziehen, sei Besei  -
gung gegeben. Ebenso entscheidend erscheine auch, ob 
der auf die Abfälle angewendete Vorgang dazu beitrage, 
dass ein neues Produkt entstehe. Ist dies der Fall, spreche 
dies für Verwertung.

Bundesabfallwirtscha  splan
Zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze des AWG 
2002 ist durch die oberste Abfallrechtsbehörde (derzeit 
BMK) zumindest alle sechs Jahre ein Bundes-Abfallwirt-
scha  splan (BAWP) zu erstellen.

Dieser enthält insbesondere die Darstellung der abfall-
wirtscha  lichen Situa  on, die Beschreibung der durch-
geführten und geplanten Maßnahmen zur Erreichung der 
Vorgaben des AWG 2002, Behandlungsgrundsätze sowie 
das Abfallvermeidungsprogramm. Die überragende Be-
deutung des BAWP ergibt sich aus dem Umstand, dass 
diesem im Sinn eines generalisierten Sachverständigen-
gutachtens gesetzesähnliche Wirkung zukommt. Letztlich 
wird darin der Stand der Technik der Abfallbehandlung 
festgelegt.

Ziele und Hierarchie der Abfallbewirtscha  ung
Als Hintergrund der strengen Regelung der Abfallwirt-
scha   sind die von Abfällen ausgehenden Gefahren an-
zusehen. Neben einer unmi  elbaren Gefährdung von 
Menschen können Abfälle auch erhebliche Umweltaus-
wirkungen auf Lu  , Grundwasser, Flora und Fauna haben. 
Durch die Regelungen des Abfallwirtscha  srechts sollen 
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diese Auswirkungen verhindert und gleichzei  g Ressour-
cen (Rohstoff e, Wasser, Energie, Landscha  , Flächen, De-
ponievolumen) geschont werden (§ 1 Abs 1 AWG 2002).

Bereits die erste Abfallrahmenrichtlinie 75/442/EWG 
sah eine Hierarchie der Abfallbewirtscha  ung vor, um 
dem Ziel der Ressourcenschonung Rechnung zu tragen.
Im Zuge der Novellierung der Abfallrahmenrichtlinie 
2008/98/ EG im Jahr 2008 wurde diese Rangfolge erwei-
tert. Die Abfallhierarchie gliedert sich nun in die folgende 
fün  eilige Skala (vgl § 1 Abs 2 AWG 2002):

1. Abfallvermeidung;
2. Vorbereitung zur Wiederverwendung;
3. Recycling;
4. sons  ge Verwertung, zB energe  sche Verwer-

tung
5. Besei  gung

Abfallvermeidung hat dabei grundsätzlich Vorrang, Besei-
 gung grundsätzlich Nachrang. Der Vorrang der Verwer-

tung gegenüber Besei  gung en  ällt nur, wenn die Besei-
 gung der Abfälle den Schutz von Mensch und Umwelt 

am besten gewährleistet. Bei den unter den Nummern 2 
bis 4 genannten Maßnahmen hat die jeweils beste Op  on 
aus Sicht des Umwelt- und Gesundheitsschutzes Vorrang.

Im Rahmen (Figl et al., 2020a) wurden die Verwertungs-
wege daher weiter in unterschiedliche Qualitätsstufen 

unterteilt (siehe auch Abbildung „Klassifi zierungsmatrix 
der Abfallbehandlungsmöglichkeiten“):

Stoffl  iche Verwertung
• Closed Loop (geschlossene Kreisläufe)
• Recycling mit geringfügigen Au  ereitungsauf-

wand (RC+)
• Recycling mit hohem Au  ereitungsaufwand im 

Vergleich zum Primärrohstoff  (RC-)
• Downcycling für technisch anspruchslose Einsatz-

gebiete (Füllstoff , Verfüllung) (SV)

Verbrennung
• Verwertung als Sekundärbrennstoff  (EV+)
• Energierückgewinnung aus schadstoff armen Ab-

fallfrak  onen (EV-)
• Energe  sche Besei  gung (EB+ und EB-)

Die verschiedenen Abfallbehandlungsmöglichkeiten wer-
den anschließend in einer Klassifi zierungsmatrix für die 
Entsorgung von Baustoff en (keine Verunreinigung durch)  
untereinander in Beziehung gestellt.

Diese Hierarchie darf jedoch nicht dahingehend missver-
standen werden, dass sie eine absolute Ordnung vorgibt. 
Die Hierarchie ist vielmehr gesamtheitlich zu sehen. As-
pekte der ökologischen Zweckmäßigkeit und technischen 
Möglichkeiten müssen bei ihrer Auslegung ebenso be-
rücksich  gt werden, wie allenfalls entstehende Mehr-
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kosten im Vergleich zu anderen Verfahren. Das Gesetz 
verlangt bei jeder Abfallbehandlung eine gesamtha  e Be-
trachtung und – dies sei im gegenständlichen Zusammen-
hang besonders hervorgehoben – eine Ausrichtung der 
Abfallwirtscha  , so dass unionsrechtliche Zielvorgaben, 
insbesondere in Hinblick auf das Recycling beachtet wer-
den (§ 1 Abs 2a AWG 2002).

Die aktuell strengen gesetzlichen Vorgaben verfolgen das 
Ziel, schädliche Einfl üsse auf Menschen und Umwelt zu 
minimieren. Dabei liegt der Fokus auf der Analyse und 

dem Umgang mit den teilweise gefährlichen Abfällen. Die 
fortschreitende digitale Transforma  on der Baubranche 
in Kombina  on mit dem wachsenden Bewusstsein für 
Umwelt und Nachhal  gkeit, lassen den Fokus kün  ig 
stärker in Richtung Zer  fi zierung rücken. Nach strengen 
Richtlinien zer  fi zierte Baustoff e und Materialien ermög-
lichen den Ausschluss schädlicher Einfl üsse auf Men-
schen und Umwelt. Der folgende Abschni   thema  siert 
diesen Wandel im Bereich der Rahmenbedingungen.

10.4 Kreislaufwirtscha  

Aktuell vorherrschende Rahmenbedingungen beschä  i-
gen sich bei aller Sorgfalt vorwiegend mit den Sympto-
men, die durch die aktuelle Praxis au  reten. 

Symptome heu  ger Praxis
Die Symptome aktueller Praxis sind vorwiegend das 
Au  reten von gesundheits- oder umweltgefährdenden 
Stoff en und keine genaue Kenntnis des mengenmäßigen 
Au  ommens von gefährlichen und nicht gefährlichen 
Stoff en. Strenge gesetzliche Vorgaben regeln den Um-
gang mit dieser Situa  on. 

Ursachen heu  ger Praxis 
Die Ursachen liegen folglich darin, dass keine oder sehr 
ungenaue Aufzeichnungen vorliegen, die Auskun   über 
Menge und Ort der verwendeten Stoff e sowie Schad- und 
Störstoff e geben. Das über Schad- und Störstoff e, gerade 
aus der Vergangenheit, keine Aufzeichnungen vorliegen 
ist dadurch begründet, dass die schädlichen Auswirkun-
gen erst später bekannt wurden und eine Zuordnung zu 
den Schad- und Störstoff en sta  gefunden hat. Aufzeich-
nungen über den Mengenanteil verschiedener Stoff grup-
pen und Materialien hä  en auch heute noch Gül  gkeit, 
sofern welche vorhanden wären. 

Zukün  ige Rahmenbedingungen hä  en demzufolge den 
größten Nutzen, wenn Schad- und Störstoff e sowie ge-

nerell gesundheits- und umweltgefährdende Stoff e nicht 
genutzt werden dürfen und Aufzeichnungen über Menge 
und Ort der verschiedenen verbauten Stoff e und Materia-
lien getä  gt werden. 

Vermeiden der Ursachen 
Bereits hohe Anforderungen an Dokumenta  on und 
Material stehen nun der Forderung gegenüber, die An-
forderungen zu erhöhen, um nachhal  ge und posi  ve Ef-
fekte zu erzielen. Durchdachte Dokumenta  on reduziert 
schlussendlich den Aufwand, indem die Dokumenta  on 
bereits beim Bau in einer Art und Weise geschieht, dass 
diese nachvollziehbar über den gesamten Lebenszyklus 
bis hin zum Rückbau bleibt. 

Aufwändige Schad- und Störstoff erkundungen en  allen 
somit bzw werden erheblich vereinfacht und abfallrecht-
liche Vorgaben können leichter erreicht werden, da Infor-
ma  onen, welche bereits in der Planungs- und Bauphase 
zu Verfügung stehen, aufgenommen wurden und bereit-
gehalten werden können. Auch Änderungen während 
des Lebenszyklus, wie beispielsweise durch Sanierun-
gen, werden festgehalten. Es entsteht somit ein digitaler 
Zwilling des Gebäudes, der sämtliche Informa  onen auf 
Knopfdruck bereitstellt. 

Diese Art zur Vermeidung der Ursachen bietet, neben 
den direkten auf das Gebäude bezogenen Vorteile, auch 
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enormes Potenzial für skalierbare Ressourcenplanung. 
Die Europäische Kommission strebt bis 2050 eine Kreis-
laufwirtscha   an. Dies ist keine plötzliche Veränderung, 
denn die Kreislaufwirtscha   war bereits vor 2010 in der 
Rohstoff strategie der Bundesrepublik Deutschland ver-
ankert. Das Wissen um Mengen von recyclebaren Bau-
stoff massen und das Ende der Nutzungsphasen ist somit 
ein wesentliches Element der Kreislaufwirtscha  .

Neben einer unzureichenden bzw ungeeigneten Doku-
menta  on soll auch der Umgang mit Schad- und Stör-
stoff en als aktuelle Herausforderung behandelt werden. 
Denkt man das System in Richtung Kreislaufwirtscha   zu 
Ende ist die naheliegende Lösung, keine Schad- und Stör-
stoff e in gesundheits- oder umweltschädlichen Mengen 
mehr in Umlauf zu bringen, wie es durch die zu Beginn 
beschriebenen Zer  fi zierungsmodelle ermöglicht wird. 

Bei einer Veränderung der Rahmenbedingungen sollte 
daher verstärkt auf 

• die Dokumenta  onsanforderungen (siehe später 
ISO 29481-1) als auch auf 

• die Materialanforderungen hinsichtlich der ver-
wendeten Chemikalien und Fähigkeit zur Kreis-
laufwirtscha   geachtet werden. 

Eine Grundvoraussetzung zur Umsetzung der Kreislauf-
wirtscha   ist die Verfügbarkeit relevanter Daten. Der 
folgende Abschni   widmet sich diesbezüglich der Poten-
ziale, die durch den Einsatz von BIM realisiert werden 
können.

10.5 Konkrete Möglichkeiten zur BIM-Integra  on

Im Folgenden werden anhand der Berührungspunkte zwi-
schen Bauwirtscha   und Abfallwirtscha   Möglichkeiten 
zur Integra  on von BIM aufgezeigt. BIM-basierte Pla-
nungsprozesse können dazu beitragen, die Verwertbar-
keit von Abfällen zu erhöhen, den Rückbau zu erleichtern 
und das Recycling allgemein a  rak  ver zu gestalten. Der 
Schlüssel dazu ist die Verfügbarkeit relevanter Informa-
 onen.

Digitale Datenerfassung von 
Bauwerksinforma  onen 
Trotz aller Vorteile in der Theorie muss darauf geachtet 
werden, dass diese in der Praxis auch einfach und effi  -
zient umgesetzt und nutzbar gemacht werden können. 
Eine Digitalisierung von Bauwerksinforma  onen ist nur 
sinnvoll, wenn auch die Datenerfassung weitgehend di-
gital abgebildet wird. Im Falle einer analogen Erfassung 
und anschließender Digitalisierung beziehungsweise feh-
lenden, direkten Schni  stellen, ist ein erheblicher Mehr-
aufwand organisatorischer Natur zu erwarten. 

Die Art und Weise der Erfassung, sowie die notwendigen 
technischen Hilfsmi  el und Schni  stellen müssen ent-
weder durch die ausschreibende Stelle oder durch den 
Bietenden defi niert werden. Die Art und der Au  au der 
Informa  onslieferungen werden gemäß ISO 29481-1 – 
Bauwerksinforma  onsmodelle – Handbuch der Informa-
 onslieferungen defi niert. 

Heu  ge Bauwerke werden häufi g bereits als intelligente 
Gebäude bezeichnet. Komplexe Mess-, Steuer- und Re-
gelungstechnik bieten dem Betreiber viele Möglichkeiten 
den Gebäudebetrieb hinsichtlich Kosten, Energiever-
brauch oder anderer Vorgaben zu op  mieren. An dieser 
Stelle soll daher erwähnt werden, dass in einer Daten-
bankstruktur für Gebäude klar zwischen Stammdaten 
und Bewegungsdaten unterschieden werden muss. Die 
Stammdaten werden durch das verwendete Material und 
Geräte repräsen  ert und verändern sich im Laufe des Le-
benszyklus nur geringfügig – die Informa  onen sind rela-
 v sta  sch. Die größte Informa  onsmenge der Stamm-

daten entsteht während der Planungs- und Bauphase. 
Bewegungsdaten werden regelmäßig aufgenommen und 
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liefern Kennzahlen über Betrieb und Nutzung des Gebäu-
des. Diese Daten sind sehr dynamisch, da in regelmäßigen 
Abständen Messungen getä  gt und Daten erfasst wer-
den. Bewegungsdaten sind erst im Zusammenspiel mit 
Stammdaten interessant und relevant, da Veränderungen 
eines Gebäudes oder Unterschiede verschiedener Bauar-
ten damit erst sichtbar gemacht werden.

Illustra  v zeigt folgende Abbildung, wie sich die Daten-
menge im Bereich der Stammdaten und Bewegungsdaten 
im Laufe des Gebäudelebenszyklus verändert und in wel-
chem Abschni   diese vorwiegend generiert werden. Zu 
beachten ist, dass es sich um eine logarithmische Skala 
handelt und sich die Datenmengen zwischen Stamm- 
und Bewegungsdaten daher um einige Zehnerpotenzen 
unterscheiden.
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Unabhängig von den Unterschieden hinsichtlich der Men-
ge von Stamm- und Bewegungsdaten ist es nochmals da-
rauf hinzuweisen, dass die Datenerfassung auch auf der 
Baustelle über digitale Schni  stellen abzubilden ist, da 
sonst erheblicher Mehraufwand durch Doppelarbeit ent-
steht. 

Die Realisierung der digitalen Datenaufnahme und des 
Datenaustausch ist in der ISO 29481-1 – Bauwerksinfor-
ma  onsmodelle – Handbuch der Informa  onslieferun-
gen, geregelt. 

Überlegungen zu einzelnen Bereichen
Produktherstellung
Bereits vor Inverkehrbringung von Produkten werden 
eine Vielzahl von Prüfungen und Aufzeichnungen ge-
führt. Diese enthalten Informa  onen, welche Aufschluss 
über Materialzusammensetzung geben. Diese sind so-
mit sowohl für die ökologische Qualität des Bauwerks 
als auch zu einem späteren Zeitpunkt für den Rückbau 
relevant. Beispiele dafür sind Abfallcodes, stoffl  iche Zu-
sammensetzung oder genormte Herstellungsverfahren. 
Durch zielgerichteten und überlegten Einsatz bereits vor-
handener Informa  onen kann ein erheblicher Beitrag zur 
Steigerung der ökologischen Bauwerksqualität, der Recy-
clingrate und zur Reduk  on des organisatorischen Auf-
wands im Rückbau erreicht werden. 

Planung
Die Interna  onal Organiza  on for Standardiza  on (ISO) 
entwickelt zum heu  gen Zeitpunkt eine neue Norm, wel-
che die Einbindung von Umweltproduktdeklara  onen 
(Environmental Product Declara  ons i.d.F. EPDs) auf Bau-
stellenebene ermöglichen und vereinheitlichen soll (ISO 
22057, Ak  vierung der Verwendung von EPDs auf Bau-
stellenebene mit Hilfe von BIM). 

Die EPDs enthalten eine Vielzahl von Informa  onen, ge-
ben jedoch mehr Auskun   über die herstellende Organi-
sa  on bzw die Produk  onspraxis als über das Produkt an 
sich (vgl dazu Kapitel Ökobilanzen und Umweltprodukt-
deklara  onen (EPD)). 

Um durch BIM für die Abfallwirtscha   und Gebäudezer-
 fi zierung Mehrwert zu generieren, sollten neben den 

EPDs folgende Informa  onen unbedingt eingefordert 
werden. Diese sind als weitere Bausteine für die Datenin-
tegra  on abfallrelevanter Informa  onen in BIM zu sehen. 
Obige Abbildung gibt einen Überblick zu diesen Baustei-
nen.

Eine exakte Kenntnis der Volumina und örtlichen Auffi  nd-
barkeit verschiedener, eingesetzter Stoff e bedeutet ho-
hen Mehrwert. Es werden opera  ve Abläufe erleichtert 
und beschleunigt, wodurch Kosten eingespart werden. 
Zusätzlich wird für große Organisa  onen und Behörde 
die Planbarkeit erleichtert, da die Datenmenge und -qua-
lität mit jedem neuen Gebäude gesteigert wird.

Aushub
Die im Zuge des Aushubs anfallenden Abfälle müssen 
entsprechend den Vorgaben der Deponieverordnung 
(DVO) beprobt werden. Dies dient der Sicherstellung, 
dass nicht kontaminierte Materialien auf Deponien zum 
Einsatz gelangen, die nicht ausreichend abgesichert sind. 
Insbesondere ist hier auf die allenfalls unzureichende Ba-
sisdichtung zu verweisen.

Bausteine
zur BIM-Integration abfallrelevanter Daten

Abfallcode gemäß ÖNORM B2100

Prüfzertifikate

Ggf. relevante Informationen hinsichtlich der 
Recycling-Baustoff-Verordnung

Stoffliche Zusammensetzung der Produkte

Welchen Verwertungs- und Beseitigungsverfahren 
müssen die Produkte zugeführt werden
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Die dafür zu erstellenden Gutachten und Analysen kön-
nen aber für einen allfälligen späteren Ausbau verwendet 
werden. Die Hinterlegung der Untergrunddaten könn-
te daher im Fall einer Erweiterung bestehender Gebäu-
de(komplexe) zu deutlichen Erleichterungen führen.

So wäre es etwa vorteilha  , dass die Ausnahme von der 
grundlegenden Charakterisierung für Bodenaushubmate-
rial gemäß § 13 Abs 1 Z 3 DVO auf Aushubmaterialien 
für Erweiterungen von Gebäude(komplexen) ausgedehnt 
wird, bei denen entsprechende Voruntersuchungen vor-
liegen und diese im BIM-Modell hinterlegt sind.

Einsatz von Abfällen beim Bau
Im Zuge von Bauarbeiten werden (neben den eigentlichen 
Bauprodukten) insbesondere au  ereitete Baurestmassen 
zum Einsatz gelangen. Die Herstellung von Produkten aus 
Baurestmassen sowie deren fachgerechte Au  ereitung 
sind in der Recyclingbaustoff verordnung (RBV) normiert.

Gesetzliche Regelungen für den Einsatz dieser Stoff e 
beim Bau stellen sicher, dass es zu keinen ungewollten 
Umweltbeeinträch  gungen kommt. Selbstverständ-
lich müssen im Hinblick auf einen späteren Rückbau die 
Daten der eingesetzten Materialien im BIM-Modell ein-
gepfl egt werden. Verbesserungen können hier aus recht-
licher Sicht nicht erzielt werden.

Errichtung von Gebäuden
Die Errichtung von Gebäuden unterliegt – sofern keine 
Abfälle verwendet werden – keinen abfallwirtscha  s-
rechtlichen Normen. Gerade diese Phase ist aber von gro-
ßer Bedeutung, um die angestrebten Ziele eines höchst-
möglichen Recyclings zu erfüllen.

Entsprechende Vorgaben sind dabei der RBV zu entneh-
men. Ziel dieser Verordnung ist insbesondere die Vor-
bereitung zur Wiederverwendung von Bauteilen und die 
Sicherstellung einer hohen Qualität von Recycling-Bau-
stoff en. Die Verordnung enthält neben Vorgaben zur Her-
stellung und der Verwendung von Recycling-Baustoff en 
(§§ 7–13, Anhänge 1–5 RBV) Pfl ichten bei Bau- und Ab-
bruchtä  gkeiten. Diese werden im Folgenden näher dar-
gestellt.

Vor dem Abbruch eines Bauwerks, bei dem insgesamt 
mehr als 750 t Bau- oder Abfälle anfallen (ausgenommen 
Bodenaushubmaterial), ist eine Schad- und Störstoff -
erkundung durch eine rückbaukundige Person durchzu-
führen. Fachliche Vorgaben fi nden sich in der ÖNORM 
B  3151.

Diese Schad- und Störstoff erkundung kann durch An-
wendung von BIM deutlich erleichtert werden. Weiß der 
Abbruchunternehmer, welche Materialien wo verbaut 
wurden, ist ein zielgerichteter Abbruch möglich. Gerade 
ältere Bauten zeigen, dass o   gefährliche Abfälle (etwa 
Asbest) in Gebäuden vorhanden sind, ohne dass dies den 
Abbruchunternehmen oder dem/der Eigentümer/in vor-
ab bekannt war. Die Entsorgung derar  ger Abfälle ist mit 
deutlich höheren Kosten verbunden, eine Verwertung ist 
nicht möglich.

Ist aber das Vorhandensein von Schad- und Störstoff en 
durch BIM bekannt und kann zudem vorab bereits be-
urteilt werden, wo sich derar  ge Schad- und Störstoff e 
im Gebäude befi nden bzw in welchem Umfang, können 
diese vorab zielgerecht en  ernt werden. Dies gewährleis-
tet eine hohe Sortenreinheit bereits beim Abbruch. Da-
mit wird die Verwertbarkeit der Abbruchabfälle deutlich 
erhöht, die Kosten der Au  ereitung reduziert und damit 
das Recycling deutlich a  rak  ver gestaltet.

Der Rückbau selbst hat sodann entsprechend der 
ÖNORM B 3151 zu erfolgen. Dabei ist sicherzustellen, 
dass Bauteile, die nach Vorbereitung zur Wiederverwen-
dung zugeführt werden und die von Dri  en nachgefragt 
werden, so ausgebaut und übergeben werden, dass die 
nachfolgende Wiederverwendung nicht erschwert oder 
unmöglich gemacht wird.

Schad- und Störstoff e, die ein Recycling erschweren, sind 
zu en  ernen. Der Ausbau von wiederverwendbaren Bau-
teilen und das En  ernen von Schad- und Störstoff  haben 
vor einem allfälligen maschinellen Rückbau zu erfolgen.

Diese Regelung des § 5 RBV zeigt deutlich die Vorteile 
vom BIM auf. Wenn bereits im Zuge der Planung sicher-
gestellt wird, dass wiederverwendbare Bauteile verwen-
det werden und bekannt ist, wo diese eingebaut sind und 
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wie diese ausgebaut werden können, wird der Rückbau 
dadurch erleichtert und kann den Vorgaben des § 5 RBV 
besser entsprochen werden.

§ 6 RBV normiert sodann eine Trennpfl icht der beim Ab-
bau anfallenden Abfälle. Zwingend ist neben einer Tren-
nung von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen 
eine Trennung vor Ort nach Bodenaushubmaterial, mine-
ralischen Abfällen, Ausbauasphalt, Holzabfällen, Metall-
abfällen, Kunststoff abfällen und Siedlungsabfällen.

In Anbetracht dieser Regelungen würde sich für Gebäu-
de, die mit einem BIM-Modell errichtet wurden, eine Er-
leichterung von den Vorgaben der RBV anbieten. Es wäre 
anzudenken, für derar  ge Gebäude von der Verpfl ichtung 
zur Schad- und Störstoff erkundung abzusehen, weil die 
eingebauten Schad- und Störstoff e sowie deren Veror-
tung im Bauwerk ohnehin hinreichend bekannt sind. Die-
ser Vorschlag würde auch unionsrechtlichen Vorgaben 
nicht widersprechen und könnte daher unmi  elbar um-
gesetzt werden.

Entsorgung von Baurestmassen
Denkbar wäre es auch, das BIM-Modell dazu zu nutzen, 
um die anfallenden Abfälle ohne nähere Beprobung un-
mi  elbar deponieren zu können. Diesem Ansinnen ste-

hen allerdings die zwingenden Vorgaben der Deponiever-
ordnung entgegen. Vor allem in Kenntnis des Umstandes, 
dass gerade Fälle aus jüngster Vergangenheit (etwa auf 
der Deponie Ohlsdorf in Oberösterreich) gezeigt haben, 
dass unverändert im Bereich der Abfallwirtscha   Miss-
brauch betrieben wird, erscheint eine sorgfäl  ge Über-
prüfung und Dokumenta  on von Abfällen im Zuge der 
Deponierung für erforderlich.

Dessen ungeachtet könnte aber auch durch entspre-
chende Bestä  gungen unter Verantwortung des Bestä  -
genden die Sicherheit erzielt werden, dass die Materia-
lien tatsächlich von einem Abbruch eines BIM-Gebäudes 
stammen. Damit würden die Entsorgungskosten derar  -
ger Materialien deutlich reduziert. Daher sollten Abfälle, 
die vom Abbruch eines BIM-Gebäudes stammen vor dem 
Einbau in den Deponiekörper nicht mehr gesondert un-
tersucht werden müssen.

Aufgrund der Ermöglichung einer hohen Recyclingquo-
te durch Einsatz des BIM-Modells wäre es zudem sach-
gerecht, für die Ablagerung der nicht verwertbaren Ab-
bruchabfälle eines BIM-Gebäudes eine Ausnahme von 
der Beitragspfl icht nach dem Altlastensanierungsgesetz 
(ALSAG) vorzusehen.

Vorteile durch BIM
für die Abfallwirtschaft und die Zertifizierung
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Abfallwirtscha   und Zer  fi zierung
Die Abbildung „Vorteile durch BIM“ fasst zusammen, wel-
che Potenziale BIM mi  els Datenerfassung und Daten-
verfügbarkeit im Bereich der Abfallwirtscha   aber auch 
der Zer  fi zierung bieten kann. Diese Vorteile gelten in 
gleicher Weise auch für den Einsatz von Cradle to Crad-
le®- oder Material Health-zer  fi zierten Produkten.

Findet eine erweiterte Datenerfassung bereits in der 
Planungsphase sta  , kann der Einsatz der angegebe-
nen Materialien während der Bauphase kontrolliert und 
dokumen  ert werden. Auch während der Nutzung des 
Gebäudes kann von Erleichterungen, unter anderem bei 
Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten profi  ert 
werden. Obige Abbildung stellt den Nutzen exakter Do-
kumenta  on im Verlauf des Gebäudelebenszyklus dar.

10.6 Umsetzungen im Projekt

Beim vorliegenden Projekt des Bio-Ins  tuts Raumberg-
Gumpenstein wurde vom Au  raggeber die Zer  fi zierung 
nach »klimaak  v« festgelegt. In diesem Verfahren fl ießt 
der Entsorgungsindikator bei der Bewertung mit ein. Der 
Entsorgungsindikator stellt ein mit Entsorgungs- und Re-
cyclingeigenscha  en gewichtetes Volumen aller betrach-
teten Bauteilkonstruk  onen und -schichten dar, die im 
Gesamtlebenszyklus des Gebäudes anfallen.

Berechnung von Entsorgungseigenscha  en
Die Berechnung der Entsorgungseigenscha  en einer 
Bauteilkonstruk  on bzw eines Gesamtgebäudes erfolgt 
in folgenden Einzelschri  en:

1. Berechnung des anfallenden Volumens eines Bau-
stoff es pro Bauteilabschni   bzw pro Konstruk  on

2. Berücksich  gung der Nutzungsdauern der Bau-
teilschichten/Baukonstruk  onen innerhalb eines 
defi nierten Gesamtlebenszyklus des Gebäudes (in 
der Regel 100 Jahre)

3. Gewichtung des im gesamten Lebenszyklus anfal-
lenden Volumens mit der Entsorgungseinstufung 
der Baustoff e

4. Gewichtung des im gesamten Lebenszyklus anfal-
lenden Volumens mit dem Verwertungspotenzial 
der Baustoff e

5. Berechnung der Entsorgungskennzahl der Konst-
ruk  on/en EI Kon

Vorteile exakter Dokumentation
entsprechend einzelner Lebenszyklusphasen

Planung Ausführung Nutzung Rückbau

• Normen
• Zertifizierung
• Qualitätsansprüche
• Materialdatenblätter
• Produktdatenblätter
• Diverse Anforderungen

• Dokumentation
• Anlieferung von 

Materialien und 
Bauteilen gemäß 
Angebot

• Einbau
• Abnahme bzw. 

Zertifizierung

• Vereinfachung von 
InstH und InstS

• Exakte Kennzahlen aller 
verbauten Produkt, 
jederzeit abrufbar

• Angaben verbauter 
Mengen und Volumina 
für großflächige 
Sanierungsarbeiten

• Beschleunigung der 
Rückbauarbeiten

• Planbarkeit für 
Kreislaufwirtschaft
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